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Es muss von Herzen kommen,
was auf Herzen wirken soll.

-Johann Wolfgang von Goethe-

Ich wünsche Ihnen
eine besinnliche Adventszeit,

frohe Weihnachtsfesttage
und für das neue Jahr 2023

Glück , Gesundheit und Erfolg.

Ihr Bürgermeister

Tobias Borho

Weihnachts- und 

Neujahrsgrüße  

von Landrat  

Dr. Schnaudigel 

und Bürgermeister 

Borho

Einladung zum 

Neujahrs- 

empfang 2023

Bericht aus dem 

Gemeinderat  

vom 14. Dezember
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Zahnarzt 
Städt. Klinikum, Zahnärztlicher Notfalldienst, Moltkestr. 120, 76133 
Karlsruhe. Eine telefonische Anmeldung für die u. g. Sprechzeiten ist 
nicht erforderlich. 
• Werktags: in der Nacht von 20 bis 8 Uhr 
• Am Wochenende: Tag und Nacht von Freitag 20 Uhr bis Montag 8 Uhr 
• An gesetzlichen Feiertagen auch tagsüber von 8 bis 20 Uhr 

1. Wasser und Abwasser
Störungsdienst Wasser/Abwasser
7 Tage / 24 Stunden Tel. 07250 77-177 
2. Strom, Erdgas, Kabel, Telefon 
Störungsmeldestellen 
- Strom: Netze BW GmbH Tel. 0800 3629477 
- Erdgas: Netze-Gesellschaft Südwest mbH  Tel. 0180 2056229 
Unitymedia BW GmbH jetzt Vodafone
- Kabelfernsehen/-telefon/-internet Tel. 0800 172 1234 
Telekom (Telefon) Tel. 0800 3301000
3. Straßenbeleuchtung 
Telefon 7 Tage / 24 Stunden Tel. 0800 3629477
E-Mail: strassenbeleuchtung-baden@netze-bw.de

Polizei Tel. 110 
Polizeiposten Kraichtal Tel. 07250 238
Feuerwehr und Rettungsdienst Tel. 112

Die zweite Seite

Notrufe

Wochenenddienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Beratung und Schutz für Frauen und deren Kin-
der bei häuslicher Gewalt
Beratungsstelle Libelle, Bruchsal  Tel. 07251 7130323
Hilfe Telefon - Gewalt gegen Frauen Tel. 0800 116016

Fürst-von-Stirum-Klinik, Gutleutstr. 1-14, Bruchsal, Tel. 116117. Sa., So., 
Feiertag 10 - 24 Uhr; Mo., Di., Do., Fr. 19 - 24 Uhr; Mi. 13 - 24 Uhr
docdirekt - Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen Haus- 
und Kinderärzten, nur für gesetzlich Versicherte, Mo. - Fr. 9 - 19 Uhr, 
Tel. 0711 96589700 oder docdirekt.de

Notfalldienst (Kinder-  Augen-  und HNO-Arzt):  Tel. 116117

Technischer Notdienst

24./25. Dezember: 
Dr. Emrich, Flehingen, Friedenstr. 12, Tel. 07258 275, mobil 0170 6986021
26. Dezember: 
Dr. Haag, Kürnbach, Derben 1, Tel. 07258 6263, mobil 0160 5641832
31. Dezember/01. Januar: 
TÄ Fiddicke, Knittlingen, Lüßstr. 10, Tel. 07043 9388229
06. Januar: 
TÄ Zitsch, Bretten, Bahnhofstr. 32, Tel. 07252 95650, mobil 0152 21668647
07./08. Januar.:
Dr. Biniok, Gochsheim, Vorstadtstr. 55, Tel. 07258 925450

Der Notdienst beginnt freitags ab 18 Uhr und endet montags um 7 Uhr.

Tierärztlicher Notdienst am WochenendeApothekenbereitschaft

Die Bereitschaft wechselt täglich um 08:30 Uhr.
Diese tagesaktuellen Daten unterliegen einem ständigen Änderungs- 
service. Die aktuellen Apothekennotdienste finden Sie auch im  
Internet unter https://www.lak-bw.de/notdienstportal

Donnerstag, 22.12.2022:

Schäfer-Apotheke, Eppingen, Brettener Str. 34,  Tel. 07262 4393
Viktoria-Apotheke, Bruchsal, Prinz-Wilhelm-Str. 1,  Tel. 07251 82077
Freitag, 23.12.2022:

Hirsch-Apotheke, Bruchsal, Bahnhofstr. 8, Tel. 07251 2656
Kraichtal-Apotheke, Menzingen, Bahnhofstr. 26, Tel. 07250 7024
Samstag, 24.12.2022:

Altenbürg Apotheke , Karlsdorf, Bahnhofstr. 6, Tel. 07251 948190
Hubertus-Apotheke, Kürnbach, Kronenstr. 7, Tel. 07258 92376
Sonntag, 25.12.2022:

Apotheke St. Barbara, Forst, Sudetenstr. 20, Tel. 07251 12828
Post-Apotheke, Knittlingen, Stuttgarter Str. 1, Tel. 07043 32323
Montag, 26.12.2022:

Central-Apotheke, Bruchsal, Bahnhofstr. 3, Tel. 07251 17480
Rosen-Apotheke, Eppingen, Brettener Str. 36, Tel. 07262 1858
Dienstag, 27.12.2022:

Hof-Apotheke, Bruchsal, Friedrichstr. 7, Tel. 07251 2248
Schloss-Apotheke, Schwaigern, Marktplatz 7, Tel. 07138 810620
Mittwoch, 28.12.2022:

Da Vinci Apotheke, Bruchsal, Luisenstr. 10, Tel. 07251 5050880
Engel-Apotheke, Eppingen, Bismarckstr. 4, Tel. 07262 1888
Donnerstag, 29.12.2022:

Burg-Apotheke, Sulzfeld, Gartenstr. 12, Tel. 07269 292
Damian-Apotheke, Bruchsal, Schönbornstr. 15,  Tel. 07251 2228

Freitag, 30.12.2022:

Nikolaus-Apotheke, Weiher, Hauptstr. 80, Tel. 07251 61960
Schloss-Apotheke, Flehingen, Samuel-Friedrich-Sauter-Str. 2, Tel. 07258 7490
Samstag, 31.12.2022:

Amthof-Apotheke, Oberderdingen, Brettener Str. 27, Tel. 07045 8422
Marien-Apotheke, Forst, Kirchstr. 13, Tel. 07251 300278
Sonntag, 01.01.2023:

Brunnen-Apotheke, Unteröwisheim, Friedrichstr. 98,  Tel. 07251 961696
Hardt-Apotheke, Hambrücken, Kriegsstr. 41, Tel. 07255 5368
Montag, 02.01.2023:

Hirsch-Apotheke, Bretten, Melanchthonstr. 74,  Tel. 07252 2228
St. Georg-Apotheke, Untergrombach, Büchenauer Str. 28, Tel. 07257  2056
Dienstag, 03.01.2023:

Pelikan-Apotheke, Heidelsheim, Heidolfstr. 11, Tel. 07251 5147
Retzbach-Apotheke, Gemmingen, Schwaigener Str. 12,  Tel. 07267  91210
Mittwoch, 04.01.2023:

Markgrafen-Apotheke, Münzesheim, Untere Hofstadt 1, Tel. 07250 8811
Via Apotheke, Bruchsal, Prinz-Wilhelm-Str. 8 b, Tel. 07251 3215655
Donnerstag, 05.01.2023:

Burg-Apotheke, Sulzfeld, Gartenstr. 12, Tel. 07269 292
Schloss-Apotheke, Bruchsal, Schloßstr. 1, Tel. 07251 13411
Freitag, 06.01.2023:

Michaelsberg-Apotheke, Untergrombach, Weingartener Str. 2, Tel. 07257 3727
Schäfer-Apotheke, Eppingen, Brettener Str. 34, Tel. 07262 4393
Samstag, 07.01.2023:

Kraichtal-Apotheke, Menzingen, Bahnhofstr. 26,  Tel. 07250 7024
Stadt-Apotheke, Bruchsal, Kaiserstr. 95, Tel. 07251 2484
Sonntag, 08.01.2023:

Hubertus-Apotheke, Kürnbach, Kronenstr. 7,  Tel. 07258 92376
Storchen-Apotheke, Ubstadt, Obere Str. 1, Tel. 07251 961476
Montag, 09.01.2023:

Punkt-Apotheke, Bruchsal, Franz-Sigel-Str. 83, Tel. 07251 931830
Rosen Apotheke, Oberderdingen, Schillerstr. 7, Tel. 07045 524
Dienstag, 10.01.2023:

Rosen-Apotheke, Eppingen, Brettener Str. 36, Tel. 07262 1858
Viktoria-Apotheke, Bruchsal, Prinz-Wilhelm-Str. 1, Tel. 07251 82077
Mittwoch, 11.01.2023:

Hirsch-Apotheke, Bruchsal, Bahnhofstr. 8, Tel. 07251 2656
Schloss-Apotheke, Schwaigern, Marktplatz 7, Tel. 07138 810620
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Soziale Dienste

Öffnungszeiten - am besten nach telefonischer Voranmeldung -
Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag   8:30 Uhr - 12 Uhr
Montag      14 Uhr - 18 Uhr
Donnerstag      14 Uhr - 16 Uhr

Rathaus Kraichtal
Rathausstr. 30, 76703 Kraichtal
Tel. 07250 77-0, Fax. 07250 77-6675
Behördennummer 115
info@kraichtal.de
www.kraichtal.de

Bürgermeister Tobias Borho
Tel. 07250 77-41, Fax 07250 77-6675
bgm@kraichtal.de 
www.kraichtal.de

Bürgerbüro Kraichtal - am besten nach telefonischer Voranmeldung 

Termine sind nach vorheriger Vereinbarung mit Anabell Krauß,  
Assistentin, Tel. 07250 77-41, möglich. 

Forstrevier - Sprechstunde montags 16:30 Uhr - 18:00 Uhr
Konrad Klatt   Tel. 07250 77-16

Pflegestützpunkt Bruchsal
Büro in Bruchsal Tel. 07251 79199
AGAPLESION Diakoniestation Kraichtal - Seniorenhaus -  
Unterdorfstr. 9, 76703 Kraichtal
Verwaltung/stationär/ambulant Tel. 07250 906-0
24h Rufbereitschaft ambulanter Dienst  Tel. 0160 97260145
AWO Demenzberatung Kraichtal
Sozialstation Unteröwisheim
Betreutes Wohnen, Herrenstr. 12 Tel. 07251 3679434
Terminvereinbarung: Tel. 07251 713022
Happy Care - Ambulanter Pflegedienst
Untere Schlossstraße 11, 76703 Kraichtal-Menzingen 
24h Bereitschaftsnummer Tel. 0174 9108980
INOWIA GmbH 
Bachstr. 38, 76703 Kraichtal-Oberöwisheim
Beratung und Pflegedienst Tel. 07251 9823983
Senioren- und Pflegeheim „Haus am Wiesengrund“
Neuenwegstr. 38, 76703 Kraichtal-Oberöwisheim
Kurzzeit- und Vollstationäre Pflege Tel. 07251 9655-0
Ambulante Hospizgruppe Bruchsal und Umgebung 
 Tel. 07251 3204010
Hospiz Arista Tel. 07243 9454277

Impressum 
Herausgeber und Satz: Stadtverwaltung Kraichtal, Rathausstr. 30, 
  76703 Kraichtal, Telefon: 07250 77-43, -13, -14
  Telefax: 07250 77-75
E-Mail:   mitteilungsblatt@kraichtal.de
Internet:  www.kraichtal.de
Verantwortlich im Sinne des Presserechts
- amtlicher und nichtamtlicher redaktioneller Teil: 
Bürgermeister Tobias Borho o. V. i. A.
- Anzeigenteil: ThemaDruck GmbH
Das amtliche Mitteilungsblatt erscheint i. d. R. wöchentlich, donnerstags. 
Redaktionsschluss: Für Textbeiträge montags, 10 Uhr, bei der  
Stadtverwaltung Kraichtal, für Anzeigen montags, 16:30 Uhr, bei der 
Druckerei Thema-Druck GmbH.

Druck, Anzeigen und Vertrieb
THEMA-Druck GmbH, Albert-Schweitzer-Str. 42,  
76703 Kraichtal-Oö., Tel. 07251 9652-11, Fax 9652-90 
Online-Anzeigeneditor: www. themadruck.de, E-Mail: info@themadruck.de 
Technische Fragen: Frank Zimmermann 
Fragen zu Anzeigen und Abo-Vertrieb: Anja Spiegelhalter 
Abonnentenpreis jährlich: 34,20 €; E-Paper jährlich 12,90 €.  
Kündigung: Vierteljährlich zum Quartalsende. Auflage: 3 000 Exemplare.

Friedhofsverwaltung  Tel. 07250 77-32

Montag  - Sprechzeiten ohne Termin     8 Uhr - 12 Uhr
     13 Uhr - 18 Uhr 
Mittwoch  - Sprechzeiten ohne Termin     8 Uhr - 12 Uhr 
Donnerstag - Sprechzeiten nur mit Termin    8 Uhr - 18 Uhr 
Freitag  - Sprechzeiten nur mit Termin     8 Uhr - 12 Uhr
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Weihnachts- und Neujahrsgruß 2022/2023
vom Landrat des Landkreises Karlsruhe

Dr. Christoph Schnaudigel

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Karlsruhe,

vor einem Jahr war die Coronapandemie das nahezu alleinbestimmende Thema. Wer dachte, dass ihre 
Bekämpfung die größte Herausforderung ist, die unsere Gesellschaft zu bewältigen hat, wurde durch den Einmarsch Russlands in 
die Ukraine aber eines Schlechteren belehrt. Viele Gewissheiten wurden von einem Tag auf den anderen ins Gegenteil verkehrt. 
Einmal mehr wurde uns vor Auge geführt, wie fragil die für uns selbstverständlichen Grundwerte Friede und Freiheit sind. Energie 
ist in kürzester Zeit zur ebenso knappen wie teuren Ressource geworden, Inflation und steigende Zinsen zehren die Realeinkom-
men auf. Parallel dazu hat sich die Zahl der Menschen die bei uns Zuflucht suchen sprunghaft erhöht. Wetterextreme haben auch 
bei uns spüren lassen, dass der Klimawandel bittere Realität ist und wir uns mit dessen Folgen mehr denn je auseinandersetzen 
müssen.

Aber es gibt trotz dieser schlechten Rahmenbedingungen auch Positives zu berichten. Das Coronavirus bestimmt nicht mehr un-
seren Alltag, so wie dies in den vergangenen zwei Jahren der Fall war. Es ist zwar nicht verschwunden, hat aber seinen Schrecken 
verloren. Hier hat unser Gesundheitsamt zusammen mit vielen weiteren Dienststellen, der Ärzteschaft, den Kliniken und unseren 
Impfzentren gute Arbeit geleistet. Auch stehen die Kreisfinanzen in diesen schwierigen Zeiten auf einem stabilen Fundament. Das 
ermöglicht uns, auch weiterhin in wichtige Zukunftsbereiche zu investieren wie in Bildungseinrichtungen des Landkreises, in die 
Verkehrsinfrastruktur und dabei insbesondere in den ÖPNV oder auch in die Digitalisierung. Jetzt zahlt es sich aus, dass wir unter 
Federführung unserer Umwelt- und Energieagentur schon seit Jahren Quartierskonzepte vorangetrieben haben, die heute über 
unsere eigenen Liegenschaften hinaus ganze Gebiete unabhängig von fossilen Energieträgern mit Wärmeenergie versorgen. Oder 
der Glasfaserausbau als Grundlage weiterer Digitalisierung: Dass die Kreisverwaltung dank unserer weit fortgeschrittenen Digitali-
sierungsrate und mobilen Arbeitsmöglichkeiten auch in den restriktivsten Lock-Down-Phasen im Prinzip ohne Einschränkungen 
arbeiten konnte ist Motivation, auf diesem Wege weiter zu gehen. Mit dem Neubau des Kreishauses in nachhaltiger Bauweise 
wollen wir die Basis für moderne und solide Verwaltungsarbeit auch in der Zukunft sicherstellen.

Von dem Anspruch, jeden Einzelfall und noch so kleines Detail regeln zu wollen, müssen wir uns aber verabschieden. Eine wahre 
Gesetzesflut lähmt uns. Viele gut gemeinte Effekte verpuffen im Bürokratiedschungel und in vielen Bereichen findet sich schon 
heute nicht das Fachpersonal, um ständig neue Vorschriften und höhere Standards umzusetzen. Die Landratsamt-Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeiter versuchen ebenso wie die Bediensteten in den Verwaltungen der Städte und Gemeinden das Beste aus dieser 
schwierigen Situation zu machen. Alle arbeiten mit großem persönlichen Engagement und stellen die Funktionsfähigkeit des Staa-
tes vor Ort sicher. 

Aufs Beste ergänzt wird das hauptamtliche Angebot durch unzählige ehrenamtliche Initiativen. Eine beachtliche Zahl von Einwoh-
nerinnen und Einwohnern stecken freiwillig und uneigennützig ihre Zeit und Energie in Projekte, die benachteiligten Menschen, 
dem kommunalen Zusammenhalt und damit letztlich dem Gemeinwohl dienen. Hier passiert tagtäglich viel Gutes! Einen kleinen 
Überblick erhalten Sie im digitalen Adventskalender unter https://adventskalender.landkreis-karlsruhe.de. Daneben danke ich all 
denjenigen, die sich bei den Freiwilligen Feuerwehren, Hilfs- und Rettungsorganisationen, in Vereinen oder ganz privat bei der 
Betreuung von Kindern, der Pflege älterer Menschen oder aktuell in Form der privaten Aufnahme ukrainischer Geflüchtete enga-
gieren. All diese Leistungen sind im wahrsten Sinne des Wortes - unbezahlbar. 

Im kommenden Jahr jährt sich die Gründung des Landkreises Karlsruhe zum 50. Mal. Der Zusammenschluss der früheren Landkrei-
se Bruchsal und Karlsruhe war nicht unumstritten. Er hat Mut und auch Umgewöhnung gefordert. Die Strategie der Kreisreform 
„Groß“ zu denken anstatt in kleinen Einheiten hat sich rückblickend aber bewährt. So appelliere ich an der Schwelle zum neuen Jahr 
an Sie: Seien Sie unverzagt. Halten Sie gerade in schwierigen Zeiten zusammen. Engagieren Sie sich. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien in diesem Sinne frohe Festtage und ein glückliches, gesundes neues Jahr!

Dr. Christoph Schnaudigel
Landrat des Landkreises Karlsruhe
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Stadt Kraichtal 
 

Der Bürgermeister 

 
 
 

Stadt Kraichtal   |   Rathausstraße 30   |   76703 Kraichtal   |   Telefon: 07250 77-41   |  Fax: 07250 77-75  
bgm@kraichtal.de   |   www.kraichtal.de 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kraichtalerinnen und Kraichtaler,  
 
prächtige Weihnachtsbäume schmücken auch in diesem Jahr unsere Ortsteile. Die 
Weihnachtsfeiertage und der Jahreswechsel nahen mit großen Schritten heran. Ein im Sinne 
unserer Stadtentwicklung erfolgreiches Jahr 2022 geht vorüber, das in diesem Jahr nicht nur durch 
die Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus, sondern zunehmend auch von 
dem Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen Folgewirkungen geprägt ist. 
 
So haben wir in diesem Jahr in Kraichtal viele Geflüchtete aufgenommen. 
 
Die positive Einwohnerentwicklung, welche sich im Jahr 2021 eingestellt hat, hält weiter an und wir 
zählen zum Jahresende voraussichtlich mehr als 15.000 Einwohnerinnen und Einwohner in unserer 
Stadt. Der Zuspruch für Kraichtal als Wohnort ist also ungebrochen hoch. Besonders freuen wir uns 
darüber, dass sich weiterhin gerade Familien mit Kindern für Kraichtal als Lebensmittelpunkt 
entscheiden. 
 
Wir haben es auch im Jahr 2022 gemeinsam geschafft, unsere städtische Infrastruktur weiter zu 
entwickeln. Das Wohnen, Arbeiten und Einkaufen, aber auch die soziale Infrastruktur mit unseren 
Kindereinrichtungen und Schulen, entwickelten sich weiterhin positiv. 
 
Wir alle zusammen haben auch 2022 viel für unsere Stadt erreicht und wollen nicht stehen bleiben! 
 
Wir erleben in unserer Stadt ein hohes Maß an ehrenamtlichem Engagement, aber auch 
großartige hauptamtliche Leistungen in den Teams der Stadtverwaltung, der Kläranlage, der 
Wasserversorgung, der Museen, der Kinderbetreuung und dem Bauhof. 
 
Besonderen Dank gilt den Vereinen und Verbänden für ihre ehrenamtliche Arbeit. 
 
Mein großer Dank gilt dem Gemeinderat als unserem Entscheidungsgremium für die gute 
Zusammenarbeit.  
Die Mitglieder des Gemeinderats kommen als demokratisch gewählte Vertreterinnen und 
Vertreter der Bevölkerung im Ehrenamt einer wichtigen Aufgabe nach.  
Hier durften wir uns im Jahr 2022 von einigen verdienten Stadträtinnen und Stadträten unter 
anderem auch von Frau Ruth Römpert nach über 30-jähriger Tätigkeit verabschieden.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen eine gesegnete Weihnachtszeit und ein glückliches, 
gesundes und erfolgreiches Jahr 2023! 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Ihr Bürgermeister 

 
Tobias Borho 
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Notiz-Express: Holzautobau 
ab 9 Jahren 

 

Cocktailspiel im Juze 
ab 8 Jahren 

 

Ausflug nach Karlsruhe ins 
Retro Games Museum mit Burger 

essen 
ab 10 Jahren 

 

 
Anmeldung unter: https://www.jz-kraichtal.de/events/ 
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Immer „up to date“...Immer „up to date“...

...mit der Bürger-App! ...mit der Bürger-App!
Android

IOS

(M)eine Heimat
Kraichtal
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Veranstaltungen

in Kraichtal

Freitag, 23.12.2022 Glühweinparty

16:30 Uhr Veranstalter: TC „Rot-Weiß“ Kraichtal
  Veranstaltungsort: Tennisplatz Unteröwisheim

Samstag, 24.12.2022 Traditionelles Weihnachtslieder spielen

17:30 Uhr Veranstalter: Musikverein 1931 Neuenbürg
  Veranstaltungsort: Dorfplatz Neuenbürg

Donnerstag, 05.01.2023 DRK Blutspendeaktion

14:30 - 19:30 Uhr Veranstalter: DRK Oberöwisheim
  Veranstaltungsort: Turnhalle der Burggartenschule Oberöwisheim

Samstag, 07.01.2023 Wie ein Stern in der Nacht

17:00 Uhr Veranstalter: Gesangverein Neuenbürg
  Veranstaltungsort: Kath. Kirche St. Lukas

Sonntag, 08.01.2023 Neujahrsempfang der Stadt Kraichtal

11:30 - 14:30 Uhr Veranstalter: Stadtverwaltung
  Veranstaltungsort: Mehrzweckhalle Münzesheim

Dienstag, 10.01.2023 Allianzgebetswoche 2023

bis Sonntag, 15.01.2023 Veranstalter: verschiedene Kirchengemeinden in Kraichtal
  Veranstaltungsort: entnehmen Sie bitte der Rubrik Kirchen Kraichtal

Änderungen vorbehalten

Weitere Veranstaltungen finden Sie auch auf der  Homepage unter: 
www.kraichtal.de/leben-freizeit/veranstaltungen und in der Bürger-App der Stadt Kraichtal.

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest



MITTEILUNGSBLATT DER STADT KRAICHTAL • NR. 51/22.12.2022

Seite 8

Die Nützlichkeit des Lebens liegt nicht in seiner Länge,
 sondern in seiner Anwendung. 

-Michel de Montaigne, franz. Philosoph, Politiker-

Herzliche Einladung zum Neujahrsempfang am Sonntag, 8. Januar 2023, 11:30 - 14:30 Uhr, 
in der Mehrzweckhalle Kraichtal-Münzesheim

Bei Musik, einem kleinen Imbiss und Zeit für persönliche Gespräche möchten wir zu  
Beginn des neuen Jahres Rückschau halten und einen Ausblick auf 2023 wagen. 

Hierzu lade ich Sie ganz herzlich ein. 

Tobias Borho

Bürgermeister

Sonntag, 8. Januar
Mehrzweckhalle Münzesheim

Einladung zum 
Neujahrsempfang  

2023

 Bildquelle: Fottowettbewerb/Calmbach
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Weihnachtsbaum-Sammlungen 2023 
 
 
 

Nutzen Sie wieder die Weihnachtsbaum-Sammlungen der Kindergärten, Vereine 
und der Freiwilligen Feuerwehr im Jahr 2023: 

 

Bahnbrücken: 14. Januar  Freiwillige Feuerwehr    

 

Gochsheim: 14. Januar  Gesangverein 

 

Landshausen:  14. Janauar  Kindergarten Landshausen 

 

Menzingen:  14. Januar  Kindergarten Menzingen 

 

Münzesheim: 14. Januar  Freiwillige Feuerwehr 

 

Neuenbürg:  14. Januar  Freiwillige Feuerwehr 

 

Oberacker:  07. Januar  Freiwillige Feuerwehr 

 

Oberöwisheim:  14. Januar  Evang. Posaunenchor 

 

Unteröwisheim:  14. Januar  Jugendfeuerwehr 
 
 

Wichtig ist in allen Fällen, dass kein Lametta oder sonstiger Schmuck an den Bäumen 
hängenbleibt. 

 
Christbäume sollen aus haftungsrechtlichen Gründen frühestens am Abend vor dem 
Abholtag zur Abholung bereitgestellt werden. Der Fußgänger- und Straßenverkehr darf 
dabei nicht behindert werden. 
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Häufig muss festgestellt werden, dass Hecken 
und Sträucher in den öffentlichen Verkehrsraum 
hineinragen und Fußgänger behindern, 
Verkehrsschilder verdecken bzw. sicherheits-
relevante Sichten verhindert werden. Jeder 
Grundstücksbesitzer oder verantwortliche Nutzer 
hat seine Hecken und Sträucher so zurückzu-
schneiden, dass der Gehweg – in seiner ganzen 
Breite – von Fußgängern ungehindert benutzt 
werden kann.
Die Eigentümer oder Nutzungsberechtigten sind 
verpflichtet, ein so genanntes Lichtraumprofil 
über Fahrbahnen (4,50 m) und Gehwegen (2,50 
m) freizuhalten.
Pflegeschnitte dürfen das ganze Jahr über durch-
geführt werden, große Rückschnitte nur in der 
Zeit von Oktober bis Februar (außerhalb der 
Vegetationszeit).
Wir erinnern auch an die Verpflichtung der 
Straßenanlieger zur Reinigung der Gehwege, auch 
bei unbebauten Grundstücken. Die Reinigung 
erstreckt sich gemäß § 41 Straßengesetz für 
Baden-Württemberg in Verbindung mit der 
gemeindlichen Satzung auf das Beseitigen 
von Schmutz, Unrat, Unkraut und Laub. Um 
Beachtung wird gebeten.

Rückschnitt von Hecken und Sträuchern/Reinigung von Gehwegen
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Widerspruch zu Datenübermittlungen aus dem Melderegister 

Absender:
Name, Vorname: ___________________________   Geburtsdatum:  __________________ 

Anschrift:             76703 Kraichtal, ______________________________________________ 

Stadt Kraichtal  
Bürgerbüro  
Rathausstraße 30 
76703 Kraichtal

Gemäß § 36 Abs. 2, § 42 Abs. 3 und § 50 Abs. 5 des Bundesmeldegesetzes (BMG) 
widerspreche ich der  

          Veröffentlichung bei Alters- und Ehejubiläen und der Weitergabe an Mandatsträger,  
          Presse – Kraichtalbote und in den Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) – oder  
          Rundfunk gemäß § 50 Abs. 2 BMG. 

          Urkundenanforderungen beim Staatsministerium bei Alters- und Ehejubiläen  
          (Urkundenanforderungssperre) gemäß § 12 Meldeverordnung. 

          Veröffentlichung meiner Daten in Adressbüchern (Adressverzeichnisse in Buchform)    
          gemäß § 50 Abs. 3 BMG. 

          Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen und andere Trägern von   
          Wahlvorschlägen gemäß § 50 Abs. 1 BMG. 

          Datenübermittlung an eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, soweit die Daten  
          nicht für Zwecke der Steuererhebung benötigt werden (gemäß § 42 BMG, § 6 des  
          baden-württembergischen Ausführungsgesetz und § 18 Meldeverordnung).  
          Diese Sperre gilt nur für Familienmitglieder, die nicht derselben oder keiner  
          öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft angehören.  

          Hinweis: Sofern Ihre Daten gemäß § 42 BMG an die öffentlich-rechtlichen  
          Religionsgesellschaften übermittelt werden, können Sie der Veröffentlichung Ihrer  
          Daten durch die Kirche beim zuständigen Pfarramt widersprechen.  

          Übermittlung meiner Daten nach § 58 c Soldatengesetz an das Bundesamt für das  
          Personalmanagement der Bundeswehr zum Zweck der Übersendung von  
          Informationsmaterial.  

________________    ____________________________ 
Datum        Unterschrift  

�
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1.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wäh-

lergruppen u. a. bei Wahlen und Abstimmungen

Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 
1. November 2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde 
Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen 
im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher 
und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung 
vorangehenden Monaten so genannte Gruppenauskünfte aus dem 
Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das Lebensalter der betrof-
fenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft umfasst den 
Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften 
sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache.
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt 
werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf 
diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden 
und hat sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu 
löschen oder zu vernichten.
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermittlung zu 
widersprechen. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der allei-
nigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen.
2.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten zum Zwecke der 

Information der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger bei Wah-

len und Abstimmungen

Bei Wahlen und Abstimmungen, an denen auch ausländische 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger teilnehmen können, dürfen die 
Meldebehörden die in § 44 Absatz 1 Satz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) 
bezeichneten Daten (Familienname, Vornamen unter Kennzeichnung 
des gebräuchlichen Vornamens, Doktorgrad und derzeitige Anschriften 
sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache) sowie die 
Angaben über die Staatsangehörigkeiten dieser Unionsbürgerinnen 
und Unionsbürger zu dem Zweck nutzen, um ihnen Informationen von 
Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen 
zuzusenden, vgl. § 2 Absatz 3 des baden-württembergischen 
Ausführungsgesetzes zum Bundesmeldegesetz (BW AGBMG).
Die betroffenen Personen haben das Recht, der Nutzung ihrer Daten 
zu widersprechen. Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der allei-
nigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen.
3.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bun-

desamt für das Personalmanagement der Bundeswehr

Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die 
Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen 
Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck der 
Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden 
dem Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
aufgrund § 58c Absatz 1 Satz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. 
März folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, 
die im nächsten Jahr volljährig werden: Familiennamen, Vornamen und 
die gegenwärtige Anschrift.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das 
Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch ist 
bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung 
einzulegen.
4.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine  

öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft

Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundes-
meldegesetz (BMG), § 6 des baden-württembergischen Ausführungs-
gesetzes zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldeverordnung 
aufgeführten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen 

Religionsgesellschaft an die betreffenden Religionsgesellschaften.
Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen 
(Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjäh-
rigen Kindern), die nicht derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören. Die Datenübermittlung umfasst 
zum Beispiel Angaben zu Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und 
Geburtsort, Geschlecht oder derzeitigen Anschriften.
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das 
Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch ist 
bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung 
einzulegen. Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung 
verhindert nicht die Übermittlung von Daten, die für Zwecke des 
Steuererhebungsrechts benötigt werden. Diese Zweckbindung wird 
der öffentlich-rechtlichen Gesellschaft als Datenempfänger bei der 
Übermittlung mitgeteilt.
5.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Al-

ters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk und 

gegen die Datenübermittlung an das Staatsministerium

Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus dem 
Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die 
Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 Bundesmeldegesetz (BMG) Auskunft 
erteilen über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie 
Datum und Art des Jubiläums.
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag 
und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen 
sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.
Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 der 
Meldeverordnung dem Staatsministerium zur Ehrung von Alters- und 
Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten Daten der Jubilarinnen und 
Jubilare aus dem Melderegister. Davon umfasst sind zum Beispiel der 
Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, die Anschrift sowie 
das Datum und die Art des Jubiläums.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben 

das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch 

ist bei allen Meldebehörden, bei denen die Person gemeldet ist, einzu-

legen.

Das Innenministerium Baden-Württemberg hat in einem Erlass vom 
27.05.2016 den Meldebehörden empfohlen, aus kriminalpräventiver 
Sicht auf die Nennung der Anschrift bei der Veröffentlichung von 
Jubiläen zu verzichten. Dieser Empfehlung wird von uns entsprochen 
und keine Anschriften mehr veröffentlicht.
6.  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuch-

verlage

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldegesetz 
(BMG) Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, Auskunft erteilen über Familiennamen, Vornamen, 
Doktorgrad und derzeitige Anschriften.
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adress-
büchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden.
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben 

das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der Widerspruch 

ist bei allen Meldebehörden, bei denen die Person gemeldet ist, einzu-

legen.

Widerspruchsrecht

Wer von den vorstehenden Widersprüchen Gebrauch machen will, 

wird gebeten, dies schriftlich oder mündlich zur Niederschrift (nicht 

telefonisch) der Stadt Kraichtal, Bürgerbüro, Rathausstr. 30, 76703 

Kraichtal, mitzuteilen. Entsprechende Vordrucke werden auch 

beim Bürgerbüro bereitgehalten. Bei einem Widerspruch werden 

die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem 

Widerruf. Ein erneuter Antrag ist nicht erforderlich, wenn bereits 

von den Widerspruchsrechten Gebrauch gemacht wurde.

Widerspruchsrecht zu Veröffentlichungen, 
Datenübermittlungen und Auskünften aus dem 
Melderegister
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Veröffentlichung von Alters- und Ehejubiläen 

Ab dem 01.01.2020 werden Alters- und Ehejubiläen nicht mehr automatisch im 
Mitteilungsblatt veröffentlicht. Aufgrund der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung
müssen alle diejenigen, die wünschen, veröffentlicht zu werden, eine 
Einwilligungserklärung unterschreiben. Diese können Sie unter 
www.kraichtal.de/Rathaus & Service/ Online-Formulare herunterladen und dem 
Bürgerbüro zukommen lassen. Die Einwilligungserklärung muss spätestens 2 Wochen 
vor dem Jubiläum eingegangen sein. 
Für die Veröffentlichung der Alters- und Ehejubiläen in der Presse - Kraichtalbote und 
in den Badischen Neuesten Nachrichten (BNN) – gelten die Bestimmungen des 
Bundesmeldegesetzes. Danach erfolgt eine Veröffentlichung, wenn dagegen nicht 
ausdrücklich widersprochen wird. Bisherige Widersprüche gelten weiterhin. Nähere 
Einzelheiten zum Widerspruchsverfahren entnehmen Sie dem Artikel „Widerspruch zu 
Veröffentlichungen, Datenübermittlungen und Auskünften aus dem Melderegister“ in 
diesem Mitteilungsblatt. 

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Alters- 
und Ehejubiläen im Mitteilungsblatt der Stadt Kraichtal 
und der Onlineausgabe 

Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass  
      mein Geburtstag  
      unser Ehejubiläum  

veröffentlicht werden darf: 
Name: Name: 
Vorname: Vorname: 
Geburtsdatum: Geburtsdatum: 
Eheschließung am: 
Anschrift: 

Eine Weitergabe dieser Daten zum Zwecke der Werbung oder des  
Adresshandels wird nicht gestattet. § 15 der neuen EU-Datenschutz-
Grundverordnung vom 25.05.2018 ist zu beachten. 

Ich bin darüber belehrt worden, dass ich diese Einwilligungserklärung
jederzeit ohne Angabe von Gründen beim Bürgerbüro im Rathaus Kraichtal 
in Münzesheim widerrufen kann. 

Kraichtal,_______________

Unterschrift:________________________   Unterschrift:________________________

(Bei Ehejubiläen sind die Unterschriften beider Ehegatten erforderlich) 

Seit
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Ferienplan der Kraichtaler Kindergärten im Sommer 2023
Auf dem nachstehenden Ferienplan sind die Sommerferien der Kraichtaler Kindergärten dargestellt. Die weißen Felder zeigen die 

Kalenderwochen, in denen der Kindergartenbetrieb läuft. Die dunkel gekennzeichneten Felder zeigen die Ferienwochen auf.

Falls für Kinder im Kindergartenalter (ab vollendetem 3. Lebensjahr bis zur Einschulung) während der Kindergartenferien 

Betreuungsbedarf besteht, kann im Rahmen verfügbarer freier Plätze in anderen Kraichtaler Einrichtungen eine Ferienbetreuung 

angeboten werden.

Sofern Sie Betreuungsbedarf für Ihr Kind haben, besteht die Möglichkeit zur Anmeldung bei der Stadt Kraichtal. Zu beachten ist dabei, 

dass die Anmeldung ausschließlich über die Stadtverwaltung erfolgen kann. Von dort wird abgeklärt, wo ein freier Ferienbetreuungsplatz 

zur Verfügung steht. 

Anmeldungen sind nur wochenweise möglich. Das Betreuungsentgelt beläuft sich dabei pro Kind auf 30 €/Woche. Eine soziale 

Staffelung der Beiträge ist nicht vorgesehen. Das Entgelt ist in der Einrichtung spätestens am ersten Betreuungstag bar zu zahlen. 

Kindergarten 31.07. – 

06.08.23

31. KW

07.08. – 

13.08.23

32. KW

14.08. -

20.08.23

33.  KW

21.08. - 

27.08.23

34. KW

28.08. – 

03.09.22

35. KW

04.09. -

10.09.23

36. KW

Evangelischer Kindergarten

Bahnbrücken
Ferien Ferien Ferien

Evangelischer Kindergarten

Gochsheim
Ferien Ferien Ferien

Katholischer Kindergarten

„St. Josef“ Landshausen
Ferien Ferien Ferien

Evangelischer Kindergarten

Menzingen
Ferien Ferien Ferien

Evangelische Andreas-

Krippe Münzesheim
Ferien Ferien Ferien

Evangelischer Martins-

Kindergarten Münzesheim
Ferien Ferien Ferien

Städtischer Kindergarten 

„Sonnenwinkel“ Neuenbürg

Ferien Ferien Ferien

Evangelischer Kindergarten

Oberacker Ferien Ferien Ferien

Evang. Kindergarten „Unterm 

Regenbogen“ Oberöwisheim
Ferien Ferien Ferien

Evang. Kindergarten „Unter den 

Kastanien“ Unteröwisheim
Ferien Ferien Ferien

Städtischer Kindergarten „Arche 

Noah“ Unteröwisheim
Ferien Ferien Ferien

Bei Fragen oder Interesse an einem Betreuungsplatz während der Sommerferien erhalten Sie im Rathaus Kraichtal in Münzesheim 

weitere Auskünfte. Ansprechpartnerin ist im Sachgebiet Mensch und Gesellschaft Frau V. Thomas, die Sie telefonisch unter 07250 77-

48 oder per E-Mail unter v.thomas@kraichtal.de erreichen.

Falls Ihr Betreuungsbedarf über die Sommerferien nicht abgedeckt werden kann, können Sie sich an den Tageselternverein Bruchsal 

Landkreis Karlsruhe Nord e. V. (TEV) wenden. Evtl. kann hier ein Betreuungsplatz für Ihr Kind gefunden werden. Ansprechpartnerin ist 

Frau Vanessa Westermann. 

Telefonisch ist Frau Westermann unter 07251/ 981987-816 und per E-Mail unter v.westermann@tev-bruchsal.de zu erreichen.
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Bekanntmachung der Tierseuchenkasse (TSK) Baden-Württemberg 
- Anstalt des öffentlichen Rechts - 

Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart 
 
Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassenbeitrag 2023 ist der 01.01.2023. 
 
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2022 versandt. 
Sollten Sie bis zum 01.01.2023 keinen Meldebogen erhalten haben, rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht zur Mel-
dung begründet sich auf § 31 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes in Verbindung mit der 
Beitragssatzung. 
 
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften) sind zum 1. Februar 2023 meldepflichtig. 
Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften erhalten Mitte Januar 
2023 einen Meldebogen. 
 
Melde- und beitragspflichtige Tiere sind:      Pferde  
  Schweine 
  Schafe 
  Hühner 
  Truthühner/Puten  
 
Meldepflichtige Tiere sind: Bienenvölker (sofern nicht über einen Landesverband gemeldet) 
 
Nicht zu melden sind:  Rinder einschließlich Bisons, Wisenten und Wasserbüffel. Die Daten wer-

den aus der HIT-Datenbank (Herkunfts- und Informationssystem für Tiere) her-
angezogen. 

Nicht meldepflichtig sind u.a.:  Gefangengehaltene Wildtiere (z.B. Damwild, Wildschweine), Esel, Ziegen,    
 Gänse und Enten 
 
Werden bis zu 25 Hühner und/oder Truthühner und keine anderen beitragspflichtigen Tiere (s.o.) gehalten, 
entfällt derzeit die Melde- und Beitragspflicht für die Hühner und/oder Truthühner. 
 
Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere in einem landwirtschaftlichen Betrieb stehen oder in einer 
Hobbyhaltung. Zu melden ist immer der gemeinsam gehaltene Gesamttierbestand je Standort. 
 
Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss die Tierhaltung bei dem für Sie zuständigen 
Veterinäramt gemeldet werden. 
 
Schweine-, Schafe- und/oder Ziegen sind, unabhängig von der Stichtagsmeldung an die Tierseuchen-
kasse BW, bis 15.01.2023 an HIT zu melden. Die Tierseuchenkasse BW bietet an, die Stichtagsmeldung 
an HIT zu übernehmen. Die Voraussetzungen und nähere Informationen erhalten Sie über das Informati-
onsblatt, welches mit dem Meldebogen verschickt wird. Das Informationsblatt finden Sie auch auf unserer 
Homepage unter www.tsk-bw.de. 
 
Es wird noch auf die Meldepflicht von Bienenvölkern hingewiesen. Die Völkermeldungen der Imker an ihren ört-
lichen Imkerverein werden von diesem an einen der beiden Landesverbände weiter gemeldet. Ist ein Imker nicht 
organisiert oder in einem Verein, der keinem der beiden Landesverbände angeschlossen ist, müssen die Völker 
bei der Tierseuchenkasse gemeldet werden.  
 
Auf unserer Homepage erhalten Sie weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht, Leistungen der Tier-
seuchenkasse sowie über die einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zudem können Sie, als gemeldeter Tierhalter, 
Ihr Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand der letzten 3 Jahre, etc.) einsehen. 
 
Telefon: 0711 / 9673-666;  E-Mail: beitrag@tsk-bw.de; Internet: www.tsk-bw.de 
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Gemeinderat

Bericht aus dem Gemeinderat vom  
14. Dezember 2022

Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nichtöffentli-

chen Sitzung vom 23.11.2022

In seiner nichtöffentlichen Sitzung vom 23.11.2022 hat der 
Gemeinderat der Veräußerung des städtischen Grundstücks 
Flst. Nr. 124, Hauptstraße 69 bebaut mit dem ehemaligen 
Rathaus und einer Teilfläche des Grundstücks Flst. Nr. 125, 
Hauptstraße 67 im Ortsteil Gochsheim zugestimmt.

Waldhaushalt 2023

Nach Präsentation und Beratung der externen Referenten 
Herr Dr. Boden und Herr Klatt vom Landratsamt Karlsruhe 
beschloss der Gemeinderat die Betriebspläne für das 
Forstwirtschaftsjahr 2023 zu beschließen.

Waldnaturschutzkonzeption 

Stadtwald Kraichtal

In seiner Präsentation ging Herr Dr. Boden insbesondere 
auf den Waldnaturschutz ein und bestätigte, dass Kraichtal 
bereits einen sehr guten Status Quo habe. Der Gemeinderat 
beschloss daraufhin die weitere Umsetzung der 
Waldnaturschutzkonzeption für den Stadtwald Kraichtal.

Entscheidung über Inhalt des Jagdpachtver-

trages als Grundlage zur Neuverpachtung der 

städtischen Eigenjagdbezirke und den 15 ge-

meinschaftlichen Jagdbögen zum 01.04.2023

Der Gemeinderat beschloss folgende Punkte für den 
Jagdpachtvertag:
 - Die seitherige Aufteilung der Eigenjagdbezirke der Ge-

meinde Kraichtal und dem gemeinschaftlichen Jagdbe-
zirk der Jagdgenossenschaft Kraichtal in 15 Jagdbögen 
zu belassen. Lediglich zwischen den Jagdbezirken Gochs-
heim I und Oberacker soll eine geringfügige Grenzkorrek-
tur stattfinden.

 -  Die Jagdverpachtung der Jagdbezirke der Gemeinde 
Kraichtal erfolgt auf die Dauer von 10 Jahren (01.04.2023 
bis 31.03.2033).

 - Die Jagdverpachtung erfolgt durch freihändige Vergabe 
an die Pachtgemeinschaften gemäß der in der Sitzung 
vorzulegenden Vergabeliste.

 - Die Pachtpreise für den gemeinsamen Jagdbezirk der 
Jagdgenossenschaft Kraichtal werden wie seither belas-
sen und wie folgt festgesetzt:

  - Für Waldfläche 13,50 €/ha
  - Für Feldfläche 2,50 €/ha
  - Für die Eigenjagdbezirke der Gemeinde:
  - Für Waldfläche 13,50 €/ha zuzügl. 19 % USt. = 16,07 €/ha
  - Für Feldfläche 2,50 €/ha zuzügl. 19 % USt. = 2,98 €/ha

Fortschreibung Landschaftsplan der Stadt Kraich-

tal i. V. m. Aufstellung Biotopverbundplan (Ver-

gabe Landschafts- und Biotop-verbundplanung)

Der Gemeinderat beriet über die Vergabe der 

Planungsleistungen für die Fortschreibung des 
Landschaftsplans i. V. m. der Aufstellung eines 
Biotopverbundplans und vergab mehrheitlich die 
Planungsleistungen an den wirtschaftlichsten Bieter.

Einführung § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) für die Sat-

zung zur Anpassung örtlicher Satzungen (§ 2b UStG-An-

passungs-Satzung) und Anpassung der gültigen Entgelt-

regelungen (§ 2b UStG-Entgeltregelungs-Anpassung)

Nach dem Fachvortag des Kraichtaler Kämmerers beschloss 
der Gemeinderat mehrheitlich die nötigen Anpassungen.

Beschlussfassung über die Annahme von  

Spenden an die Stadt Kraichtal

Der Gemeinderat bedankt sich bei allen Spenderinnen und 
Spendern und genehmigte die Annahme der Spenden in 
Höhe von insgesamt 6.915,43 Euro (Juli bis Dezember 2022).

Antrag auf Ausscheiden aus dem Gemeinderat 

von Ruth Römpert

Der Gemeinderat stellte einstimmig gemäß § 16 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) für das 
Ausscheiden von Stadträtin Ruth Römpert einen wichtigen 
Grund im Sinne des § 16 Abs. 1 GemO fest. Die Verwaltung 
und der Gemeinderat bedanken sich bei Frau Römpert für 
die lange und gute Zusammenarbeit und wünschen ihr für 
die Zukunft alles Gute.

Veröffentlichung von Fraktionen

SPD

Zum Abschied – Ruth Römpert verlässt den  
Gemeinderat nach 33 Jahren
„Ich habe die Aufgabe als Stadträtin und auch als 
Bürgermeisterstellvertreterin all die Jahre hindurch 
gerne wahrgenommen“, sagte Ruth Römpert bei ihrer 
Verabschiedung aus dem Gemeinderat von Kraichtal. „Ich 
danke für das Vertrauen und die stets gute und sachliche 
Zusammenarbeit.“ Etwas Wehmut schwang in ihrer Stimme 
mit. Nach 33 Jahren – fast auf den Tag genau endete die 
Tätigkeit von Ruth Römpert als SPD-Stadträtin in Kraichtal 
mit der letzten Sitzung im zu Ende gehenden Jahr 2022 am 
14. Dezember. Am 13. Dezember 1989 war sie damals als 
„Neue im Gemeinderat“ auf ihr Amt verpflichtet worden. 
Dass es mehr als 30 Jahre wurden, hatte sie damals nie im 
Blick gehabt „aber es war eine gute Zeit und wir konnten 
miteinander einiges bewegen“, sagte sie.
Ruth Römpert war 20 Jahre Stellvertreterin des 
Bürgermeisters und musste in dieser Funktion große 
Verantwortung übernehmen. Sie war sowohl Sprecherin 
für ihren Stadtteil Oberacker, wie sie auch die Belange von 
ganz Kraichtal im Blick behielt. Ihre berufliche Erfahrung als 
Pädagogin und Lehrerin in Kraichtal konnte sie in beson-
derer Weise im Arbeitskreis Schulen einbringen, der schwer-
punktmäßig die Einführung der Gemeinschaftsschule 
vorbereitete. „Das war ein großer Schritt für Kraichtal mit 
außerordentlicher Bedeutung“, sagt Römpert, den wir 
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nur im zähen Ringen in vielen kleinen Zwischenschritten 
erreicht haben – zum Wohl unserer Kinder.“ Weitere 
Schwerpunkte setzte die erfahrene Gemeinderätin im 
Technischen Ausschuss, im Arbeitskreis Dorfentwicklung 
Oberacker und im Kindergartenausschuss.
„Deine Gemeinderatsarbeit war immer von 
Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigkeit geprägt“, sagte 
Gunther Wössner als Fraktionsvorsitzender der SPD. „Deine 
Expertise im Bereich Bildung war und ist noch immer sehr 
geschätzt.“ Ebenso, wenn die Feuerwehr oder die Finanzen 
auf der Tagesordnung standen, habe Ruth Römpert knapp, 
aber durchaus fundiert die Stimme für ihre Fraktion 
erhoben. Zusätzlich zu ihrem Engagement im Gemeinderat 
war sie von 2014 bis 2019 Mitglied im Kreistag und von 
1997 bis 2010 SPD-Kreisvorsitzende. Intensiv kümmerte sie 
sich auch um die Belange der AWO, Arbeiterwohlfahrt, und 
engagierte sich bei der Einrichtung des Betreuten Wohnens 
in Unteröwisheim. Ruth Römpert war leidenschaftliche 
Kommunalpolitikerin, die „ihre“ Stadt Kraichtal aufmerksam 
beobachtete, kritisch begleitete und viele Impulse 
einbrachte. Im Jahr 2019 hat sie der Gemeindetag deshalb 
für 30 Jahre engagierte Gemeinderatstätigkeit geehrt.
Mit „Du wirst uns fehlen“, zog Wössner sein Fazit mit 
Bedauern, aber mit Verständnis für die Entscheidung von 
Ruth Römpert.

Bürgermeister Tobias Borho und Ruth Römpert. 
(© Stadtverwaltung)

Bündnis 90/Die Grünen

Landschaftsplan und Biotopverbund
Bei der Sitzung des technischen Ausschusses am 
7.12.2022 erläuterte die Stadtverwaltung, wie die 
Fortschreibung des Landschaftsplans und die Erstellung 
der Biotopverbundplanung erfolgen werden. Deren 
Ziele sind „ein umweltverträgliches und nachhaltiges 
Entwicklungskonzept und die Umsetzung von Naturschutz.“
In der Sitzung sollte zwar „nur“ ein Vergabevorschlag 
beschlossen werden, trotzdem entwickelte sich ein wich-
tiger Meinungsaustausch im Gremium.
Manche Ratsmitglieder befürchten, dass sich Kraichtal durch 
die Biotopvernetzung und die Schaffung oder Ausweisung 
neuer Biotope ins eigene Fleisch schneidet, was die weitere 
Entwicklung neuer Baugebiete betrifft und den eventuellen 
Verlust von landwirtschaftlichen Flächen. Wir möchten zu 
bedenken geben, dass es inzwischen mehr Risiko als Chance 
ist, Bauplätze zu erschließen. Für die Landwirte wäre die 
Schaffung und Pflege von Biotopen kein Verlust, sondern 

ein zusätzliches wirtschaftliches Standbein.
Wir Grüne begrüßen, dass alle Beteiligten früh-
zeitig eingebunden werden sollen. Es ist gut, dass das 
Leistungsverzeichnis der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) 
für die Planungen zugrunde gelegt wird und dass auch 
das Wissen und die Erfahrungen unserer städtischen 
Umweltbeauftragten einbezogen werden.
Bei der Gemeinderatssitzung am 14.12. wurde darüber infor-
miert, dass zunächst fünf Termine für den Austausch mit der 
Bürgerschaft vorgesehen sind. Wir Grüne haben den Antrag 
gestellt, von vorneherein mehr Zeit und das entsprechende 
Geld zur Verfügung zu stellen, das unserer Meinung nach 
erforderlich ist, um Bestandsaufnahmen, Begehungen und 
Termine für den Austausch mit Bürgern in allen Ortsteilen 
durchzuführen, um auch deren Wissen einzubeziehen. Es 
wäre aus unserer Sicht ein gutes Zeichen für Artenvielfalt 
und Naturschutz gewesen, wenn der Gemeinderat mehr als 
nur die Minimalanforderungen beschließt.
Es mag abgedroschen klingen, aber wir haben nur diesen 
einen Planeten. Auch wir in Kraichtal müssen alles für eine 
Landschaftsplanung und einen Biotopverbund tun, die „der 
nachhaltigen Sicherung heimischer Tier- und Pflanzenarten 
sowie der Bewahrung, Entwicklung und Wiederherstellung 
ökologischer Wechselbeziehungen dienen“ (Zitat aus der 
Sitzungsvorlage).

Möchten Sie auf uns

����������	
��

��
�������

warten
schnell

FEUERWEHR
STADT
BRUCHKÖBEL

Die Mindestbreite für LKW liegt bei 3,05 Metern.

Lasst Platz! Zwischen versetzt parkenden Fahr-
zeugen sollten 10 Meter Abstand gelassen werden.

Bei Kreuzungen gilt: 5 Meter vom Scheitelpunkt 
keine Fahrzeuge abstellen. 

Das Halten und Parken in 
engen Kurven ist nicht erlaubt.  
Das gilt auch im Bereich von 
5 Metern vor und hinter dem 
Scheitelpunkt.

In Feuerwehrzufahrten und  
Bereichen in denen Absolutes 
Halteverbot ausgewiesen ist, ist das  
Halten und Parken ausnahmslos 
verboten, egal wann und wie lange.

mind. 3,05m

10m

mind. 5m

m
in

d
. 5

m

mind. 5m

mind. 5m

m
in

d
. 5

m

FEUERWEHR
STADT
BRUCHKÖBEL



MITTEILUNGSBLATT DER STADT KRAICHTAL • NR. 51/22.12.2022

Seite 18

Verwaltung

Ablesung der Wasserzähler
Die Ablesekarten für die Wasserzähler 
sind inzwischen an alle Hauseigen-
tümer bzw. Hausverwaltungen 
verschickt worden. Bürgerinnen 

und Bürger die bereits Ihre E-Mail Adresse hinterlegt 
haben, wurden auf elektronischem Weg angeschrieben. 
Empfänger dieser Briefe/Mails sind Hauseigentümer bzw. 
Hausverwaltungen. 

Für die Mitteilung des Zählerstandes gibt es verschie-
dene Möglichkeiten:

Internet: Unter www.kraichtal.de können Sie durch 
Eingabe des Buchungszeichens sowie Ihres individuellen 
Passwortes den abgelesenen Zählerstand mitteilen. Das 
Passwort entnehmen Sie bitte ihrem Anschreiben.
QR-Code: Der Zählerstand kann auch über den auf 
dem Anschreiben abgedruckten QR-Code übermittelt 
werden.
Anyline: Der Zählerstand kann auch über Anyline 
(kameragestützte Zählerstandserkennung) übermittelt 
werden.
Ablesekarte: Natürlich besteht auch die Möglichkeit 
den Zählerstand mit der Ablesekarte mitzuteilen. Die 
Karte sollte nach Erhalt ausgefüllt und unfrankiert in 
einen Briefkasten der Deutschen Post AG eingeworfen 
werden.

Vergleichen Sie bitte bei der Ablesung jeweils auch die 
Zählernummer. Zu beachten ist, dass die Wasserzähler 
der Stadt Kraichtal keine Kommastelle haben. Es müssen 
also alle Zahlen angegeben werden. Der Meldeschluss ist 
am Donnerstag, 5. Januar 2023. 

Nach Meldeschluss ist eine Eingabe per Internet nicht 
mehr möglich.
Wenn Ihr Vermieter nicht in Kraichtal wohnt, sollten 
Sie sich als Mieter mit ihm oder Ihrer Hausverwaltung 
in Verbindung setzen, damit die Erfassung des 
Zählerstandes reibungslos erfolgen kann. 

Bei evtl. Fragen zur Ablesung der Wasserzähler stehen 
wir Ihnen unter der Rufnummer 07250 77-52 bzw. unter 
i.kretz@kraichtal.de gerne zur Verfügung.

Wechsel der Betriebsführung der Kraichtaler 
Straßenbeleuchtung
Ab dem 1. Januar 2023 geht die Betriebsführung der 
Kraichtaler Straßenbeleuchtung von bisher NetzeBW auf die 
Firma MVV Netze GmbH über.
Bei Störungen, Schäden etc. ist ab Januar die Firma unter 
der Telefonnummer 0621 2902227 (7-16 Uhr) oder per E-Mail 
strassenbeleuchtung@mvv-netze.de zu informieren.

Umtausch von alten Führerscheinen
Der graue und rosafarbene Führerschein und alle 
Kartenführerscheine (Ausstellungsdatum von 1999 bis 
18.01.2013) waren bisher in allen EU-Mitgliedstaaten gültig. 
Seit 2022 laufen allerdings die ersten Dokumente ab.
Bitte kontrollieren Sie mit Hilfe des Stufenplanes, ob auch 
Sie Ihren Führerschein umtauschen müssen. Den Antrag 
auf Umtausch können Sie im Bürgerbüro stellen. Dieser 
wird weitergeleitet an das Landratsamt Karlsruhe und der 
Führerschein kommt innerhalb von fünf Wochen direkt zu 
Ihnen nach Hause.
Stufenplan Umtauschfrist der Führerscheine

Führerscheine vor 1999 ausgestellt 

(Papierführerscheine):

Geburtsjahr des Fahrerlaubnisinhabers   Tag der Frist

 Vor 1953    19.01.2033
 1953-1958    19.01.2022
 1959-1964    19.01.2023
 1965-1970    19.01.2024
 1971 und jünger   19.01.2025
Führerscheine ab 1999 bis 18.01.2013 ausgestellt

(alte Kartenführerscheine)

Ausstellungsjahr    Tag der Frist

 1999-2001    19.01.2026
 2002-2004    19.01.2027
 2005-2007    19.01.2028
 2008     19.01.2029
 2009     19.01.2030
 2010     19.01.2031
 2011     19.01.2032
 2012 - 18.01.2013   19.01.2033

Winterpause beim Mitteilungsblatt
Das Mitteilungsblatt hat eine kurze Winterpause und 
erscheint in der KW 52 und KW 1 nicht. 

Erste Ausgabe im neuen Jahr 2023
Die erste Ausgabe im neuen Jahr erscheint am  
Freitag, 12. Januar. Redaktionsschluss ist Montag,  

9. Januar, 10 Uhr.

Das Kraichtaler Christkind erfüllt  
165 Weihnachtswünsche
Das Team vom Kraichtaler Christkind ist mindestens ebenso 
bunt wie seine Weihnachtsgeschenke. Beim Treffen mit 
Bürgermeister Tobias Borho im Rathaus Kraichtal wurde das 
deutlich.
Das Kraichtaler Christkind hat es sich zum Ziel gesetzt, 
Kindern und Jugendlichen, deren Eltern es finanziell nicht so 
gut geht, eine Weihnachtsfreude zu bereiten. 165 Wünsche 
gingen in diesem Jahr beim Kraichtaler Christkind ein, rund 
zwei Drittel über das Rathaus, ein Drittel über die sozialpäd-
agogische Familienhilfe SopHiE gGmbH. Eine Woche haben 
die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Evangelisch-
methodistischen Kirche (EmK) dann Zeit, um Puppen, 
Kartenspiele, Fußbälle, Malsachen zu besorgen. Eingepackt 
wird gemeinsam an einem Samstagvormittag. Gutscheine 
– zirka 50 waren es in diesem Jahr - bekommen eine ganz 
besondere Verpackung: Die Jugendlichen des Kirchlichen 
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Unterrichts der EmK verzieren dafür Umschläge. „So verwan-
deln sich die Gutscheine zu richtigen Geschenken, die den 
beschenkten Jugendlichen zeigen, dass sich jemand für sie 
Zeit genommen hat“, sagte Sonja Winter, Geschäftsführerin 
von SopHiE. Zusammen mit ihrer Kollegin Birgit Schorr-
Leukert nahm Winter die Geschenke im Rathaus entgegen. 
„Wir, unser ganzes Team, freuen uns, dass wir den Familien 
die Geschenke vom Kraichtaler Christkind bringen dürfen“, 
so Winter.
„Wir sind sehr gerne Teil des Kraichtaler Christkinds“, 
betonen auch Bürgermeister Tobias Borho und Helena 
Wezel von der Stadt Kraichtal. Mit Spenden für selbstgeba-
ckene Kuchen und Torten unterstützten Mitarbeiterinnen 
des Rathauses das Kraichtaler Christkind bereits im Mai bei 
der Eröffnung des Schloss-Cafés in Gochsheim: 1.500 Euro 
kamen zusammen.
Von Anfang an sammelt die Weihnachtsmarkt AG 
Spenden fürs Kraichtaler Christkind. Ulla Opitz 
von der Weihnachtsmarkt AG übergab einen 
Scheck über 2.660 Euro. Darin enthalten sind die 
Spenden der Weihnachtmarktbesucherinnen 
und Weihnachtsbesucher und eine Spende von  
1.000 Euro vom Verein „Kraichtal hilft e. V.“. Dieser Verein 
unterstützt das Kraichtaler Christkind regelmäßig mit 
Geldspenden. „Das wollen wir auch weiterhin tun“, versi-
cherte der Vereinsvorsitzende, Melo Danze. „Die Spenden 
bedeuten für uns eine enorme Erleichterung“, erklärte 
Martina Schäufele.
Mit Geld, das nach der Weihnachtsaktion übrigbleibt, 
unterstützt das Kraichtaler Christkind Kinder aus einkom-
mensschwachen Familien, wenn es etwa für Schulranzen, 
Klassenfahrt oder auch eine dringend benötigte 
Waschmaschine keine anderen Fördermöglichkeiten gibt.

Geschenkübergabe für die Aktion Kraichtaler Christkind (Stadtver-
waltung, Verein Kraichtal hilft e. V., Team der EmK Bruchsal-Kraich-
tal, der Weihnachtsmarkt AG sowie der Familienhilfe SopHiE)

Einzigartiges 3D-Modell generiert energetische 
Steckbriefe mit individuellem Einsparpotenzial 
für Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer 
in Kraichtal 
Kraichtal. Längst ist die Energiewende in den Haushalten 
angekommen: Ziel von Bund, Ländern und Kommunen ist 
es einen klimaneutralen Gebäudebestand anzustreben. Das 
Problem: Gebäude verursachen ein Drittel der Treibhausgas-
Emissionen in Deutschland. Den größten Anteil daran haben 

Wohnhäuser mit 63 Prozent. Wer also seine Immobilie ener-
getisch saniert, senkt nicht nur den eigenen Energiebedarf 
und seine Betriebskosten, sondern handelt auch nachhaltig 
für die Gemeinschaft und das Klima. Eine aktuelle Initiative 
der Stadt Kraichtal macht es nun möglich, das individuelle 
Sanierungspotential für das eigene Wohngebäude aufzu-
zeigen.

Über gebäudespezifische „energetische Steckbriefe“ 
können sich Eigentümerinnen und Eigentümer aus 
Kraichtal über den energetischen Zustand der eigenen 
Immobilie informieren. Berücksichtigt werden der 
Ist-Wärmebedarf, Sanierungsoptionen und deren 
Einsparpotentiale, das PV-Potential und eine überschlägige 
Wirtschaftlichkeitsanalyse der einzelnen Optionen.

So einfach geht’s: 

 - QR Code einscannen oder Link im Internet-Browser 

eingeben

 - Adresse eingeben und Eigentumsbestätigung  

anklicken

https://t1p.de/energiesteckbriefe_kraichtal

Der Steckbrief kann angesehen und individuell ange-

passt werden.

Für einen postalischen Versand des Steckbriefes füllen 

Sie bitte auf Ihrem Rathaus das vorhandene Formular 

aus. Sie erhalten den Steckbrief dann per Post oder 

E-Mail zugesandt.
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Als Reaktion auf die Energiekrise und die volatilen 
Preisentwicklungen bietet die Stadtverwaltung Kraichtal 
ihren Bürgerinnen und Bürgern einen kostenfreien Service 
zur Orientierung in Fragen der energetischen Sanierung 
an. Eigentümerinnen und Eigentümer sind ab sofort in der 
Lage einen aktuellen energetischen Steckbrief abzurufen. 
Die Steckbriefe können online eingesehen oder posta-
lisch im Rathaus beantragen werden. Mit dem interaktiven 
Web-Tool können spielend einfach und schnell persönliche 
Sanierungsszenarien definiert und selbstständig angepasst 
werden. Als Ergebnis werden individuelle Einsparpotentiale 
und eine Abschätzung der Wirtschaftlichkeit ausgegeben.
Die energetischen Steckbriefe und die Daten hierfür werden 
in Zusammenarbeit der Kraichtaler Stadtverwaltung mit 
dem Klima-Start-up FÜNF Prozent generiert. Hinter FÜNF 
Prozent steht ein Forschungsteam von der Hochschule für 
Technik Stuttgart, welches sich zum Ziel gesetzt hat, mit 
ihrer Lösung die Dekarbonisierung des Gebäudebestands 
entscheidend zu beschleunigen. Ihr Software-Tool arbeitet 
mit digitalen 3D-Modellen des Gebäudebestands. In gebäu-
despezifischen Simulationen werden unter anderem lokale 
Wetterdaten, gebäudephysikalische Gegebenheiten, sowie 
aktuelle Energie- und Materialpreise berücksichtigt. Auf 
diese Weise wird der gesamte Kraichtaler Gebäudebestand 
hinsichtlich seiner energetischen Eigenschaften dargestellt.

Digitaler Adventskalender
Gewinnauswertung des Gewinnspiels: „Finde den Engel 

im Mitteilungsblatt“

19 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben am 
Gewinnspiel, das sich hinter Türchen 14 befand, 
teilgenommen. Die richtige Antwort war: es 
waren neun Engel auf den Seiten 2, 6, 8, 10, 13, 
15, 18, 22 und 24 versteckt.
Die Auswertung der Einsendungen wurde 

gemacht und nun können sich fünf Gewinnerinnen und 
Gewinner auf Schokolade von der Schokoladen-Manufaktur 
Schell aus Gundelsheim freuen.
Die Gewinner wurden bereits benachrichtigt. 
Wir gratulieren herzlich!
Gewinner Gewinnspiel  

- 1. Preis, Gewinner: Annegret und Willi Götzl, Neuenbürg
- 2. Preis, Gewinnerin: Michaela Feyl-Trendl, Münzesheim
- 3. Preis, Gewinner: Joachim Heß, Menzingen
- 4. Preis, Gewinnerin: Karen Weiß, Münzesheim
- 5. Preis, Gewinnerin: Jessica Becker, Unteröwisheim

(Bildrechte: © malvorlagen-seite.de)

Fundsachen

In Oberöwisheim wurde ein Kindertretroller gefunden. Die 
Fundsache kann im Bürgerbüro Kraichtal in Münzesheim 
abgeholt werden.
Weitere Fundsachen sehen Sie auf unserer Homepage 
www.kraichtal.de in unserem Online-Fundbüro unter 
Rathaus&Gemeinderat/Service/Fundsachen.

Bürgerdienste und Sicherheit

Vorrübergehende Schließung  
des Polizeiposten Kraichtal
Das Polizeipräsidium Karlsruhe teilt mit, dass der 
Polizeiposten Kraichtal im Zeitraum vom 1. Januar bis  
31. März 2023 aus personellen Gründen nicht besetzt ist. 
Bürgerinnen und Bürger können sich rund um die Uhr 
mit ihren Anliegen an das zuständige Polizeirevier Bad 
Schönborn wenden. Das Polizeirevier befindet sich in der 
Hauptstraße 11 in Bad Schönborn-Langenbrücken und ist 
telefonisch unter 07253 80260 erreichbar. 

Meldegesetz

Meldepflichten nach dem Bundesmeldegesetz
Nachstehend weisen wir auf die Meldepflichten nach 
dem Bundesmeldegesetzs beim Einzug bzw. Auszug in 
bzw. aus einer Wohnung sowie auf die Mitwirkung des 
Wohnungsgebers beim Einzug hin.
Anmeldung, Abmeldung

Nach § 17 Bundesmeldegesetz (BMG) hat sich, wer eine 
Wohnung bezieht, innerhalb von zwei Wochen nach dem 
Einzug bei der Meldebehörde (= Bürgerbüro der Stadt 
Kraichtal, Rathaus, Rathausstraße 30, 76703 Kraichtal) anzu-
melden. 
Wer aus einer Wohnung auszieht und keine neue Wohnung 
im Inland bezieht, hat sich innerhalb von zwei Wochen 
nach dem Auszug bei der Meldebehörde abzumelden. Eine 
Abmeldung ist frühestens eine Woche vor Auszug möglich; 
die Fortschreibung des Melderegisters erfolgt zum Datum 
des Auszugs. 
Die An- oder Abmeldung für Personen unter 16 Jahren 
obliegt denjenigen, in deren Wohnung die Personen unter 
16 Jahren einziehen oder aus deren Wohnung sie ausziehen. 
Neugeborene, die im Inland geboren wurden, sind nur 
anzumelden, wenn sie in eine andere Wohnung als die der 
Eltern oder der Mutter aufgenommen werden. Ist für eine 
volljährige Person ein Pfleger oder ein Betreuer bestellt, der 
den Aufenthalt bestimmen kann, obliegt diesem die An- 
oder Abmeldung. 
Mitwirkung des Wohnungsgebers

Nach § 19 BMG ist der Wohnungsgeber verpflichtet, bei der 
Anmeldung mitzuwirken. Hierzu hat der Wohnungsgeber 
oder eine von ihm beauftragte Person der meldepflich-
tigen Person den Einzug schriftlich innerhalb von zwei 
Wochen nach dem Einzug zu bestätigen. Er kann sich durch 
Rückfrage bei der Meldebehörde davon überzeugen, dass 
sich die meldepflichtige Person angemeldet hat. Die melde-
pflichtige Person hat dem Wohnungsgeber die Auskünfte zu 
geben, die für die Bestätigung des Einzugs erforderlich sind. 
Verweigert der Wohnungsgeber oder eine von ihm beauf-
tragte Person die Bestätigung oder erhält die meldepflich-
tige Person sie aus anderen Gründen nicht rechtzeitig, so 
hat die meldepflichtige Person dies der Meldebehörde 
unverzüglich mitzuteilen. 
Die Bestätigung des Wohnungsgebers enthält folgende 
Daten: 
•  Name und Anschrift des Wohnungsgebers und wenn  

dieser nicht Eigentümer ist, auch den Namen des Eigen-
tümers
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•  Einzugsdatum
•  Anschrift der Wohnung
•  Namen der meldepflichtigen Personen
Die Meldebehörde kann von dem Eigentümer der Wohnung 
und, wenn er nicht selbst Wohnungsgeber ist, auch vom 
Wohnungsgeber Auskunft verlangen über Personen, welche 
bei ihm wohnen oder gewohnt haben. 
Es ist verboten, eine Wohnungsanschrift für eine 
Anmeldung einem Dritten anzubieten oder zur Verfügung 
zu stellen, obwohl ein tatsächlicher Bezug der Wohnung 
durch einen Dritten weder stattfindet noch beabsichtigt ist. 

Gewerberecht

Hinweise zur Gewerbeanmeldung, 
-ummeldung und -abmeldung
Gewerbeanmeldung

Nach § 14 Gewerbeordnung (GewO) muss der Beginn eines 
selbständigen Betriebes des stehenden Gewerbes oder 
der Betrieb einer Zweigniederlassung oder einer unselb-
ständigen Zweigstelle der zuständigen Behörde angezeigt 
werden.
Eine Gewerbe-Anmeldung ist zu erstatten, wenn 

•  ein Gewerbebetrieb (erstmals) aufgenommen wird
•  der Betrieb von außerhalb nach Kraichtal verlegt wird
•  der Betrieb durch Kauf oder Pacht von einem Vorgänger 

übernommen wird
•  sich die Rechtsform ändert (z. B.: Umwandlung von  

Einzelunternehmen in juristische Person)
Anzeigepflichtige sind 

•  Einzelgewerbetreibende
•  bei Personengesellschaften (z. B. BGB-Gesellschaft , OHG , 

KG) die geschäftsführungsberechtigten Gesellschafter
•  bei juristischen Personen (GmbH, UG, AG) der/die gesetz-

liche/n Vertreter (z. B. Geschäftsführer der GmbH)
Erforderliche Unterlagen

•  Personalausweis oder Reisepass
•  Bei Personengesellschaften: 
  o Handelsregisterauszug (bei: e. K, OHG, KG)
  o Gesellschaftsvertrag (bei: Gesellschaft bürgerlichen 

 Rechts (GbR)) 
•  Bei juristischen Personen:
  o Handelsregisterauszuges (AG, GmbH)
  o Nur bei einer GmbH in Gründung: den Gesellschafts- 

 vertrag
•  Bei erlaubnispflichtigen Gewerben:
  o Die entsprechende Erlaubnis bzw. Konzession 
Gewerbeummeldung

Eine Gewerbe-Ummeldung ist zu erstatten, wenn 
•  der Betrieb innerhalb von Kraichtal verlegt wird
•  der Gegenstand des Gewerbes gewechselt, d. h., wenn 

eine andere/weitere Tätigkeit ausgeübt wird (z. B.: Bran-
chenwechsel von Textil-Einzelhandel in Möbel-Einzelhan-
del oder von Groß- in Einzelhandel)

•  der Betrieb auf weitere (bisher) nicht geschäftsübliche 
Waren oder Leistungen ausgeweitet wird

Wer sein Gewerbe in eine andere Gemeinde oder Stadt 
verlegen möchte, muss zuerst am alten Standort das 
Gewerbe abmelden und anschließend am neuen Standort 
wieder anmelden.
Erforderliche Unterlagen

•  Personalausweis oder Reisepass

Gewerbeabmeldung

Eine Gewerbe-Abmeldung ist zu erstatten, wenn
•  der Betrieb aufgegeben wird
•  der Betrieb von Kraichtal weg nach außerhalb (in einen 

anderen Ort) verlegt wird
•  der Betrieb an einen anderen Gewerbetreibenden über-

geben wird
•  die Rechtsform (z. B. von Einzelgewerbe in juristische  

Person) gewechselt wird
Erforderliche Unterlagen

•  Personalausweis oder Reisepass
Bei der Gewerbeanmeldung sowie der Gewerbeummeldung 
wegen Änderung der Tätigkeit muss die Tätigkeit genau 
bezeichnet werden. Allgemeinformulierungen wie Service, 
Dienstleistungen, Handel mit Waren aller Art usw. können 
nicht berücksichtigt werden.
Die Verwaltungsgebühr beträgt jeweils 20 €.
Die Gewerbemeldungen können während der Sprechzeiten 
des Bürgerbüros vorgenommen werden.

Silvester

Hinweise beim Umgang mit Silvesterfeuerwerk
Nach alter Tradition gehört zum Jahreswechsel natürlich 
ein Silvesterfeuerwerk. Die oft als harmlos eingeschätzten 
Knallkörper können jedoch erhebliche Gefahren mit sich 
bringen. Aus diesem Grund obliegen auch gewöhnliche 
Feuerwerkskörper dem Sprengstoffrecht, weshalb auch hier 
einige rechtliche Bestimmungen zu beachten sind.
Trotz einer gewissen Reglementierung kommt es 
jedes Jahr durch Unwissenheit und Leichtsinn beim 
Abbrennen des Silvesterfeuerwerks zu teils erhebli-
chen Sachbeschädigungen und Verletzungen. Damit der 
„Rutsch“ ins neue Jahr nicht mit einer bösen Überraschung 
beginnt, haben wir nachfolgend einige Rechts- und 
Sicherheitshinweise im Umgang mit Feuerwerkskörpern 
aufgeführt.
Wann dürfen Feuerwerkskörper abgebrannt werden?

Zugelassene Feuerwerkskörper der Kategorie 2 dürfen ganz-
tägig am 31. Dezember und 1. Januar abgebrannt werden. 
Außerhalb dieser beiden Tage ist für das Abbrennen eine 
Erlaubnis erforderlich. Feuerwerkskörper der Kategorie 1 
(Kleinstfeuerwerk) dürfen allerdings ganzjährig verwendet 
werden. 

Wo dürfen Feuerwerkskörper nicht abgebrannt werden? 

Feuerwerkskörper dürfen nicht in unmittelbare Nähe 
von Fachwerkhäusern, Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- 
und Altersheimen abgebrannt werden. Ein geeigneter 
Abstand ist zwingend einzuhalten!

Welche Feuerwerkskörper dürfen verwendet werden? 

Verkauft und abgebrannt werden dürfen nur Feuerwerks- 
körper mit einer in der Europäischen Union gültigen 
Zulassung, z. B. mit einer Zulassung der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung (BAM). 
Mit Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffen (so 
genannte PTB-Waffen) dürfen in der Öffentlichkeit grund-
sätzlich keine pyrotechnischen Gegenstände abgeschossen 
werden, auch nicht mit dem „kleinen Waffenschein“. 
Verstöße hiergegen stellen im Zweifel eine Straftat bzw. 
Ordnungswidrigkeit dar.
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Wann dürfen Feuerwerkskörper verkauft werden? 

Feuerwerkskörper der Kategorie 2 dürfen nur am 29., 30. 
und 31. Dezember eines Jahres in Ladenräumen verkauft 
werden. Ist einer der drei Tage ein Sonntag, darf der 
Verkauf am 28. Dezember beginnen. Feuerwerkskörper der 
Kategorie 1 dürfen ganzjährig verkauft werden.
An wen dürfen Feuerwerkskörper abgegeben werden? 

Feuerwerkskörper der Kategorie 2 dürfen nur an Personen 
über 18 Jahren, Feuerwerkskörper der Kategorie 1 nur an 
Personen über 12 Jahren abgegeben werden.
Gebrauchsanleitungen und Sicherheitshinweise unbe-

dingt beachten! 

Beachten Sie beim Gebrauch von Feuerwerkskörpern zu 
Ihrer eigenen Sicherheit und der umstehender Personen 
unbedingt die Gebrauchsanleitungen und die allgemeinen 
Sicherheitshinweise.

Silvester und seine Folgen…
Alle Jahre wieder beeinträchtigen nach der Silvesterfeier 
Feuerwerkskörperreste und Glasscherben auf den Straßen 
und Gehwegen die Verkehrssicherheit und stellen somit 
eine Gefahr für Verkehrsteilnehmer dar. Darüber hinaus 
verursacht die Beseitigung der Silvesterhinterlassenschaften 
nicht unerhebliche Kosten für den kommunalen Haushalt.
Die Stadt Kraichtal appelliert deshalb an die Anwohner und 
die Veranstalter von Feiern, die Hinterlassenschaften, wie 
Glasflaschen, Glasscherben, Feuerwerkskörperreste, um- 
gehend zu beseitigen.

Verkehrswesen

Nicht nur Schilder zeigen den Verkehrsteil-
nehmern Parkverbote

Oftmals kommen Rettungs-
dienst, Feuerwehr,  Polizei , 
Winterdienst etc. bei 
Einsätzen sprichwörtlich in 
die „Klemme“. Grund hierfür 
sind rechtswidrig abgestellte 

Fahrzeuge, die den Einsatzweg stark verengen, in manchen 
Fällen sogar ganz blockieren. Vielen Autofahrern ist nicht 
bewusst, dass neben den allseits bekannten 
Haltverbotsschildern (absolutes und eingeschränktes 
Haltverbot) noch einige weitere gesetzliche Parkverbote 
bestehen, auch wenn kein entsprechendes Verkehrszeichen 
aufgestellt ist.
Nach § 12 Abs. 1, Nr. 1 ist das Halten an engen und an 
unübersichtlichen Straßenstellen unzulässig.
Das Haltverbot liegt nach der StVO bereits dann vor, wenn 
zwischen dem parkenden Fahrzeug und der Fahrbahnkante 
(gerechnet ohne Gehweg!) eine Restbreite von 3,05 Metern 
nicht mehr gegeben ist (siehe Abbildung oben).
Daneben ist das Parken von Kraftfahrzeugen auf Gehwegen 
und gemäß § 12 Abs. 1, Nr. 2 StVO das Halten und Parken 
im Bereich von scharfen Kurven unzulässig und stellt im 
Zweifel zumindest eine Ordnungswidrigkeit dar.

Räum- und Streupflicht für Straßenanlieger 
Nach der geltenden Streupflicht-Satzung sind 
Straßenanlieger verpflichtet, bei Schnee und Eisglätte 
zu räumen und zu streuen. Die Räum- und Streupflicht 
besteht grundsätzlich für alle dem Fußgängerverkehr 

zur Verfügung stehenden und von diesem zu nutzenden 
Flächen innerhalb der geschlossenen Ortslage. 
Ausgenommen von dieser Verpflichtung sind Abkürzungs- 
oder Bequemlichkeitsfußwege. Hierbei handelt es sich 
in der Regel um Wege, auf die der Fußgängerverkehr 
nicht angewiesen ist und setzt voraus, dass das Ziel ohne 
größere Umwege auf geräumten und gestreuten Gehwegen 
erreicht werden kann. Nicht zu räumende und zu bestreu-
ende Abkürzungs- und Bequemlichkeitswege wurden 
von der Stadt mit dem Hinweisschild versehen, dass kein 
Winterdienst erfolgt. Sofern Gehwege nicht vorhanden 
sind, müssen Straßenanlieger zur Sicherstellung eines 
gefahrlosen Fußgängerverkehrs einen 1,2 Meter breiten 
Streifen am Rand der Fahrbahn von Schnee und Eis 
befreien. Die Verpflichtung zu räumen und zu streuen kann 
auch an mehreren angrenzenden Straßen bestehen (z. B. 
Eckgrundstück, durchlaufendes Grundstück), unabhängig 
davon, ob tatsächlich ein Zugang vorhanden ist. Ebenso 
sind Wohnwege und Treppenanlagen von Anliegern so zu 
räumen und zu streuen, dass die Sicherheit für Benutzer 
gewährleistet ist. Als Straßenanlieger gelten entweder 
Eigentümer oder Besitzer (z. B. Mieter oder Pächter) von 
Grundstücken, die mit einer Straße eine gemeinsame 
Grenze haben. Ein Grundstück grenzt auch dann an eine 
Straße, wenn zwischen dem Grundstück und der Straße eine 
zur Verkehrsfläche gehörende Stützmauer, eine Böschung 
oder ein Grünstreifen liegt. 
Die Räum- und Streupflicht ist unter dem Gesichtspunkt 
der Zumutbarkeit zeitlich limitiert und besteht während 
des Zeitraums des allgemeinen Tagesverkehrs. Gehwege 
müssen danach grundsätzlich werktags bis 7 Uhr und an 
Sonn- und Feiertagen bis 9 Uhr geräumt und gestreut 
sein. Wenn nach diesem Zeitpunkt Schnee fällt oder 
Schnee beziehungsweise Eisglätte auftritt, ist unverzüg-
lich, bei Bedarf auch wiederholt, zu räumen und zu streuen. 
Diese Verpflichtung endet um 20 Uhr. Um entsprechende 
Beachtung der Räum- und Streupflicht für Straßenanlieger 
wird gebeten.

Hundehaltung

Hinweise zur Hundehaltung in Kraichtal
Verunreinigungen durch Hundekot

In letzter Zeit werden vermehrt Verschmutzungen auf 
Gehwegen und öffentlichen Plätzen im innerörtlichen 
Bereich gemeldet. Die tierischen Hinterlassenschaften 
stellen regelmäßig ein großes Ärgernis dar.
Wir weisen darauf hin, dass Hundebesitzer darauf zu achten 
haben, dass die Tiere ihre Notdurft nicht auf Geh- und 
Fußwegen, in Grün- und Erholungsanlagen, Parkplatz- und 
Böschungsflächen, Pflanzbeeten oder privaten Gärten 
verrichten. Auch im Außenbereich sind in Banketten oder 
auf privaten Grundstücken abgelegte Exkremente ein 
störender Anblick und werden spätestens bei Mäh- und 
Pflegearbeiten zu einem Ärgernis. 
Sollte das ausgeführte Tier dennoch Rückstände hinter-
lassen, ist der verantwortliche Halter bzw. Führer nach den 
Bestimmungen der Polizeilichen Umweltschutzverordnung 
der Stadt Kraichtal dazu verpflichtet, die abgelegten 
Exkremente sofort zu entfernen. 
Wir empfehlen deshalb allen Hundehaltern, die dazu 
notwendigen Utensilien mizunehmen, bzw. die in jedem 
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Stadtteil an folgenden Standorten aufgestellten Tütenspender 
zu benutzen: 
Bahnbrücken: Obere Bergstraße 21, Gochsheim: Hintere 
Gasse 10, Landshausen: Bandhausstr./Ecke Nelkenstraße, 
Menzingen: Frühlingsstraße 33, Münzesheim: Weg bei 
den Verbrauchermärkten, Neuenbürg: Dorfplatz, Prof.-
Hubbuch-Str. 39, Oberacker: In den Brunnengärten 9, 
Oberöwisheim: Feuerwehrhaus Bachstr. 48, Unteröwisheim: 
CVJM Sportplatz.
An fast allen Standorten wurden Abfallbehälter ange-
bracht, so dass die gebrauchten Tüten dort entsorgt werden 
können oder zuhause im privaten Restmüllbehälter. 

Freilaufende Hunde
Dem Ordnungsamt werden ferner immer wieder Be- 
schwerden über freilaufende Hunde zugetragen. Gemäß den 
Bestimmungen der Polizeilichen-Umweltschutzverordnung 
sind Hunde so zu halten und zu beaufsichtigen, dass 
niemand gefährdet wird.
Innerorts sind auf öffentlichen Straßen und Gehwegen 
Hunde an der Leine zu führen. Ansonsten dürfen Hunde 
ohne Begleitung einer Person, die jederzeit zuverlässig 
durch Zuruf auf das Tier einwirken kann, nicht frei umher-
laufen. Der Führer eines Hundes muss körperlich in der Lage 
sein, diesen zu halten. 

Lärmbelästigung durch Hundegebell
Des Weiteren gehen in den letzten Wochen vermehrt 
Beschwerden über Lärmbelästigungen durch 
Hundegebell beim Ordnungsamt ein. Wir verweisen 
auch hier auf die geltenden Vorschriften der Polizeilichen 
Umweltschutzverordnung und appellieren an die Halter von 
Hunden, ihre Tiere so zu halten, dass niemand durch anhal-
tendes Hundegebell mehr als vermeidbar belästigt wird.
Die rechtliche Konsequenz einer Nichteinhaltung der 
geltenden Vorschriften ist eine Ordnungswidrigkeit, deren 
Ahndung eine Geldbuße nach sich ziehen kann. Solche 
Verfahren lassen sich durch Beachtung der Bestimmungen 
der Polizeilichen Umweltschutzverordnung vermeiden.

Liegenschaften

Mehrzweckhallen und Vereinsräume bis  
8. Januar 2023 geschlossen
Wir weisen darauf hin, dass alle Vereinsräume und 
Mehrzweckhallen in der Zeit vom 23. Dezember 
2022 bis einschließlich 8. Januar 2023 aus Gründen 
der Energieeinsparung sowie wegen Urlaub von 
Reinigungskräften, Hausmeistern und Hallenwarten 
geschlossen sind. Alle regelmäßigen Nutzer von 
Mehrzweckhallen und Vereinsräumen (Vereine, 
Sportgruppen, Private Nutzer usw.) werden um Beachtung 
gebeten, da auch die Wasser- und Raumtemperaturen auf 
ein Mindestmaß heruntergefahren werden. 
Eine Nutzung dieser Räumlichkeiten ist während des vorste-
henden Zeitraumes nicht erlaubt!

Planung und Umwelt

Das Landratsamt teilt mit:
Das offene Verbrennen von pflanzlichen Abfällen ist nur 

noch in Ausnahmefällen zulässig

Die gängige Praxis, pflanzliche Abfälle durch Verbrennen 
zu beseitigen, entspricht nicht mehr den heutigen umwelt-
rechtlichen Anforderungen.
In Baden-Württemberg darf zwar ausnahmsweise 
Grünabfall, der im Außenbereich auf landwirtschaftlichen 
oder gärtnerisch genutzten Grundstücken anfällt, dort 
verbrannt werden. Diese Ausnahmen sind jedoch zwischen-
zeitlich strenger auszulegen. Das betrifft sowohl Landwirte, 
Gärtner als auch Privatpersonen.
Landwirtschaftliche Abfälle und Gartenabfälle sollen 
am besten verwertet werden. Man kann die Grünabfälle 
verrotten lassen, indem man sie liegen lässt, untergräbt, 
unterpflügt oder auf dem eigenen Grundstück kompos-
tiert. Darüber hinaus können Gartenabfälle bei den 
Grüngutsammelplätzen des Landkreises in haushalts-
üblichen Mengen abgegeben werden. Gewerbebetriebe 
(Landwirte, Gärtner etc.) müssen die Abfälle vorrangig 
selbst verwerten oder können auch direkte Anlieferungen 
an geeignete Verwertungsanlagen (z. B. Kompostieranlagen, 
Biomassekraftwerke) vornehmen.
Nur noch in den Fällen, in denen die pflanzlichen Abfälle 
nicht auf dem Grundstück belassen werden können und 
eine Abfuhr technisch nicht möglich oder unzumutbar ist 
(z. B. sehr steile und schwer zugängliche Flächen), darf eine 
Beseitigung durch Verbrennen im Außenbereich durchge-
führt werden. Eine Ausnahme stellt auch mit Feuerbrand 
befallenes Pflanzenmaterial dar, da dies nicht in die 
Kompostierung gegeben werden darf.
Sofern ein nachweislicher Ausnahmefall gegeben ist, dürfen 
die pflanzlichen Abfälle im Außenbereich verbrannt werden. 
In diesem Fall sind jedoch wichtige Regeln zu beachten:
Ein flächenhaftes Abbrennen oder das Mitverbrennen von 
Altholz und anderen Abfällen ist verboten. Abfälle sind zu 
Haufen zusammenzufassen. Um sicherzustellen, dass keine 
Tiere in Mitleidenschaft gezogen werden, sind die Abfälle 
erst kurz vor dem eigentlichen Verbrennen aufzuschichten. 
Der Verbrennungsvorgang muss kontrollierbar bleiben (z. B. 
durch Pflügen eines Randstreifens).
Die Abfälle müssen so trocken sein, dass sie unter 
möglichst geringer Rauchentwicklung verbrennen. Durch 
Rauchentwicklung dürfen keine Verkehrsbehinderungen, 
keine erheblichen Belästigungen und kein gefahrbrin-
gender Funkenflug entstehen.
Es sind Mindestabstände einzuhalten:
100 Meter von Bundes- Landes- und Kreisstraßen
50 Meter von Gebäuden und Baumbeständen.
Bei starkem Wind und in der Zeit zwischen 
Sonnenuntergang und Sonnenaufgang darf nicht verbrannt 
werden. Glut und Feuer müssen beim Verlassen der 
Feuerstelle erloschen sein.
Auch wenn das Verbrennen der pflanzlichen Abfälle in 
Ausnahmefällen abfallrechtlich zulässig ist, muss der 
Verursacher sicherstellen, dass sämtliche sonstigen recht-
lichen Anforderungen (z. B. Naturschutz) eingehalten 
werden.
Das Verbrennen von pflanzlichen Abfällen innerhalb von 
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Ortschaften ist grundsätzlich unzulässig.
Wir weisen darauf hin, dass das Verbrennen von pflanz-
lichen Abfällen ohne Vorliegen eines Ausnahmefalls eine 
Ordnungswidrigkeit darstellt, die mit einem Bußgeld 
geahndet werden kann.
Das Landratsamt Karlsruhe als untere Abfallrechtsbehörde 
erteilt keine Ausnahmegenehmigung zum 
Verbrennungsverbot.
Der Entsorgungspflichtige (Grundstückseigentümer, 

Bewirtschafter etc.) hat selbst zu prüfen, ob die 

Voraussetzungen zu einer Ausnahme von der 

Verwertungspflicht gegeben sind und muss dies auf 

Nachfrage belegen können.

Stellenanzeigen

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Kraichtal, 14.900 Einwohner, liegt mit ihren neun 
Stadtteilen im westlichen Kraichgau, einer einmaligen 
Hügellandschaft zwischen Schwarzwald und Odenwald. 
�

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unseren 
vierguppigen Kindergarten „Arche Noah“ in Unteröwisheim 
eine/n 
 

 

Erzieher bzw.  
Fachkraft i. S. § 7 KiTaG  

(m/w/d) 
 

 

mit einem Arbeitsumfang zwischen 60 % und 100 %.  
 

Unsere Einrichtung                                                                

� Aufnahme von Kindern ab 2 Jahren bis zum Schuleintritt 
� Zwei Gruppen mit je 22 Plätzen, eine Krippengruppe mit 12 

Plätzen und eine ausgelagerte Gruppe mit 20 Plätzen 
� Betreuung über VÖ-Zeiten (7:30 Uhr bis 14 Uhr) 
� Einsatz in einer der altersgemischten Gruppen (2 bis 6 Jahre) 

 

Unsere Erwartungen                                                                      

� Freude an der pädagogischen Arbeit mit Kindern 
� Engagiertes und zielorientiertes Arbeiten in der 

Kindergruppe und im Team 
� Wertschätzender und respektvoller Umgang mit Kindern, 

Kollegen und Eltern 
� Freude am Planen und Durchführen von Veranstaltungen 
� Bereitschaft zu Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
� Anleitung von Praktikanten 

 

Unser Angebot                                                                 

� Eine tarifgerechte Bezahlung in EG S 8a TVöD  
� Zuschuss zum ÖPNV und Dientradleasing 
� Berufliche Weiterbildung durch externe Angebote 
� Beschäftigte erhalten die im öffentlichen Dienst übliche 

zusätzliche Altersvorsorge 
 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? 
Dann bewerben Sie sich bis 15.01.2023  
online über unser Karriereportal  
auf www.kraichtal.de 
 

Wir freuen uns auf Sie. 
 

Für weitere Informationen können Sie sich an unsere Personal-
verwaltung Herrn Siegfried Leitz, Tel. 07250 77-67, oder an die 
Kindergartenleiterin Frau Mirjam Winter-Böß, Tel. 07251 69900, 
wenden. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Kraichtal, 14.900 Einwohner, liegt mit ihren neun 
Stadtteilen im westlichen Kraichgau, einer einmaligen 
Hügellandschaft zwischen Schwarzwald und Odenwald.�
 

Wir suchen für unser Sachgebiet "Planung und Umwelt" zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen  
 

 

Sachbearbeiter (m/w/d) 
für den Bereich Baurecht 

 
 

Die Stelle eignet sich auch für den Berufseinstieg. Die Stadt 
Kraichtal besitzt keine eigene Baurechtszuständigkeit. 
 

Ihre Aufgaben 

� Bearbeitung von Baugesuchen 
� Beratung von Bauherren, Planern und Nachbarn 
� Bearbeitung von Sitzungsvorlagen für den Technischen 

Ausschuss und Gemeinderat 
� Mitarbeit bei Bauleitplanverfahren 
� Projektbezogene Aufgaben, z.B. im Bereich ÖPNV und 

Lärmaktionsplanung 
� Bearbeitung von Förderprogrammen wie ELR und 

Sanierungsgebiete  
 

Eine Änderung der Aufgabenverteilung behalten wir uns vor. 
 

Unsere Erwartungen  

� Abschluss zum Diplomverwaltungswirt (m/w/d), Bachelor 
of Arts - Public Management (m/w/d), Verwaltungs-
fachwirt (m/w/d) oder Bewerber (m/w/d) mit 
entsprechender Qualifikation 

� Fundierte Kenntnisse in den genannten Aufgaben-
gebieten 

� Belastbarkeit, Engagement, Verantwortungsbewusstsein, 
Eigeninitiative, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit 

� Sicherer Umgang mit den aktuellen MS-Office-Produkten 
� Fahrerlaubnis der Klasse B 

 

Unser Angebot  

� Einen vielseitigen und interessanten Arbeitsplatz mit 
umfassender Einarbeitung und Weiterbildungsmöglichkeit 

� Eine unbefristete Vollzeitstelle mit Bezahlung nach 
Besoldungsgruppe A 10 LBesGBW bzw. Entgeltgruppe 9b 
TVöD – je nach Vorliegen der persönlichen 
Voraussetzungen 

� Zuschuss zum ÖPNV und Dienstradleasing 
� Gesundheitsfördernde Angebote 
� Beschäftigte erhalten die im öffentlichen Dienst übliche 

zusätzliche Altersvorsorge 
 

Wir haben Ihr Interesse geweckt? 
Dann bewerben Sie sich bis zum 28.12.2022  
online über unser Karriereportal auf 
www.kraichtal.de 
 

Wir freuen uns auf Sie. 
 

Für weitere Informationen können Sie sich an unsere Personal-
verwaltung, Herrn Siegfried Leitz, Tel. 07250 77-67, wenden. 
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Regionalentwicklung 

Kraichgau e. V.

Auszeichnung - LEADER-Region 
 für die Jahre 2023 bis 2027
Weihnachtsgrüße von der LEADER-Region Kraichgau
Fröhliche Gesichter gab es in diesem Jahr im Verein 
bereits am 07. November. In Stuttgart konnten einige 
Vorstandsmitglieder und Vertreter der Landkreise aus 
den Händen von Minister Peter Hauk die Urkunde zur 
Auszeichnung als LEADER-Region für die Jahre 2023 bis 
2027 entgegennehmen.
Regionale Stärken und Schwächen benennen und diese 
mit konkreten Handlungsfeldern belegen: Das regionale 
Entwicklungskonzept mit dem Untertitel „Kompass für den 
Kraichgau“ steht hinter dieser erfolgreichen Bewerbung. 
Gemeinsam wurde dies von September 2021 bis Juli 2022 
ausgearbeitet.
Ohnehin war es nach den von der Pandemie geprägten 
vergangenen Jahren wieder betriebsamer. Die letzten 
LEADER-Restmittel wurden in einem Schnellverfahren an 
Projekte gebunden und auch das Regionalbudget 2022 
wurde erfolgreich verteilt. Zudem war der Verein auf zwei 
Naturparkmärkten mit einem Infostand präsent.
Herzlichen Dank allen, die sich eingebracht haben und 
Zeit, Ideen und Wissen für die Region geopfert haben. 
Diese Unterstützung war wichtig, um die zukünftigen 
Handlungsfelder auszuarbeiten.
Eine besondere Aufmerksamkeit werden wir zukünftig 
den vier Themenbereichen zukommen lassen: Einzigartige 
Kraichgau-Erlebnisse (Sanfter Tourismus und Freizeit in 
Einklang mit Natur und Kulturlandschaft), Nachhaltiges 
Kraichgau-Leben (Natur nutzen und schützen und 
Klimaresilienz aufbauen), Lebendige Kraichgau-Orte 
(Leben in attraktiven und sozialen Ortschaften) und Starke 
Kraichgau-Köpfe (Mit neuen und Ideen und Tatkraft die 
Zukunft gestalten).
Schöne und nachhaltige Projekte sind der Schlüssel zu einer 
erfolgreichen Bearbeitung dieser Handlungsfelder. In den 
vergangenen sieben Jahren konnten wir bis zum Ende der 
Förderperiode dank der tatkräftigen Unterstützung aller 
LEADER-Aktiven in den Förderprogrammen LEADER und 
Regionalbudget insgesamt 132 Projekte unterstützen und 
ca. 6 Mio. € an Fördergeldern an die Region binden. Wir 
danken für tolle Ideen, die umgesetzt wurden!
Fantastische Ideen warten auch in Zukunft darauf umge-
setzt zu werden, daher starten wir motiviert in das neue 
Jahr. Das Regionalbudget 2023 wird Anfang des Jahres 
ausgeschrieben. Die LEADER-Mittel werden wahrscheinlich 
noch etwas auf sich warten lassen.
Ein Abschied naht allerdings: Dorothee Wagner wird 
die Geschäftsstelle im kommenden Jahr endgültig 
verlassen und sich ihrer neuen Aufgabe als Leiterin der 
Wirtschaftsförderung des Rhein-Neckar-Kreises widmen. 
Zuletzt hatte sie noch einige Stunden in der Woche die 
Geschäftsstelle unterstützt. Das Bewerbungsverfahren für 
die Nachbesetzungen läuft und wir freuen uns auf neue 
Gesichter in der neuen Förderperiode.
Sehr viel Arbeit liegt vor der neuen Geschäftsführung 
und dem Verein: Mit der erneuten Auswahl als 
LEADER-Förderregion können wir die im regionalen 

Entwicklungskonzept formulierten ehrgeizigen Ziele 
angehen und gemeinsam die Region gestalten!
Tragen Sie dazu bei, dass LEADER weiterhin die Region 
voranbringt, in dem Sie sich im Verein in der Bewertung 
der Projektideen engagieren oder eigene Ideen in den 
Arbeitsgruppen entwickeln. Wenn Sie selbst etwas 
umsetzen wollen, das den Zielen dient, bewerben Sie sich 
um die Fördermittel aus LEADER oder dem Regionalbudget, 
ganz nach dem Motto: Kraichgau – ich gestalte mit!
Wir danken allen Engagierten und Ehrenamtlichen für die 
gute Zusammenarbeit & wünschen ein FROHES FEST!
Der Vorstand und die Geschäftsstelle
Regionalentwicklung Kraichgau e.V.

Wirtschaftsförderung

Regionale Wirtschaftsförderung 

Bruchsal GmbH

Mobilität im Einklang mit der Umwelt
zeo Carsharing startet durch
Über 30 neue Elektroautos und Ladestationen geplant
Mehr als zwei Millionen Euro Fördermittel eingeworben

„Komm, wir fahren mit dem „zeo“ - Dieser Spruch wird 
langsam zum geflügelten Wort und zum Trend in der Region. 
„Der zeo“ steht für das Projekt „zeozweifrei unterwegs“, also 
ohne CO2-Ausstoß mobil zu sein mit Elektrofahrzeugen. Die 
grün-weißen „zeos“ bilden eine Flotte von derzeit 39 Pkw 
und fünf Kleinbussen. Sie stehen als Mietfahrzeuge an zent-
ralen Stellen in vielen Orten des Landkreises Karlsruhe.
Nun haben die drei Partner Regionale Wirtschaftsförderung 
Bruchsal (WFG), Energie- und Wasserversorgung Bruchsal 
(ewb) sowie Umwelt- und Energieagentur Kreis Karlsruhe 
(UEA) ihren Vertrag erneuert und einen neuen Carsharing-
Betreiber an Bord geholt. Damit bringen sie ihr gemein-
sames Ziel zum Ausdruck, das Projekt nicht nur fortführen 
zu wollen, sondern deutlich zu erweitern.
„zeozweifrei unterwegs“ startete 2016 mit dem Ziel, 
E-Carsharing in den ländlichen Raum zu bringen, Menschen 
für Elektro-Fahrzeuge zu begeistern und Möglichkeiten zu 
bieten, auf ein zweites Auto in der Familie zu verzichten 
oder gar ganz auf den „zeo“ umzusteigen, ohne eigenes 
Auto. Innerhalb von sechs Jahren hat sich das Projekt zum 
Erfolgsmodell entwickelt. Mehr als 2.400 Nutzerinnen und 
Nutzer sind registriert.
Diese Erfolgsgeschichte soll nun fortgeschrieben werden. 
Die drei „zeo“-Partner haben erfolgreich Fördermittel für 
einen starken Ausbau des E-Carsharing-Systems einge-
worben. Aus dem Programm „Klimaschutz mit System“ 
fließen mehr als zwei Millionen Euro der Europäischen 
Union und des Landes Baden-Württemberg in neue 
Ladesäulen und Leih-Elektroautos. Zahlreiche Gemeinden 
und Firmen am Rhein und im Kraichgau haben bereits 
beschlossen, ihren „zeo“-Fuhrpark im Jahr 2023 zu erwei-
tern, das heißt konkret: Sie wollen insgesamt 38 zusätzliche 
Elektroautos anschaffen, die sie dann über zeo Carsharing 
öffentlich für Jedefrau und Jedermann nutzbar machen. 
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Der Partner ewb investiert kräftig in die dafür notwendigen 
neuen Ladestationen – auch in Gemeinden und Stadtteilen, 
wo es bislang noch keine gibt.
“Wir wollen für ausreichend Fahrzeuge sorgen und die 
Infrastruktur erweitern“, sagte Stefan Huber, Geschäftsführer 
der WFG bei der Unterzeichnung des neuen zeo-Partner-
vertrags. „Außerdem werden wir in der region intensiv 
für Elektromobilität und Carsharing als umweltverträg-
liche Fortbewegungsmöglichkeiten und Standortfaktoren 
werben.“ Mobil zu sein, sei in der heutigen Welt unerläss-
lich, ergänzt Birgit Schwegle von der UEA. „Mobilität muss 
aber in Zukunft nachhaltiger werden und weniger CO2 
ausstoßen. Und dazu dient der „zeo“, sagt Schwegle. Armin 
Baumgärtner vom städtischen Energieversorger möchte 
dazu einen wichtigen Beitrag leisten und sagt: „Wir werden 
die Infrastruktur verbessern und für den notwepndigen 
Strom sorgen, damit die „zeos“ ihrem Namen gerecht 
werden und stets CO2-frei unterwegs sein können.“
Nicht nur auf neue Autos und Ausleihstationen können 
sich die Menschen in der Region freuen. Auch der digi-
tale Service wird kräftig ausgebaut. Eine neue App für alle 
Carsharing-Funktionen wird die Handhabung des „zeo“ für 
die Kundinnen und Kunden verbessern. Gerade in der länd-
lich geprägten Region um Karlsruhe, Bruchsal und Bretten 
bietet das E-Carsharing künftig noch mehr Möglichkeiten 
als heute. Also: „Komm, fahren wir ‚zeo‘!“
INFOBOX:

Die bis zu 38 neuen Elektroautos für zeo Carsharing sollen 
in den nächsten Wochen beschafft werden. Interessierte 
Autohändler können sich ab sofort unter www.wfg-

bruchsal.de informieren und an der Ausschreibung betei-
ligen.

Über 30 neue Elektroautos sollen für den Landkreis Karlsruhe 
beschafft werden. (© Wirtschaftsförderung)

Freiwillige Feuerwehr Kraichtal 

Vorsorge im Katastrophenfall
Im vergangenen Jahr wurde in den Medien immer wieder 
über Katastrophenereignisse unterschiedlicher Natur 
berichtet. Diese Berichte werden zwar zur Kenntnis 
genommen, jedoch denkt man oft nicht darüber nach, dass 
so ein Ereignis auch einen selbst treffen kann. 
Ein wichtiges Mittel, egal bei welcher Bedrohungslage, sei 

es durch eine Naturgewalt, Epidemie oder technischen 
Störfällen wie Stromausfall, ist der Selbstschutz. 

Es wird allen Bürgerinnen und Bürgern empfohlen, sich über 
eine Grundversorgung und Maßnahmen zum Selbstschutz 
zu informieren und entsprechende Vorbereitung zu treffen, 
wie beispielsweise einen Vorrat an haltbaren Lebensmittel 
und Trinkwasser vorzuhalten.

Für einen länger andauernden Stromausfall ist es sinn-

voll, weitere Vorsorge zu treffen, wie beispielsweise: 

 • Taschenlampe, batteriebetrieben
 • Kerzen, Streichhölzer, Feuerzeuge
 • Camping- oder Outdoor-Lampen: batteriebetrieben (mit 

Ersatzbatterien), LED-Leuchten oder Petroleumlaternen 
(passenden Brennstoff vorhalten)

 • Campingkocher oder Gasgrill
 • Batteriebetriebenes Radio, um bei einem langanhalten-

den Stromausfall Behördenmitteilungen verfolgen zu 
können

Gut zu wissen:

Dauert ein Stromausfall länger als eine halbe Stunde, 
werden in Kraichtal die Feuerwehrhäuser besetzt. Sollten 
Sie Hilfe benötigen, so können Sie sich dorthin wenden.  

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und 
Katastrophenhilfe (BBK) bietet umfangreiches 
Informationsmaterial für das Einführen und Verbessern des 
Selbstschutzes für unterschiedliche Katastrophenszenarien. 
Dieses kann auf der Homepage www.bbk.bund.de einge-
sehen werden. 

Die Feuerwehren im Landkreis Karlsruhe  
informieren über die Gefahren von alternativen 
Heiz- und Brennmitteln
Was bei einem möglichen länger andauernden Ausfall der 
Wärmeversorgung alles vorkommen könnte, weiß niemand 
so genau und liegt damit im Bereich der Spekulation. 
Allerdings wird über die Medien darüber stetig informiert, 
dass es weiterhin zu einem enormen Preisanstieg der 
Energiekosten kommen wird.
Hierbei kommt es in Teilen der Bevölkerung zu 
Überlegungen sich alternative Heizmittel anzuschaffen 
bzw. stillgelegte Feuerstätten für Festbrennstoffe wieder 
in Betrieb zu nehmen oder unsachgemäße Feuerstätten zu 
errichten und diese mit wild abgeholzten oder feuchten 
Hölzern, brennbarem Müll oder Baustoffen zu befeuern. Dies 
kann wiederum zu vermehrten Bränden und Verpuffungen 
führen.
Durch die Nutzung von zusätzlichen elektrischen 
Heizgeräten (wie z. B. mobile Heizgeräte oder Heizdecken), 
Überlastung von laienhaften Mehrfachverteilungen oder 
unsachgemäßen Versuchen, mit Hilfe von Herdplatten 
oder Backöfen o.ä. zu heizen, wird das Risiko einer 
Brandentstehung weiter verschärft. Des Weiteren ist eine 
Zunahme von Kohlenstoffmonoxid-Vergiftungen aufgrund 
von Heizversuchen mit offenem Feuer in geschlossenen 
Räumen möglich.
Bei unsachgemäßer Nutzung und Bedienung der unter-
schiedlichen alternativen Heizquellen kann es zu gefähr-
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licher Verrauchung, ja sogar zu Explosionen kommen. 
Der Kreisfeuerwehrverband mit seinen Feuerwehren im 
Landkreis Karlsruhe möchte daher einige Informationen 
geben, auf was unbedingt geachtet werden muss, um 
Schäden weitestgehend zu vermeiden.

Zunächst möchten wir eine kurze Übersicht über 

mögliche Gefahren geben:

In vielen Haushalten besteht oft die Möglichkeit sich an die 
gute alte Holzheizung zu erinnern. Hier gilt es aber darauf 
zu achten: Ist die lange nicht mehr genutzte Brennstätte 
noch in Ordnung? Dies betrifft z. B. offene Kamine, Holzöfen, 
Kachelöfen, kurzfristig in Betrieb genommene Kohle-, Koks- 
und Brikett-Öfen. Diese Brennstätten benötigen einen sach-
gerechten Anschluss an einen intakten Schornstein!
Hier bereits stellen sich folgende Fragen: Ist der 
Schornstein noch durchgängig? Ist dieser frei von 
einer Rußbeschichtung? Haben sich Vögel mit ihren 
Nestern angesiedelt? Ist ein intaktes Funktionieren der 
Rauchklappen gegeben? Es ist sehr ratsam hier einen 
Schornsteinfeger zu einer Funktionsprüfung hinzuzu-
ziehen! Zusätzlich besteht bei Abbrennen von zu feuchtem 
und nicht vollständig abgelagertem Holz die Gefahr von 
einer sehr starken Rauchentwicklung! Das Verbrennen 
von Müll jeglicher Art hat in einem Ofen nichts zu suchen! 
Weiter ist die Anschaffung von Kohlenstoffmonoxid-Melder 
(CO-Melder) zu empfehlen.

Was ist die besondere Gefahr einer Kohlenstoffmonoxid-

Vergiftung?

Kohlenstoffmonoxid ist geruch- und geschmacklos 
und schon wenige Atemzüge können zum Tod führen: 
Kohlenstoffmonoxid entsteht bei einem unvollständigen 
Verbrennungsvorgang. Es ist ein nicht ätzendes und nicht 
reizendes Gas und wird daher vom Menschen nicht wahr-
genommen. Es bedeutet für den Menschen eine tödliche 
Gefahr!
Kohlenstoffmonoxid kann ein Mensch nicht bemerken - 
es löst beim Menschen keine Warnsensoren aus wie etwa 
Erdgas, dem ein warnender Geruchsstoff beigemischt ist. 
Das Gas mit dem Kürzel CO bindet sich im Blut an die roten 
Blutkörperchen (Hämoglobin) und verdrängt dabei den 
Sauerstoff. Nach wenigen Atemzügen kann dies bereits 
zu schweren Vergiftungserscheinungen und zum Tod 
führen. Schon im Verdachtsfall einer Kohlenstoffmonoxid-
Vergiftung muss schnell reagiert werden!
Die Gefahr einer Kohlenstoffmonoxid-Vergiftung entsteht 
auch bei unsachgemäßer Nutzung von Tischheizungen, 
Tischgrills und Gartengrillgeräten in geschlossenen 
Wohnräumen. Diese Gerätschaften haben in geschlossenen 
bzw. schlecht durchlüfteten Räumen nichts zu suchen – 
hier besteht absolute Lebensgefahr sowie eine mögliche 
Brandgefahr, vor allem durch eine Kohlenstoffmonoxid-
Vergiftung!!
Eine weitere Gefahrenquelle ist das Betreiben von 
Gasstrahlern oder -pilzen in geschlossenen Raumen. Zudem 
setzen auch Verbrennungsmotoren (Notstromaggregate) 
Kohlenstoffmonoxid frei.
Bei einer möglichen Abschaltung der Gasversorgung ist 
eine Manipulation an der Gasleitung und ein widerrecht-
liches Versuchen, die Gasversorgung wieder in Betrieb 
zu setzen, zu unterlassen. Hierdurch steigt die Gefahr für 

Explosionen enorm!
Weitere Gefahren mit einer hohen Brandgefahr sind unbe-
aufsichtigte Gaskocher/Butangasanlagen, Gasgrills und 
brennende Kerzen, die gerade in den kommenden Wochen 
und Monaten zur Advents- und Weihnachtszeit vermehrt 
verwendet werden. Kerzen dürfen auf gar keinen Fall zu 
nahe in Bereichen von Vorhängen, Servietten, Tischtüchern 
oder Weihnachtsgestecken aufgestellt werden!
Abschließend wird noch auf die Gefahren von elektrisch 
betriebenen Heizgeräten bzw. Geräten, die Wärme spenden, 
hingewiesen. Bei Stromheizkörpern ist darauf zu achten, 
dass die elektrischen Kabel in Ordnung sind und keine 
Beschädigungen bzw. blanke Kabel aufweisen. Herdplatten 
sollten nicht als Heizquelle genutzt werden! Bei diesen 
Geräten kann es bei unsachgemäßer Benutzung ebenfalls 
zur Überhitzung und in Folge zu Zimmer-/Wohnungs- oder 
Hausbränden kommen.

Abschließend gibt der Kreisfeuerwehrverband 

Landkreis Karlsruhe folgende Handlungshinweise:

 • Nehmen Sie beim Betrieb gasbetriebener Geräte plötz-
lich auftretende Kopfschmerzen ernst sie sind ein erstes 
Anzeichen für eine mögliche Vergiftung. Begleitet wer-
den sie unter Umständen von einer Bewusstseinseintrü-
bung.

 • Beim Verdacht des Auftretens von Kohlenstoffmonoxid 
verlassen Sie sofort den betroffenen Raum. Sofern mög-
lich, sollte man die Fenster öffnen, um zu lüften.

 •  Betreiben Sie Shishas nur in gut belüfteten Räumen oder 
besser nur im Freien.

 •  Wenn es Ihnen ohne Eigengefährdung möglich ist, schal-
ten Sie das möglicherweise verursachende gasbetriebe-
ne Gerät aus.

Nicht nur umsichtiges Handeln, sondern auch techni-

sche Vorsorge können dazu beitragen, Unfälle zu verhin-

dern:

 • Verwenden Sie die Anlagen sachgemäß. Bei Etagenhei-
zungen sind die Lüftungsschlitze der jeweiligen Türen 
der Gasthermen freizuhalten und nicht zu verstellen, 
sonst erhält die Anlage zu wenig Sauerstoff.

 • Ein wichtiger Beitrag zur Prävention ist die regelmäßige 
Prüfung der kompletten Heizungsanlage.

 • Es gibt mittlerweile Warnmelder, die - ähnlich wie Rauch-
warnmelder - vor der Freisetzung von Kohlenstoffmo-
noxid warnen. Sinnvoll ist die Installation eines solchen 
Gerätes in der Nähe der Gastherme bzw. dem offenen Ka-
min. Erhältlich sind diese speziellen CO-Melder im Fach-
handel.

Alarmieren Sie in jedem Verdachtsfall Feuerwehr 

und Rettungsdienst über die europaweit gültige 

Notrufnummer 112!

Ihre Feuerwehren im Landkreis Karlsruhe 
(Text: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe)

Homepage: http://www.kfv-karlsruhe.de

Facebook: Kreisfeuerwehrverband Karlsruhe 
Instagram: Kreisfeuerwehrverband KA (@kfvkarlsruhe)
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Freiwillige Feuerwehr Neuenbürg

Weihnachtsgrüße
Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Wir bedanken uns 
bei allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, Freunden und 
Gönnern für die Unterstützung im vergangenen Jahr, insbe-
sondere bei den Altpapiersammlungen und bei unserem 
Feuerwehrfest.
Wir werden im kommenden Jahr weiterhin in gewohnter 
Regelmäßigkeit Altpapier sammeln.
Die Abteilung Neuenbürg wünscht ihren Mitgliedern und 
der Bevölkerung ein schönes Weihnachtsfest und ein glück-
liches neues Jahr.

Christbaumsammelaktion 2023
Auch im Jahr 2023 sammelt die Jugendfeuerwehr 
Neuenbürg wieder ausgediente Weihnachtsbäume ein. 
Stellen Sie am Samstag, 14. Januar Ihren Baum ab 9 Uhr zur 
Abholung bereit. Dieser Dienst ist kostenlos, für Spenden 
danken wir Ihnen.
Ihre Jugendfeuerwehr.

Freiwillige Feuerwehr Unteröwisheim

Weihnachts- und Neujahrsgrüße
Die Feuerwehr Unteröwisheim wünscht allen 
Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden sowie 
allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gesundes und glückliches Neues 
Jahr 2023.

Christbaum-Sammelaktion
Am Samstag, 14. Januar 2023 sammelt die Jugendfeuerwehr 
wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Bitte 
stellen Sie die abgezierten Bäume ab 8 Uhr gut sichtbar zur 
Abholung bereit. Über eine kleine Spende würde sich die 
Jugendfeuerwehr freuen.

Kunst, Kultur, Tourismus

Kraichtaler Museen geschlossen – trotzdem 
sind Kunst und Kultur möglich
Zeitvertreib „zwischen den Jahren“ mit digitaler 

Märchenstunde

Kennen Sie den YouTube-Kanal der Stadt Kraichtal? Vielleicht 
haben Sie sich ja bereits die digitale Märchenstunde ange-
sehen? In den Beiträgen der Märchenerzähler Norbert Bögle 
und Martin Rausch rund um das Graf-Eberstein-Schloss 
Gochsheim (Folge 1), die Wasserschlossruine zu Menzingen 
(Folge 2) und das Torwächterhaus Münzesheim (Folge 3), 
wird unter anderem aus dem Nähkästchen der Grafen 
geplaudert. Lassen Sie sich gemütlich von zu Hause aus 
entweder alleine, als Familie oder in einer Gruppe in eine 
märchenhafte Welt entführen.
Wenn die Filme ganz aufmerksam und bis zum Schluss 
angeschaut werden sind Sie bereit das dazugehörige Quiz 

zu beantworten. Am Quiz kann man ab 25. Dezember 
unter www.kraichtal.de/Neues aus Kraichtal teilnehmen. 
Mit dieser Aktion möchten wir Ihnen die Winterpause 
der Museen versüßen, bis das Graf-Eberstein-Schloss, 
das Badische Bäckereimuseum sowie das Erste Deutsche 
Zuckerbäckermuseum ab dem 5. Februar 2023 ihre Pforten 
wieder für Sie öffnen.
Machen Sie mit! Es warten attraktive Preise auf die 
Gewinnerinnen und Gewinner.
Weiterhin steht das digitale Wandelkonzert aus 2021 (in vier 
Episoden) sowie der Jubiläumsmärchenfilm zum Download 
für Sie bereit.

Auf Youtube finden Sie die Märchen unter:
 - Weltgeschichtentag Kraichtal 2022
  Folge 1 Schloss Gochsheim
 - Weltgeschichtentag Kraichtal 2022
  Folge 2 Wasserschloss Menzingen
 - Weltgeschichtentag Kraichtal 2022
  Folge 3 Torwächterhaus Münzesheim

Auszug aus den Teilnahmebedingungen:

Ablauf des Gewinnspiels

Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom  
25. Dezember 2022 bis zum 31. Januar 2023, 23:59 Uhr. 
Innerhalb dieses Zeitraums können Nutzerinnen und Nutzer 
online oder per Mail am Gewinnspiel teilnehmen.
Die Teilnahme ist nur innerhalb des angegebenen 
Teilnahmezeitraums möglich. Nach Teilnahmeschluss 
eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung 
nicht berücksichtigt. Teilnehmende können nur einmal 
- entweder per Mail oder mittels Einsendeformular - teil-
nehmen. Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos.
Am Gewinnspiel teilnehmen dürfen alle Privatpersonen, die 
Ihren Wohnsitz in Deutschland haben.
Die Teilnahme ist nur unter vollständiger Angabe von Vor- 
und Nachnamen sowie E-Mail-Adresse und Wohnadresse 
möglich.

Wasserschlossruine Menzingen (Innenhof ) (© Carmen Krüger)
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Schloss-Café

Schloss-Café geht in die Winterpause
Das in diesem Jahr neu eröffnete Schloss-Café in Gochsheim 
darf auf eine überaus erfolgreiche Saison zurückblicken und 
geht nun - wie die Kraichtaler Museen - in die Winterpause.
Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger sowie viele weit-
angereiste Gäste haben im historischen Gewölbe des 
Bürgerkellers leckere, selbstgebackene Kuchen und Torten 
sowie Fairtrade-Kaffee und abwechslungsreiche spezielle 
Tagesangebote der bewirtenden Kraichtaler Vereine und 
Ehrenamtlichen genossen.
Herzlichen Dank an die 24 verschiedenen Bewirtungsteams 
und an alle am Projekt Beteiligten dafür, dass Sie seit Mai 
für sonntäglich wechselnde „Sahnehäubchen“ sorgten. Sie 
haben mit Ihrem Engagement das Schloss-Café zu einem 
beliebten Einkehr- und Begegnungsort gemacht.
Das Schloss-Café startet bereits am 5. Februar 2023 
zusammen mit den Kraichtaler Museen in die neue 
Saison. Erfreulicherweise haben sich etliche weitere 
Bewirtungsteams aus Kraichtaler Vereinen und 
Ehrenamtlichen entschlossen, die sonntägliche 
Kalorienversorgung in Gochsheim zu sichern, sodass der 
Bewirtungskalender für das kommende Jahr bereits gut 
gefüllt ist.

Schloss-Café im historischen Gewölbe des Bürgerkellers in 
Gochsheim (© Stadt Kraichtal)

Ölbergbücherei Oberöwisheim

Spieleabend für Erwachsene
Endlich ist es wieder möglich: Ganz herzliche Einladung 
zum traditionellen Spieleabend für Erwachsene zum 
Ende der Weihnachtsferien. Der Spieleabend findet m 
Samstag, 7. Januar ab 20 Uhr im Gemeindehaus statt. Das 
Team der Ölbergbücherei freut sich auf alle Begegnungen, 
auf Spielen, Reden, Lachen und Zeit miteinander haben. 
Natürlich können Sie auch gerne erst später dazustoßen.
Wie immer sind viele Spiele für Sie da, gleichzeitig wäre es 

aber auch schön, wenn Sie Spiele von zu Hause mitbringen 
würden. Für Getränke und Knabbereien ist natürlich 
gesorgt.
Um der Corona-Situation adäquat zu begegnen, werden 
Sie herzlich gebeten, sich vorher zu Hause zu testen. Vielen 
Dank!
Weihnachtsferien Ölberg-Bücherei

Die Ölberg-Bücherei macht Weihnachtsferien (diese werden 
natürlich dazu genutzt, viele neue Angebote für Sie vorzu-
bereiten).
Ab Dienstag, 10. Januar ist die Bücherei wieder zu den 
gewohnten Öffnungszeiten sehr gerne für Sie da.
Öffnungszeiten und Anschrift

Sonntags für eine Stunde nach dem Gottesdienst (meist bis 
ca. 12 Uhr), dienstags von 16:30 - 17:45 Uhr, Ölbergstr. 4, 
76703 Kraichtal
Kontakt

Per E-Mail unter barbaraswanton@googlemail.com oder 
natürlich direkt in der Bücherei.

Abfallwirtschaft

Wann finden die Müllabfuhren in der Stadt 
Kraichtal statt?
Die aktuellen Termine sind wie folgt:
- Freitag, 23. Dezember    Restmüll
- Samstag, 31. Dezember    Wertstoff
- Montag, 2. Januar    Biomüll
- Samstag, 7. Januar    Restmüll
Der Abfuhrkalender für Kraichtal ist in der BürgerApp sowie 
auf der Homepage des Abfallwirtschaftsbetriebes unter 
folgendem Link zu finden: https://www.awb-landkreis- 

karlsruhe.de/privatkunden/index.php?rubric=9

Service-Nummern Abfall
Tonnentausch

online:    www.awb-landkreis-karlsruhe.de

Privatkunden-Hotline:  0800 2982020 (kostenfrei)
Anmeldung Sperrmüll

Sperrmüll-Hotline:   0800 2 9820 30 (kostenfrei)
Online-Service im Internet: www.awb-landkreis-karlsruhe.de

Containerdienst-Hotline 
Gewerbe:   0800 2982010 (kostenfrei)
Reklamationen während der Müllabfuhr

Reklamations-Hotline:  0800 2160150 (kostenfrei)

Sie erreichen die kostenlosen Hotline-Nummern des 
Abfallwirtschaftsbetriebs von 8:00 bis 17:00 Uhr.

Was ist bei der Müllabfuhr zu beachten?
Die Mülltonnen werden zu unterschiedlichen Zeiten geleert. 
Verlassen Sie sich deshalb nicht auf gleiche Abfuhrzeiten. 
Grundsätzlich gilt: Die Tonnen müssen ab 6 Uhr bereitstehen! 
Sollte sich in Ihrem Wohngebiet eine Baustelle/
Straßensperrung befinden, stellen Sie bitte Ihre Mülltonnen 
sowie ggf. Ihren Sperrmüll und E-Schrott an das nächst 
anfahrbare Baustellen/Straßensperrungs-Ende.
Generell gilt, dass Tonnen, die durch parkende 
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Autos nicht sichtbar oder durch das Müllauto nicht 
anfahrbar sind, nicht geleert werden können. 
Bitte parken Sie am Müllabfuhrtag so, dass das 
Müllfahrzeug ungehindert die Tonnen leeren kann. 
Nach Leerung der Mülltonnen möchten wir Sie bitten, die 
Tonnen zeitnah wieder auf Ihr Grundstück zu stellen, sodass 
der Fußgängerverkehr nicht behindert wird.

Sammelplätze und Wertstoffhof geschlossen
In der Zeit von Donnerstag, 22. Dezember 2022 bis 
einschließlich Samstag, 7. Januar 2023 ist der Wertstoffhof 
in Neuenbürg wegen Betriebsferien der Firma Frank GmbH 
geschlossen. Auch die Grüngutsammelplätze sind in 
diesem Zeitraum geschlossen.
Der Wertstoffhof ist ab Montag, 9. Januar 2023 wieder 
geöffnet, die Grüngutsammelplätze sind ab Samstag,  
14. Januar 2023 wieder geöffnet.

Abgabe von Biomüll während der Betriebsferien der 

Firma Frank:

Beschränkte Öffnungszeiten am 29. Dezember

Die Firma Frank GmbH hat am Donnerstag, 29. Dezember 
ausschließlich zur Abgabe von Biomüll von 10 bis 15 Uhr 
geöffnet (nur in Neuenbürg!).
Um Beachtung wird gebeten

Ratten – Vorbeugen ist besser 
als Bekämpfen 
Seit Menschen in Siedlungen zusammen 
wohnen, halten sich in ihrer Umgebung 
auch Ratten auf. Mit verbesserten hygi-

enischen Verhältnissen zogen sie sich weitgehend in die 
Kanalisation zurück, suchen aber weiterhin auch oberirdisch 
nach Nahrung. In ihrem Fell schleppen sie dabei verschie-
dene Krankheitserreger mit, die vor allem auf die Lebensmittel 
des Menschen übertragen werden, z.B. Salmonellen oder 
Leptospiren. Auch an der Ausbreitung von Tierseuchen 
(Schweinepest, Maul-und Klauenseuche) sind Ratten potentiell 
als Überträger beteiligt.
Ratten sind soziale Tiere und leben in Gruppen (Rudeln) 
zusammen. Wanderratten sind in der Regel scheu und meistens 
im Dunkeln aktiv. Wenn sie in die Enge getrieben werden können 
sie jedoch ausgesprochen aggressiv reagieren. Die Tiere sind in 
der Lage zu schwimmen und stellen ausgezeichnete Kletterer 
dar. Sie sind selten auf offenen Plätze zu finden, und bewegen 
sich oft entlang von Mauern und Wänden. Wanderratten sind 
Allesfresser, geben dabei pflanzlicher Nahrung den Vorzug. 
Sie fressen jedoch auch Aas und sind in seltenen Fällen sogar 
Räuber. Ratten suchen im menschlichen Siedlungsbereich zur 
Nahrungsaufnahme Komposthaufen, Müllcontainer oder andere 
Plätze auf, an denen Nahrungsreste zu finden sind. Vorratsräume 
für Lebens- und Futtermittel sowie Tierhaltungsanlagen mit 
entsprechend zugänglichem Futterangebot werden eben-
falls gerne von Wanderratten besucht. Da sie durch Spalten 
und Löcher mit einem Durchmesser von nur zwei Zentimetern 
durchqueren, können sie beispielsweise über Kellerfenster 
oder defekte Kanalisationsanschlüsse in Keller und Gebäude 
eindringen. Ein anfänglich kleiner Rattenbefall kann sich relativ 
schnell ausweiten, da ein Rattenweibchen bis zu sechsmal im 
Jahr durchschnittlich acht Junge zur Welt bringt.
Die Stadt Kraichtal lässt regelmäßig präventiv und bei beson-

derem Bedarf außerordentlich von einer Fachfirma Fraßköder 
im Kanalsystem auslegen. Der Wirkstoff beeinflusst die 
Blutgerinnung, so dass die Ratten einige Tage nach der 
Aufnahme schmerzlos verenden. Eine völlige Ausrottung des 
Bestandes ist aber dadurch nicht möglich.

Auf Privatgrundstücken kommt vorbeugenden Maßnahmen 
besondere Bedeutung zu. Prinzipiell gilt, dass Wanderratten  
nur dort vorkommen, wo es auch Nahrung und 
Nistmöglichkeiten für sie gibt. Werden diese Lebensgrundlagen 
von vorneherein entzogen, kann eine dauerhafte Ansiedlung 
dieser Tiere verhindert werden:

•  Entsorgen Sie keine Speisereste über die Toilette (evtl. spe-
zielle Rückstauklappen einbauen)

•  Lassen sie bei Kleintierhaltung keine Futterreste herumlie-
gen 

•  Geben Sie keine Speisereste auf den Komposthaufen
•  Stellen Sie keine Müllbeuten neben den Abfalleimer
•  Auch die Lagerung von Gerümpel und Abfällen auf dem 

Grundstück begünstigt die Ansiedlung der Ratten, da sie 
hier Nistplätze finden.

•  Hunde und Katzen können dazu beitragen, eine Ansiedlung 
von Mäusen und Ratten in Gebäuden zu verhindern, aber 
nicht einen bestehenden Befall zu beseitigen.

Wenn Rattenbefall festgestellt wird und die Gefahr begründet  
ist, dass Krankheitserreger verbreitet werden, kann die Stadt 
private Grundstückseigentümer verpflichten, auf Ihrem 
Grundstück erforderliche Maßnahmen zur Bekämpfung durch-
zuführen oder durchführen zu lassen.

Abfall App KA
Mit der gebührenfreien Abfall-App haben Sie Ihre individu-
ellen Abfuhrtermine und alle Sammelstellen immer im Blick. 
Mit der Abfall-App sind Sie immer und überall über die 
nächste Leerung Ihrer Tonnen informiert. Die App des 
Abfallwirtschaftsbetriebes ist sowohl über Smartphone, 
Tablet und Watch verfügbar. Das gilt für die Betriebssysteme 
Android und Apple. So haben Sie immer und überall Zugriff 
auf Ihren persönlichen Abfuhrkalender und wissen, wann 
Ihre Tonnen geleert werden.
Über die Abfall-App finden Sie in der Rubrik „Entsorgung“ 
den nächsten Wertstoffhof, Grünabfallsammelplatz oder 
eine Sammelstelle zur Abgabe von Bioabfällen mit dem 
Bringsystem. Mit einem Routenplaner können Sie sich 
dorthin navigieren lassen. In der App werden auch die 
Öffnungszeiten angezeigt, wann man seine Abfälle anlie-
fern kann.
Weitere Vorteile:
 - Über Smartphone, Tablet und Watch verfügbar 
  (Android, Apple)
 - Individuelle Abfuhrtermine
 - Abfuhrkalender für Online-Kalender (iCal)
 - Erinnerungen per Push-Benachrichtigung
 - Abfall-ABC für unterwegs
 - Übersicht über Standorte und Öffnungszeiten der Entsor-

gungsanlagen
 - News
Jetzt kostenlose „Abfall App KA“ herunterladen:
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Umwelt- und Naturschutz

Gesetzliche Vorgaben bei Baumfäll- und 
anderen Gehölzarbeiten
1.   Sperrfrist nach § 39 Bundesnaturschutzgesetz

Vom Frühling bis zum Herbst ist in unserer Natur beson-
ders viel los. Eine wichtige Rolle spielen dabei alle Gehöl-
ze, also Bäume und Sträucher. Die ersten Weidenkätzchen 
und die Blüten der Obstbäume sind eine wichtige Bie-
nennahrung. In den Zweigen brüten viele Singvögel, oft 
mehrmals hintereinander in einer Saison. Auf den Blättern, 
Nadeln und Zweigspitzen finden sich die Larven der Ma-
rienkäfer und auch so manche Schmetterlingsraupe, so 
z.B. vom Großen Schillerfalter oder vom Trauermantel. In 
Spalten und Höhlen älterer Bäume leben Bilche, Fleder-
mäuse, Spechte und Meisen, die hier ihre Jungen groß-
ziehen und sich verstecken. Es ist wichtig, dass alle diese 
Vorgänge möglichst ungestört ablaufen können, denn die 
Zeit der Nahrungssuche, Fortpflanzung und Jungen Auf-
zucht ist entscheidend für die Erhaltung der Artenvielfalt.
Aus diesem Grund ist es gemäß § 39 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG 
verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurz-
umtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grund-
stücken stehen, sowie Hecken, lebende Zäune, Gebü-
sche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum  
30. September abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen.

Ganzjährig zulässig sind:

-   Fällungen oder Schnittmaßnahmen von Bäumen auf 
Kurzumtriebsplantagen und  in gärtnerisch genutzten 
Grundflächen sowie von Bäumen innerhalb des Waldes

-   schonende, fachgerechte Form- und Pflegeschnitte zur 
Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Ge-
sunderhaltung von Bäumen

-   Beseitigung von geringfügigem Gehölzbestand (z. B. 
einzelnen Ästen) im Zusammenhang mit der Ausfüh-
rung eines zulässigen Bauvorhabens

-   Fällungen oder Schnittmaßnahmen zur Gewährleistung 
der Verkehrssicherheit, falls die Maßnahme im öffentli-
chen Interesse nicht auf andere Weise oder zu anderer 
Zeit durchgeführt werden kann 

-   behördlich angeordnete Maßnahmen
-   behördlich durchgeführte oder zugelassene Maßnah-

men, wenn sie im öffentlichen Interesse nicht auf an-
dere Weise oder zu anderer Zeit durchgeführt werden 
können

Stellt sich heraus, dass die Maßnahme nicht unter die genann-
ten Ausnahmen fällt, kann ein Antrag auf Befreiung nach § 67 
BNatSchG beim Landratsamt (untere Naturschutzbehörde) 
gestellt werden. Die Befreiung kann nur erteilt werden, wenn
 - ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Maßnah-

me besteht oder Nachweise
 - vorgelegt werden können, aus denen eine unzumutbare 

Belastung bei Einhaltung
  des Verbots hervorgeht und die Abweichung von dem 

Verbot mit den Belangen von Naturschutz und Land-
schaftspflege vereinbar ist.

2.   Baumfällungen in Hausgärten

Von der Sperrfrist des § 39 BNatSchG sind „gärtnerisch ge-
nutzte Grundflächen“ausgenommen.

Das bedeutet, dass in folgenden Flächen 
Bäume ganzjährig gefällt werden dürfen:
in üblichen Hausgärten, Kleingartenanlagen.

Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Ge-

hölze dürfen zwischen 1. März und 30. September gene-
rell nicht abgeschnitten werden. Für diese Gehölze gilt 
die Ausnahme hinsichtlich der „gärtnerisch genutzten 
Grundflächen“ nicht. Schonende Form- und Pflegeschnit-
te zur Beseitigung des Zuwachses sind ganzjährig zulässig. 

Allerdings gibt es weitere Vorschriften, 

die beachtet werden müssen (siehe unten).

Als gärtnerisch genutzte Flächen gelten in diesem Zusam-
menhang solche Flächen, die durch eine gärtnerische Gestal-
tung, Herrichtung und Pflege geprägt ist, wie z.B. haus- und 
Kleingärten, Grünanlagen sowie Friedhöfe (einschließlich Ra-
senflächen sowie Zierpflanzenbeete). Eine Nutzung in diesem 
Sinne liegt vor, wenn die Erscheinungsform der Fläche durch 
regelmäßiges und systematisches Eingreifen in die natürliche 
Vegetationsentwicklung entscheidend gekennzeichnet ist.

Bitte beachten Sie, dass Bäume in verwilderten, nicht ge-
nutzten Gärten (z. B. von leer stehenden Gebäuden), in nicht 
genutzten Teilflächen sehr großer Grundstücke oder in 
Grünflächen von Wohnanlagen in der Regel nicht innerhalb 
der Sperrfrist gefällt werden dürfen. Denn diese Flächen 
werden meist nicht vorwiegend gärtnerisch genutzt. Falls 
Bäume auf diesen Flächen entfernt werden sollen, bitten wir 
um vorherige Klärung mit der unteren Naturschutzbehörde.

3.   Weitere gesetzliche Vorgaben

Es gibt weitere Vorschriften, die zusätzlich zu dem bereits 
genannten Verbot bei Gehölzschnittmaßnahmen unab-

hängig vom Standort ganzjährig beachtet werden müssen.
 a. Artenschutz

  Die Lebensstätten ( z. B. Nester und Höhlen) vieler Vo-
gelarten, Kleinsäuger, Insekten und anderer Tiere befin-
den sich in Bäumen sowie Hecken und Sträuchern. 

  Der § 44 Abs. 3 BNatSchG stellt deshalb auch diese Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten unter besonderen Schutz, 
sie dürfen ganzjährig weder aus der Natur entnommen, 
beschädigt oder zerstört werden.

  Aus diesem Grund muss im Vorfeld einer Fällung geprüft 
und dargelegt werden, dass kein langjährig genutztes 
Nest und keine besiedelbare Höhle oder Spalt durch die 
Maßnahme beeinträchtigt wird. Der Verlust von Baum-
höhlen betrifft meist Höhlenbrüter, wie Spechte, Meisen 
und auch Fledermäuse oder Hornissen und Hummeln. 

  Bei Abweichungen von den Verbotstatbeständen des 
Artenschutzes, d. h. müssen belegte Quartiere gestört 
oder mögliche Quartiere beseitigt werden, ist die Er-
teilung einer Ausnahme nach § 45 BNatSchG oder  

Befreiung nach § 67 BNatSchG durch die Untere 

bzw. here Naturschutzbehörde erforderlich.
b.   Bebauungspläne und Baugenehmigungen

  Es besteht die Möglichkeit, dass Gehölze in Bebauungs-
plänen oder in Baugenehmigungen als „zu erhalten“ fest-
gesetzt sind und somit nicht entfernt werden dürfen.
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  Auskunft hierüber kann Ihnen das Sachgebiet Stadtent-
wicklung im Rathaus erteilen.

c.  Verordnungen zu Schutzgebieten, Naturdenkmä-

lern und geschützten Biotopen

  Außerhalb von Schutzgebieten und Biotopen ist es 
grundsätzlich erlaubt, Bäume zu fällen und Sträucher zu 
schneiden, wenn die Sperrfristen und die artenschutz-
rechtlichen Belange berücksichtigt sind. In Naturschutz-
gebieten und flächenhaften Naturdenkmalen sind 
Fällungen in der Regel verboten. In Landschaftsschutz-
gebieten und geschützten Biotopen sollte immer die 
Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde einge-
holt werden.

d.   Schutz von Uferbegleitgehölzen nach § 30 BNatSchG

  Es ist ganzjährig verboten, die uferbegleitende natür-
liche oder naturnahe Vegetation fließender und ste-
hender Gewässer zu zerstören oder erheblich zu beein-
trächtigen.

  Uferbegleitgehölze dürfen also ohne Ausnahmegeneh-
migung der unteren Naturschutzbehörde nicht abge-
schnitten oder auf andere Weise erheblich beeinträch-
tigt werden, auch wenn sie sich in einem Hausgarten 
befinden.

4.   Ordnungswidrigkeit und Straftat

Wir möchten darauf hinweisen, dass Verstöße eine 
Ordnungswidrigkeit darstellen und mit Geldbu-
ßen bis zu 50.000 € belegt werden können. Verstö-
ße gegen artenschutzrechtliche Bestimmungen stel-
len in besonderen Fällen eine Straftat dar, die mit Freiheitsstra-
fe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden kann.

Dabei kann sowohl derjenige, der tatsächlich widerrechtliche 
Maßnahmen durchgeführt hat, als auch jeder Beteiligte (z. 
B. Auftraggeber, Grundstückseigentümer) belangt werden.

5.   Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Bei Feststellung einer gegenwärtigen Gefahr (z. B. aku-
te und unmittelbare Bruchgefahr eines Baumes), die 
nur durch unverzügliches Handeln abgewendet werden 
kann, gelten die genannten Verbote nicht. Jedoch müs-
sen sich solche Maßnahmen, die eigentlich verboten wä-
ren, auf das zur Gefahrenabwehr unbedingt erforder-
liche Maß beschränken. Sind z. B. eine Absperrung des 
Gefahrenraumes oder andere Sicherungsmaßnahmen 
möglich, ist dies zur Gefahrenabwehr bereits ausreichend.
Weitergehende Maßnahmen wären unzulässig.
Sofern es nicht möglich ist, die unte-
re Naturschutzbehörde vorher zu informieren (z.
B. aus Zeitmangel oder wegen Unerreichbar-
keit), sollte die Verkehrssicherungsmaßnahme do-
kumentiert und der unteren Naturschutzbehör-
de anschließend unverzüglich mitgeteilt werden.

LRA Karlsruhe: 

Untere Naturschutzbehörde, Herr Hiller, Tel. 0721 93686900

Stadt Kraichtal:

Ordnungsamt, Umweltberatung, Frau Kassner, Tel. 07250 77-26
Stadtentwicklung, Frau Reinhard, Tel. 07250 77-31
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Gewässerrandstreifen in Baden-Württemberg
Anforderungen und praktische Umsetzung

WAS IST EIN GEWÄSSERRANDSTREIFEN?

Der Begriff Gewässerrandstreifen beschreibt einen gesetzlich festgelegten, an ein oberirdisches Gewässer angrenzenden 
Bereich, in dem bestimmte Nutzungsgebote bzw. -verbote gelten.

WELCHEN NUTZEN HAT DER GEWÄSSERRANDSTREIFEN?

„Gewässerrandstreifen dienen der Erhaltung und Verbesserung der ökologischen Funktionen oberirdischer Gewässer, der 
Wasserspeicherung, der Sicherung des Wasserabflusses sowie der Verminderung von Stoffeinträgen aus diffusen Quellen“ 
(§ 38 Abs. 1 WHG).

AN WELCHEN GEWÄSSERN GIBT ES EINEN GEWÄSSERRANDSTREIFEN?

Einen Gewässerrandstreifen gibt es an allen oberirdischen, also an allen fließenden und stehenden Gewässern mit Aus-
nahme von Gewässern von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung. Das Amtliche Digitale Wasserwirtschaftliche  
Gewässernetz (AWGN), das im Internet öffentlich verfügbar ist, zeigt die oberirdischen Gewässer in Baden-Württem-
berg. Bei der Entscheidung, ob es sich bei einem Gewässer um ein Gewässer von wasserwirtschaftlich untergeordneter 
Bedeutung handelt, dient das AWGN als Orientierungshilfe. Ist ein Gewässer nicht im AWGN aufgeführt, so können 
Grundstückseigentümer bzw. Nutzungsberechtigte zunächst davon ausgehen, dass es sich um ein Gewässer von wasser-
wirtschaftlich untergeordneter Bedeutung handelt. In Zweifelsfällen entscheidet die untere Wasserbehörde bei den Stadt- 
und Landkreisen.

WIE WIRD DER GEWÄSSERRANDSTREIFEN BEMESSEN?

„Der Gewässerrandstreifen umfasst das Ufer und den Bereich, der an das Gewässer landseits der Linie des Mittelwas-
serstandes angrenzt. Der Gewässerrandstreifen bemisst sich ab der Linie des Mittelwasserstandes, bei Gewässern mit 
ausgeprägter Böschungsoberkante ab der Böschungsoberkante.“ (§ 38 Abs. 2 WHG) Die bemessene Breite beträgt im 
Außenbereich zehn Meter und im Innenbereich fünf Meter. (§ 29 Abs. 1 WG)
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Bemessung und Zuständigkeiten bei Gewässern mit ausgeprägter Böschungsoberkante (links) und ohne ausgeprägte Böschungsoberkante (rechts).

ZUR VERWENDUNG IN DEN GEWÄSSERNACHBARSCHAFTEN
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WIE WIRD DER INNEN- VOM AUSSEN- 

BEREICH ABGEGRENZT?

Als Innenbereich gelten Flächen in-
nerhalb von im Zusammenhang be-
bauten Ortsteilen sowie überplanten 
Gebieten (§§ 30 – 34 BauGB). Alle 
übrigen Flächen werden dem Außen-
bereich zugeordnet (§ 35 BauGB). In 
Zweifelsfällen kann die untere Bau-
rechtsbehörde Auskunft geben.

GIBT ES BEFREIUNGEN VON DEN  

VERBOTEN?

In besonders gelagerten Einzelfällen 
kann eine Befreiung von den Verbo-
ten erteilt werden. Zuständig hierfür 
sind im Außenbereich die unteren 
Wasserbehörden bei den Stadt- und 
Landkreisen und im Innenbereich die 
Gemeinden im Einvernehmen mit 
den unteren Wasserbehörden.

WER IST FÜR DIE PFLEGE UND UNTER-

HALTUNG ZUSTÄNDIG?

Grundsätzlich gibt es aus wasserrecht-
licher Sicht keine Pflegevorgaben für 
den Gewässerrandstreifen. Ergeben 
sich jedoch aus anderen Rechtsberei-
chen Vorgaben für die Pflege, ist für 
diese der Grundstückseigentümer 
bzw. Nutzungsberechtigte zuständig. 
Der Pflegeaufwand wird nicht entschädigt. Inwieweit landwirtschaftliche oder naturschutzrechtliche Fördermöglichkeiten 
bestehen, kann beim Landwirtschaftsamt bzw. der unteren Naturschutzbehörde erfragt werden. Im Bereich des Ufers liegt 
die Zuständigkeit für die Unterhaltung des Gewässers beim Träger der Unterhaltungslast.

WEITERE INFORMATIONEN

WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH
Karlstraße 91, 76137 Karlsruhe (WBWF)
Telefon: +49 (721) 824 489 - 20
Telefax: +49 (721) 824 489 - 29 
E-mail: info@WBW-Fortbildung.de

Vorgaben im Gewässerrandstreifen

ZUR VERWENDUNG IN DEN GEWÄSSERNACHBARSCHAFTEN

Der gesamte Leitfaden 
„Gewässerrandstreifen 
in Baden-Württemberg“ 
steht Ende 2015 unter 
wbw-fortbildung.de  
zum Download bereit.
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Soziales

Blutspenden während der Weihnachtsfeier- 
tage und rund um den Jahreswechsel dringend 
benötigt 
Das DRK bittet dringend vor Weihnachten und zum 

Jahreswechsel zur Blutspende. 

Als Dankeschön erhalten Spender:innen eine exklusive 

DRK-Trinkflasche aus Glas.

Blut wird jeden Tag für Unfälle, Operationen und akute 
Erkrankungen dringend benötigt, auch während 
Weihnachten und dem Jahreswechsel. Zur lebensnotwen-
digen Versorgung der Patienten sind allein in Hessen und 
Baden-Württemberg täglich mehr als 2.700 Blutkonserven 
erforderlich.
Das DRK bittet daher dringend um Ihre Blutspende am:
Donnerstag, 5. Januar, 2023, 14:30 bis 19:30 Uhr, in der 

Burggartenschule, Burggartenstraße 5, 76703 Kraichtal-

Oberöwisheim

Bitte beachten Sie, die Blutspende ist zu Ihrem Schutz 
nur mit einer vorherigen Terminreservierung unter  
www.blutspende.de/termine möglich.
Blut spenden, Leben retten und eine DRK-Trinkflasche 

mit nach Haus nehmen!

Als Dankeschön erhält jede/r Blutspender/in im 
Zeitraum vom 19.12.2022 bis 07.01.2023 eine exklusive 
DRK-Trinkflasche aus Glas.
Weitere Termine in Ihrer Umgebung, eventuelle 
Änderungen, aktuelle Maßnahmen und Informationen 
rund um die Blutspende in Zeiten von Corona erhalten Sie 
telefonisch unter 0811-1194911 oder im Internet unter  
www.blutspende.de

depot 25

Winterpause im depot 25
Auf ein arbeitsreiches Jahr schauen die Mitarbeiterinnen 
des depot 25 zurück. Der Zulauf hat noch einmal stark 
zugenommen und krankheitsbedingte Ausfälle haben das 
Team das ein oder andere Mal an seine Grenzen gebracht. 
Trotzdem ist es, wie in allen Jahren zuvor, wieder gelungen, 
das depot 25 an allen regulären Tagen zu öffnen. 
Nun steht die wohlverdiente Winterpause an und das depot 
25 schließt seine Pforte ab Freitag, 23. Dezember. Die ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen wünschen allen Besucherinnen 
und Besuchern schöne Weihnachtstage und einen guten 
Jahresanfang und freuen sich darauf, am Mittwoch,  
11. Januar mit frischen Kräften ins neue Jahr zu starten.

Pflegestützpunkt 

Landkreis Karlsruhe

Die Pflegestützpunkte Landkreis Karlsruhe 
veranstalten am 26. Januar 2023 einen Vortrag
Kreis Karlsruhe. Mit der Veranstaltungsreihe „Perspektiven 
des Älterwerdens“ bieten die Pflegestützpunkte 

Landkreis Karlsruhe gemeinsam mit verschiedenen 
Kooperationspartnern regelmäßig Vorträge zu Themen 
wie Finanzen, rechtliche Vorsorge, Pflege sowie seelischer 
und körperlicher Gesundheit an. Im Vordergrund stehen 
vor allem pflegende Angehörige, Betreuungspersonen 
und Fachkräfte. Am Donnerstag, 26. Januar 2023, um 
16 Uhr geht es Fragen zur Gesundheitsfürsorge und 
darum, wie sich Nikotin, Alkohol und Medikamente auf 
den Körper auswirken. Der Vortrag soll für altersspezi-
fische Risiken sensibilisieren. Veranstaltungsort ist das 
Mehrgenerationenhaus, Seegrabenweg 5, in Stutensee-
Blankenloch. Als Referentin spricht Mareike Scholtz von der 
Fachstelle Sucht Karlsruhe.
Im Alter verändert sich nicht nur der Stoffwechsel und 
damit auch die Verarbeitung von Genussmitteln und 
Medikamenten. Auch Umbrüche im Lebensumfeld können 
zur Belastung werden. Der Vortrag nimmt kritisch den 
Konsum von Medikamenten, Alkohol und Nikotin in den 
Blick und klärt über mögliche Suchtgefahren auf. Gerne 
werden auch Fragen zum Thema beantwortet sowie 
über Unterstützungsmöglichkeiten und Anlaufstellen für 
Betroffene und Angehörige im Landkreis Karlsruhe infor-
miert.
Die Veranstaltungen von „Perspektiven des Älterwerdens“ 
sind kostenlos. Eine vorherige Anmeldung ist aber erforder-
lich per Telefon unter 0721 936-71680 sowie per E-Mail an: 
pflegestuetzpunkt.stutensee@landratsamt-karlsruhe.de

Weitere Informationen gibt es beim Pflegestützpunkt 
Landkreis Karlsruhe, Standort Stutensee.
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Kinder und Jugend

Tageselternverein Bruchsal 

Landkreis Karlsruhe Nord e. V.

Kinder geben uns das, was die heutige Zeit 
uns nimmt 
Mit diesem Zitat einer Tagespflegeperson möchten wir 
uns nach einem ereignisreichen Jahr für das Miteinander, 
das entgegengebrachte Vertrauen und die angenehme 
Zusammenarbeit bedanken.
Vielleicht sollten wir alle ein kleines bisschen mehr versu-
chen im Hier und Jetzt zu leben und die kleinen Momente 
zu genießen.
Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir ein frohes und geseg-
netes Weihnachtsfest und für das neue Jahr Gesundheit, 
Zufriedenheit und Erfolg.
Ihre Ansprechpartnerin für Fragen bzgl. Kindertagespflege 
und Tageseltern bei der Stadt ist Frau Vanessa Westermann, 
Tel. 07251 981987816, E-Mail: v.westermann@tev-bruchsal.de

Gesprächstermine können gerne nach Vereinbarung ange-
boten werden.

Kath. Kindergarten Landshausen

Christbaumschmücken Landshausen -  
Traditionen werden weitergelebt
In unserem Kindergarten gibt es die Tradition, dass die 
Kinder den Tannenbaum der Volksbank in Landshausen für 
das bevorstehende Weihnachtsfest schmücken und deko-
rieren.
Diese Tradition drohte allerdings in Vergessenheit zu 
geraten, als die Filiale der Volksbank in Landshausen 
geschlossen wurde und an deren Stelle die Firma „AKTUELL 
- Lohnsteuerhilfeverein e. V.“ einzog.
Deren Inhaberin, Frau Nicole Bubl, war dieser Brauch jedoch 
wichtig, weshalb sie sich dafür einsetzte die Schmück Aktion 
fortzuführen.
So konnten wir auch in diesem Jahr wieder einige Kinder 
mitsamt unserem selbst gemachten Christbaumschmuck 
zusammentrommeln, um den Baum vor der Firma AKTUELL 
festlich zu schmücken, was Frau Bubl zum Anlass nahm, um 
dem Kindergarten eine Spende zukommen zu lassen.
Für diese Spende und die Möglichkeit, die Tradition weiter-
führen zu können, möchten wir uns ganz herzlich bei Frau 
Bubl bedanken.
Diesen Anlass möchten wir jedoch auch dafür nutzen, um 
uns im Namen des Kindergartens auch bei allen anderen 
eingegangenen Spenden und Aufmerksamkeiten im Jahr 
2022 von ganzem Herzen zu bedanken.
Wir wünschen Ihnen allen frohe und gesegnete 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Jugendhaus Kraichtal

Betreuersuche SRE Kraichtal
Die AWO sucht ab sofort mehrere Betreuer für die 
Stadtranderholung in Kraichtal in den Sommerferien vom 
31. Juli bis 18. August 2023
Wenn DU Lust auf eine sinnvolle, interessante und kreative 
Beschäftigung mit Kindern in den Sommerferien hast...
 - Dir vorstellen kannst mit Kindern zwischen 6 und 12 Jah-

ren Ausflüge zu unternehmen.
 - Für sie mit Spaß sportliche, kreative und erlebnisreiche 

Angebote zu planen und durchzuführen.
 - Spaß und Freude an Bewegung und jeder Menge Aktion 

hast.
Wenn DU gerne eigenverantwortlich, zuverlässig und 
gewissenhaft handelst und mindestens 17 Jahre alt bist, 
dann bist DU genau richtig für unser Team!
Die Betreuer werden im Vorfeld geschult und werden 
auch während der SRE von einer pädagogischen Fachkraft 
begleitet!
Bezahlung: 750 Euro
Anerkennung als Praktikum!
Fühlst du dich angesprochen? Dann bewirb dich per E-Mail: 
jz.kraichtalQawo-ka-land.de oder telefonisch unter 07251 
6180992.

Schulen

Markgrafen GMS  

Kraichtal

Vorlesewettbewerb an der GMS  
– 6. Klassen krönen ihren Lesekönig
Im Herbst jeden Schuljahres findet deutschlandweit in 
den 6. Klassen der Vorlesewettbewerb der Stiftung Lesen 
statt. Auch an der Gemeinschaftsschule Kraichtal berei-
teten sich die 6. Klassen auf diesen Wettbewerb vor. In der 
ersten Runde mussten die Schülerinnen und Schüler in 
ihren Klassen ein Buch kurz vorstellen und einen vorbe-
reiteten Ausschnitt zum Besten geben. Bewertet wurden 
Lesetechnik, Interpretation und Textstellenauswahl. Im 
zweiten Schritt mussten die besten Teilnehmer einen zwei-
minütigen unbekannten Text vorlesen. Zwei Schülerinnen 
und zwei Schüler kamen schließlich ins Finale der Schule 
und unter ihnen wurde der Schulsieger ermittelt. Max 
aus der 6.2 las aus dem Buch „Die Schule der magischen 
Tiere“ vor und zog alle Zuhörer in seinen Bann. Auch beim 
Fremdtext überzeugte er mit seiner Leistung und wurde so 
zum Schulsieger gekrönt. Weitere Klassensieger waren Lena, 
Maja und Jona. Herzlichen Glückwunsch euch Vier!
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Alfred-Delp-Schulzentrum

Ubstadt

Einladung zur Jahreshauptversammlung des 
Freundeskreises der Alfred-Delp-Realschule e. V.
Am Dienstag, 24. Januar 2023, 17 Uhr, lädt der 
Freundeskreis der Alfred-Delp-Realschule e. V. herzlich zur 
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen in die Aula des 
Alfred-Delp-Schulzentrums ein.
Tagesordnungspunkte:
 1. Bericht der Vorsitzenden
 2. Bericht des Kassier
 3. Bericht der Kassenprüferinnen bzw. Kassenprüfer
 4. Entlastung der Vorstandschaft
 5. Neuwahlen (1. Vorständin/Vorstand, Kassierer bzw. Kas-

sierer, Kassenprüfer bzw. Kassenprüfer, Schriftführer bzw. 
Schriftfüherin, drei Beisitzerinnen bzw. Beisitzer)

 6. Satzungsänderung/-ergänzung
 7. Sonstiges
Anträge zur Jahreshauptversammlung können bis Montag, 
23. Januar 2023 bei der ersten Vorsitzenden, Frau Ulrike 
Böser, über das Schulsekretariat abgegeben werden.
Der Freundeskreis freut sich über Ihre Teilnahme an der 
Sitzung.

Landratsamt Karlsruhe

Das Kreisstraßenprogramm 2023 sieht Maß-
nahmen zur Erhaltung in Höhe von drei Millio-
nen Euro vor 
Der Ausschuss für Umwelt und Technik ergänzt die Liste 

der Vorhaben

Kreis Karlsruhe. Auch im Jahr 2022 wurden die Straßen im 
Landkreis Karlsruhe planmäßig an vielen Stellen saniert und 
so für eine weitere Nutzung erhalten. Im neuen Jahr stehen 
weitere Maßnahmen an. Dem Ausschuss für Umwelt und 
Technik, der am Donnerstag, 15. Dezember, im Bürgerhaus 
in Linkenheim-Hochstetten tagte, wurde über die durch-
geführten Arbeiten berichtet und ein Ausblick über das 
kommende Jahr gegeben. Das Gremium beschloss darüber 
hinaus, den Umbau des Knotenpunktes der Kreisstraßen 
K3556 und K3585 bei Spielberg aufzunehmen.
Im Jahr 2022 wurden bereits zahlreiche Baumaßnahmen 
erfolgreich umgesetzt. Erneuerungen der 
Fahrbahndeckungen in Höhe von insgesamt 2,1 Millionen 
Euro gab es an der K3506 zwischen Jöhlingen und 
Gondelsheim, an der K3562 Obermutschelbach, an der 
K3522 Ortsdurchfahrt Kronau, an der K3528 Ortsdurchfahrt 
Karlsdorf, an der K3532 Graben zwischen Liedolsheim 
sowie an der K3533 zwischen Friedrichstal und Graben, 
an der K3541 Berghausen, K3549 Ortsdurchfahrt 
Waldprechtsweier, K3578 an der Kurve in Rheinhausen 
und an der K3588 Philippsburg. Weitere Maßnahmen wie 
Bauwerkssanierungen im Wert von rund 570.000 Euro 
fanden statt an der K3528 in Karlsdorf am Saalbach, an 
der K3541/ B293 in Berghausen sowie an der K3580 in 
Eggenstein an der Wirtschaftswegbrücke. Weitere sind 
geplant an der K3505 in Bauerbach sowie an der K3587 in 

Waghäusel.
2023 wird das Erhaltungsprogramm in Höhe von rund 
drei Millionen Euro an folgenden Stelle fortgeführt: 
Fahrbahndeckenerneuerungen sind geplant an der K3506 
Ortsdurchfahrt Jöhlingen, an der K3514 Landshausen bis zur 
Kreisgrenze, an der K3517 Ortsdurchfahrt Odenheim, an der 
K3522 Ortsdurchfahrt Kronau, an der K3529 Ortsdurchfahrt 
Neuthard, an der K3553 zwischen Moosalbtal und 
Schöllbronn, an der K3555 Pfaffenrot, an der K3575 
zwischen Stettfeld und Bad Langenbrücken sowie an der 
K3578 Oberhausen und der K3586 Ortsdurchfahrt Zeutern. 
Bauwerkssanierungen sind unter anderem geplant an der 
K3575 an der Wirtschaftswegbrücke bei Bad Langenbrücken 
und an der Pfinzbrücke an der K3579 bei Staffort.
Auch bei der Radverkehrskonzeption des Landkreises 
Karlsruhe wurden Fortschritte erzielt. 2022 lag der 
Schwerpunkt auf zahlreichen Erhebungen und 
Abstimmungen mit den Städten und Gemeinden. Neue 
Erkenntnisse für den Radverkehr, aber auch für den ÖPNV, 
erwartet die Verwaltung von einer Modal-Split-Erhebung, 
die im Juni 2022 bei der technischen Universität Dresden 
beauftragt wurde. Die Befragungen zur Alltagsmobilität 
werden im kommenden Jahr aufgenommen. Folgende 
konkrete Projekte stehen im Landkreis derzeit aus: Entlang 
der K3506 soll zwischen Gondelsheim und Bretten-
Neibsheim ein straßennaher alternativer Radweg entwi-
ckelt werden. Entlang der K3512 wird der Bau eines 
Radwegelückenschlusses zwischen Menzingen und der 
Waldmühle von der Stadt Kraichtal geplant. Der Ausbau 
des Radwegs an der K3568 zwischen Bretten-Sprantal und 
Nußbaum soll bis zum Jahresende 2022 abgeschlossen 
werden.

Kreistag

Sitzung des Jugendhilfe- und Soizialaus- 
schusses vom 12. Dezember
Berichte im Internet abrufbar

Unter www.landkreis-karlsruhe.de/Aktuelles-Landkreis/

Politik/Kreistag/Sitzungsarchiv/ können Sie die 
Berichte über die jüngste Sitzung des Jugendhilfe- und 
Sozialausschusses lesen.
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Kirchen Kraichtal

Allianzgebetswoche vom 8. - 15. Januar 2023 

Das Hauptthema der diesjährigen Allianzgebetswoche 
(AGW) lautet „Joy - Damit meine Freude sie ganz erfüllt“

Die Allianzgebetswoche beginnt in Kraichtal am Dienstag, 
10. Januar und endet am Sonntag, 15. Januar mit einem 
gemeinsamen Abschlussgottesdienst um 10 Uhr in der 
Evang. Kreuzkirche Unteröwisheim.
Die Abendveranstaltungen beginnen jeweils um 19:30 Uhr.
Di., 10.01.: Freude als Frucht des Heiligen Geistes 
  (Gal. 5,22), 
  Begegnungshaus Gochsheim (Hauptstr. 91),
  Impuls Knut Neumann
Mi., 11.01.: Zur Freude geschaffen (Phil.4,4), 
  EmK Münzesheim (Untere Hofstadt 6), 
  Impuls Michael Lange 
  (oder jemand anderes von der LM)
Do., 12.01.: Freude im Miteinander (Apg. 2, 46-47a NGÜ); 
  Saal der Liebenzeller Gemeinschaft 
  Unteröwisheim (Hildastr. 32), 
  mit Abendmahl, Impuls Ulrich Thümmel
Fr., 13.01.: Freude über die Erlösung (Lukas 15,10), 
  CVJM-Lebenshaus Unteröwisheim. (Mühlweg 10), 
  Jugendabend mit dem CVJM-Team
Sa., 14.01.: Freude im Leid (1. Kor. 12, 24-26), 
  Evang. Gemeindezentrum Unteröwisheim
  (Friedrichstr. 68), 
  Familienabend mit Tommy Bright 
  und Los Trommlos
So., 15.01.: Ewige Freude (Psalm 126, 4-6), 
  Evang. Kreuzkirche Unteröwisheim, 
  Abschlussgottesdienst 10 Uhr 
  mit Johann Bäcker von Open Doors

Evang. Kindertreff Unteröwisheim sammelte 

für Ziegen in Afrika 
Der Kindertreff hatte sich für die Zeit bis Weihnachten ein 
Spendenprojekt ausgesucht. Gemeinsam wollten die Kinder 
Menschen helfen, denen es nicht so gut geht wie uns selbst. 
Über die Organisation World Vision kann man für afrika-
nische Familien in Malawi und im Tschad Ziegen spenden. 
Ziegen sind wertvolle Nutztiere, besonders anpassungs- 
und widerstandsfähig. Sie liefern Nahrung, Dünger und 
auch Nachwuchs, der dann auf dem Markt verkauft werden 
kann und so den Familien auch Einkommen schenkt. 
Gemeinsam mit den Kindern wurde das Spendenprojekt 
ausführlich gesprochen und gemeinsam überlegt, wie 
Spenden für dieses Projekt gesammelt werden kann. Hier 
waren die Kinder sehr einfallsreich. Viele sind gleich nach 
dem Start der Aktion im Herbst mit Bollerwagen und u. a. 
selbst gebackenen Muffins, Apfelsaft, Äpfeln und vielem 
mehr durch Unteröwisheim gezogen und haben diese 
Dinge verkauft und so Spenden gesammelt. 
Sowohl das Gemeindefest im Oktober als auch die 
Unteröwisheimer Schlossweihnacht vor kurzem konnte 
zudem für die Spendenaktion genutzt werden. Gemeinsam 
mit den Kindern und auch durch Unterstützung der 
Eltern wurden zahlreiche Waffeln gebacken und verkauft. 

Die Besucher der beiden Feste konnten ebenso bei der 
Glücksrad Aktion mitmachen und dabei tolle Preise 
gewinnen, die unter anderem von der Volksbank Bruchsal-
Bretten sowie der Sparkasse Kraichgau gespendet wurden. 
Herzlichen Dank dafür. 
Durch die zwei Großevents und die vielen kleinen Aktionen 
der Kinder sind insgesamt unglaubliche 1496 € gesam-
melt worden. Somit konnten 53 Ziegen (eine kostet 28 €) an 
Afrika gespendet werden.
Vielen Dank allen großen und kleinen Helfern und an alle, 
die gespendet haben. Es ist toll, was man im Kleinen so 
bewirken kann. Als Weihnachtsgeschenk erhielt nun jedes 
Kind eine Ziegen-Spendenurkunde und so kann man sich 
noch hoffentlich lange an diese wertvolle Aktion erinnern.

Mit vielen tollen Aktionen haben die Kinder des Evang. 
Kindertreff in Unteröwisheim Spenden gesammelt.

CVJM-Lebenshaus „Schloss Unteröwisheim“

Die „Lebenshaus-Truhe“ ist bis zum 9. Januar 2023 

geschlossen!

Nächstes Eventcafé

Mittwoch, 25. Januar von 14:30 bis 17:15 Uhr
Den Alltag unterbrechen - frische Inspirationen - 
selbst gebackener Kuchen - abwechslungsreiches Programm - 
Tipps und Tricks
25. Januar „Kann man diesem Gott vertrauen?! – 
  Ein Leben mit Gott“, 
  Lebenserfahrungen von Günter Becker

Theologie im Schlosskeller

Drei theologische Abendseminare
- hinterfragend und ehrlich
- theologisch und gründlich
- aufbauend und erfrischend
1. Abend, Mittwoch, 25. Januar, 19:00 - 21:30 Uhr
„Krieg + Frieden. Eine Biblisch-Theologische Einordnung“
Referent: Dr. Martin Werth 
(Direktor der Evangelistenschule Johanneum, Wuppertal)
2. Abend, Mittwoch, 1. Februar 19:00 - 21:30 Uhr
„Was hilft wirklich zum Frieden in unserem Miteinander? 
Gesichtspunkte ethischer Urteilsbildung?“
Referent: Pfarrer Thomas Maier 
(Direktor der Missionsschule Unterweissach)
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3. Abend, Mittwoch, 8. Februar, 19:00 - 21:30 Uhr
„Was können wir von Jesus über Frieden und Versöhnung 
lernen?“
Referent: Prof. Dr. Rüdiger Gebhardt 
(Rektor der CVJM-Hochschule, Kassel)
Kosten: 9 € pro Abend, 24 € für alle drei Abende
Anmeldungen an: 
CVJM Lebenshaus „Schloss Unteröwisheim“, 
Mühlweg 10, 76703 Kraichtal
per E-Mail an info@cvjmbaden.de 
oder über www.cvjmbaden.de

Kath. Kirchengemeinde 

Hl. Geist Kraichtal-Elsenz

Heiliger Abend

Sa. 24.12. 15:00 Oberöwisheim Weihnachtsfeier 
   im Seniorenheim
Sa. 24.12. 15:00 Oberöwisheim Ökumenischer Mini-
   gottesdienst an Heilig Abend 
   in der ev. Kirche (siehe Oberöwisheim)
Sa. 24.12. 16:00 Landshausen Christmette 
   mitgestaltet vom Kirchenchor 
   Landshausen (Streaming)
Sa. 24.12. 18:30 Landshausen Christmette 
   mitgestaltet vom Kirchenchor 
   Münzesheim
Weihnachten

So. 25.12. 10:00 Landshausen Festgottesdienst 
   (Streaming)
Hl. Stephanus

Mo. 26.12. 10:00 Landshausen Festgottesdienst 
   (Streaming)
Fr. 30.12. 18:00 Landshausen Trauergottesdienst 
   Streaming (siehe Gemeinsames)
Sa. 31.12. 18:00 Menzingen Jahresschlussandacht
Neujahr - Hochfest der Gottesmutter Maria

So. 01.01. 10:00 Menzingen Festgottesdienst 
   (Streaming)
Di. 03.01. 19:00 Menzingen Jesusgebet (Kirche)
Mi. 04.01. 19:00 Menzingen 2. Taufgespräch 
   für die Taufe am 15.01. (Kirche)
Erscheinung des Herrn

Do. 05.01. 18:00 Landshausen Aussendung 
   der Sternsinger (Streaming)
Fr. 06.01. 10:00 Menzingen Festgottesdienst 
   (Streaming)
Taufe des Herrn

So. 08.01. 10:00 Menzingen Eucharistiefeier 
   mit Tauferneuerung 
   der Kommunionkinder - Streaming - 
   "Hallo Kinder" (siehe Gemeinsames)
   anschließend Kontaktkaffee
Do. 12.01. 16:30 Landshausen Weggottesdienst 
   zur Erstkommunionvorbereitung 
   "Schuldbekenntnis" 
   Beginn in der Kirche
Fr. 13.01. 15:00 Landshausen Nachmittagsgottesdienst 
   im Edith-Stein-Saal
   anschließend Nachmittagskaffee

Gemeinsames

Weitere Infos unter www.kraichtal-elsenz.de

Trauergottesdienst zwischen den Jahren 
Den diesjährigen Trauergottesdienst werden wir am 
30. Dezember, 18 Uhr in Kraichtal-Landshausen in der 
St.-Martin-Kirche feiern. Wir denken an alle Verstorbenen 
des zurückliegenden Jahres und werden für jeden 
Verstorbenen eine Kerze entzünden. Dazu sind die trau-
ernden Angehörigen ganz herzlich eingeladen.
Gerade in der Weihnachtszeit kann der Tod eines lieben 
Menschen schwer wiegen. Umso mehr tut es gut in der 
Gemeinschaft von Trauernden Kraft und Solidarität zu 
erfahren. Gerne können Sie und Ihre Verwandten aber 
auch Zuhause per Livestream diesen Gottesdienst mitfeiern 
(youtube: Suche: Kraichtal-Elsenz).
Krankenkommunion

Donnerstag, 5. Januar, in Neuenbürg und Oberöwisheim 
(Pfarrer Östringer). Wenn Sie die Krankenkommunion 
wünschen, melden Sie sich bitte über das Pfarrbüro 
Landshausen an.

Neuenbürg

Die Katholische Frauengemeinschaft Neuenbürg 

verabschiedet sich   
Am 22. November feierte Pfarrer Stockinger auf 
Wunsch der Kath. Frauengemeinschaft Neuenbürg 
einen Dankgottesdienst. Im Juli wurde in einer letzten 
Zusammenkunft der Frauen die Auflösung der Frauen-
gemeinschaft beschlossen, aus Altersgründen und da viele 
der Mitgliederinnen inzwischen verstorben sind. 

Frau Hannelore Hotz, selbst schon 
90-jährig, hatte die Gemeinschaft 
39 Jahre mit viel Einsatz geleitet. 
Gegründet wurde die Katholische 
Frauengemeinschaft 1974 von  
7 Frauen, unter Leitung von Erika 
Frank (gest. 1983). 
Und so dankten nicht nur die Frauen 
der Gemeinschaft für eine erfüllte 
Zeit sondern auch die St. Lukas-
Gemeinde im Gottesdienst:

Danke! - für das Vorleben, was es heißt Gemeinschaft zu 
gestalten und zu leben.
48 Jahre wöchentliche Treffen mit Vorträgen, Bastel- und 
Kochkursen, Reden, Feiern, Diaschauen und arbeiten, erfor-
dern Durchhaltevermögen und viel Liebe zu dem, was man 
tut und zu seinen Mitmenschen.
Danke! -für die Arbeit in und für unsere Pfarrgemeinde.
Da gab es Maiandachten, Seniorennachmittage, Blumen-
schmuck in der Kirche, Rosenkranzgebete, basteln für 
Adventsbasare, Großputz in der Kirche, Kirchenwäsche, 
Anschaffungen wie z.B. die Teppiche in der Kirche u.v.m.
Danke! - für die Arbeit für die Mission.
Da gab es mehrere hundert Pakete, die gepackt und wegge-
schickt wurden. Die Unterstützung für Mutter Theresa und 
ihre Schwestern. Die Finanzierung einer Priesterausbildung.
Danke! - für das große Vorbild, welches ihr die ganzen Jahre 
gewesen seid und immer bleiben werdet und das selbst-
lose Einstehen für die Menschen, die es selbst nicht für sich 
konnten.
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Pfarrer Stockinger überreichte Ingrid Hubbuch und Hannelore 
Hotz ein Geschenk und hob damit besonders deren Einsatz 
für den stets gelungenen Blumenschmuck in unserer Kirche 
heraus. Christiane Hartlieb sprach als Pfarrgemeinderätin 
nochmals ihre Würdigung über das Engagement der Kath. 
Frauengemeinschaft für unseren Ort aus. 
Die jüngere Generation, meist Töchter, die als Kinder 
Einblicke in das ganze Schaffen bekamen, luden im 
Anschluss an den Gottesdienst die Frauen und alle 
Anwesenden zu einem Umtrunk im Pfarrheim ein. 

Oberöwisheim

Ökumenischer Minigottesdienst an Heilig Abend

„Die Weihnachtsnachtigall“ unter diesem Thema feiern wir 
an Heilig Abend, 24.12. um 15 Uhr die ökum. Krippenfeier 
in der Evang. Kirche Oberöwisheim. Gestaltet wird sie vom 
Minigottesdienstkreis. Herzlich Einladung an alle Kinder 
und deren Familien.

Sternsingeraktion 2023

Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in 
Indonesien und weltweit“ steht der Kinderschutz im Fokus 
der Aktion Dreikönigssingen 2023. Weltweit leiden Kinder 
unter Gewalt. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass 
jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche physischer, 
sexualisierter oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind – 
das ist jedes zweite Kind. Diese schweren Verletzungen 
des Kinderschutzes kommen in allen gesellschaftlichen 
Schichten und in allen Ländern vor. Insbesondere Kinder 
armer Regionen und Kinder in Notsituationen werden 
zudem Opfer von organisierter Kriminalität und syste-
matischer Ausbeutung. Diese leidvollen Erfahrungen 
verletzen die Jungen und Mädchen körperlich und seelisch 
nachhaltig. Umso wichtiger ist es, Kinder von klein auf zu 
schützen. Erwachsene müssen deshalb für den Kinderschutz 
sensibilisiert werden. Denn sie sind dafür verantwortlich, 
junge Menschen zu schützen. Zugleich müssen sie Kinder 
stärken, indem sie ihnen ihre Rechte vermitteln und sie 
darin unterstützen, diese einzufordern und ihre Bedürfnisse 
auszudrücken.
Die Spenden, die die Sternsinger sammeln, fließen in 
Hilfsprojekte für Kinder in rund 100 Ländern weltweit. Bitte 
unterstützen Sie unsere Sternsinger. Sie können Ihre Spende 
für die Aktion auch direkt auf das Konto unserer Pfarrei über-
weisen (die Bankdaten erfragen Sie hierzu bitte direkt in der 
Pfarrei).
Lesen Sie im Folgenden, wie die Aktion in den einzelnen 
Gemeinden umgesetzt wird.
Landshausen

Am 5. Januar wird der Aussendungsgottesdienst in der 
St. Martinskirche in Landshausen abgehalten. Für diesen 
treffen wir uns um 16:30 Uhr am Edith-Stein-Saal. Die 
Sternsingeraktion findet am Freitag, 6. Januar statt. Wir 
treffen uns um 10 Uhr.
Menzingen und Bahnbrücken

Am 6. und am 7. Januar laufen wir in Bahnbrücken und 
Menzingen von Haus zu Haus, um für Sie zu singen und 
Spenden für die Kinder in Indonesien zu sammeln.
Münzesheim

Auch die Sternsinger von St. Andreas wollen wieder von 
Haus zu Haus ziehen und den Segen Gottes weitergeben. 
Merken Sie sich den Termin am 6. Januar auf jeden Fall vor. 

Wie immer werden die Haushalte besucht, die wir auch in 
den letzten Jahren besucht haben. Bei Ihnen waren die 
Sternsinger noch nicht, doch auch Sie würden sich über 
ihren Besuch freuen? Kein Problem, rufen Sie bei unseren 
Kontaktpersonen an. Für Unteröwisheim - Melanie Butterer 
0151 18184645, für Münzesheim und Oberacker - Rosalinde 
Burkhardt 07250 1530 und für Gochsheim - Daniela Wiens 
07258 3270370.
Oberöwisheim

Am 6. Januar werden die Sternsingergruppen im Dorf unter-
wegs sein und die Häuser besuchen. Momentan sieht es 
jedoch leider so aus, dass wir nicht wie gewohnt alle Häuser 
persönlich besuchen können. Sollte bei Ihnen keine Gruppe 
vorbei kommen, dann finden Sie den Segensaufkleber, den 
Segenstext und weitere Infos in Ihrem Briefkasten.
Möchten Sie die Sternsinger auf jeden Fall sehen und hören? 
Dann kommen Sie am 06.01.23 um 10 Uhr zur kath. Kirche. 
Dort werden die Kinder, bevor sie losziehen, gemeinsam auf 
dem Kirchenplatz die Sternsingerlieder singen.
Wenn Sie noch nicht auf der Sternsingerbesuchsliste stehen, 
dann können Sie sich gerne anmelden: Tel. 07251 69976 
(Maria Weiß, Oelbergstraße 5).
Neuenbürg

Auch in 2023 werden am 6. Januar in Neuenbürg wieder die 
Segensbringer unterwegs sein. Sollten wir personell nicht 
in der Lage sein an jeder Haustür zu klingen, erfolgt die 
Segensausbringung nach vorheriger Anmeldung. Darüber 
werden wir aber rechtzeitig informieren.

Kirchen Bahnbrücken

Evang. Kirchengemeinde

Heilig Abend

Sa. 24.12. 16:00 Christvesper (Pfarrer Thümmel) 
   mit musikalischem Krippenspiel 
   in der Kirche
   Kollekte: Brot für die Welt
1. Christtag

So. 25.12. 10:15 gemeinsamer Festgottesdienst 
   (Pfarrer Thümmel) in Gochsheim
   Kollekte: Wertevermittlung 
   in Evang. Schulen in Baden
2. Christtag

Mo. 26.12. 10:15 gemeinsamer Gottesdienst 
   (Pfarrer Thümmel) in Bahnbrücken
   Kollekte: für die eigene Gemeinde
Altjahrsabend

Sa. 31.12. 18:00 Jahresschlussgottesdienst 
   (Pfarrer Thümmel) 
   mit integriertem Abendmahl
   Kollekte: für die eigene Gemeinde.
Neujahr

So. 01.01. 18:00 Gemeinsamer Gottesdienst 
   (Pfarrer Thümmel) 
   im Evang. Begegnungshaus 
   in Gochsheim
   Kollekte: Für die eigene Gemeinde
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Epiphanias

Fr. 06.01. 18:00 Gemeinsamer Gottesdienst 
   aller Evang. Kirchengemeinden 
   in Kraichtal 
   in der Evang. Kirche in Münzesheim
   Anschl. Empfang im Gemeindehaus
So. 08.01. 09:00 Gottesdienst (Pfarrer Thümmel) 
   Kollekte: Aufgaben der Weltmission
Di. 10.01. 19:30 Allianzgebetswoche 
   im Evang. Begegnungshaus Gochsheim
   Freude als Frucht des Heiligen Geistes 

(Gal. 5,22), Impuls Knut Neumann
Mi. 11.01. 16:15 Konfirmandenunterricht im
   Evang. Begegnungshaus Gochsheim
Fr. 13.01. 17:00 Jungschar-Treff im Rathaus 
   für Mädchen und Jungen
   von 4 bis 13 Jahren

Gemeinsamer Epiphaniasgottesdienst der Kraichtal AG 

in Münzesheim

Montag, 6. Januar, 18 Uhr

Herzliche Einladung zum zentralen Gottesdienst für alle 
Kraichtaler Kirchengemeinden in Münzesheim (Pfarrer 
Vogel) unter Mitwirkung des Kirchenchors Münzesheim und 
des Posaunenchors Oberöwisheim, mit anschließendem 
Empfang im Gemeindehaus.
Herzliche Einladung zur Allianzgebetswoche (AGW) 

am 10. bis 15. Januar 2023 

Das Hauptthema der AGW 2023 heißt „Joy - Damit meine 
Freude sie ganz erfüllt“
Wir beginnen am Dienstag mit der ersten Veranstaltung und 
beschließen die AGW mit einem gemeinsamen Gottesdienst 
am Sonntag um 10 Uhr in der Evang. Kreuzkirche 
Unteröwisheim. Nähere Informationen sowie die einzelnen 
Termine entnehmen Sie bitte der Rubrik Kirchen Kraichtal. 
Herzlichen Dank!
Kasualvertretung

Pfarrer Thümmel hat Urlaub vom 27. bis 30. Dezember.  
Die Vertretung übernimmt Pfarrer Harde aus Unter-
öwisheim, Tel. 07251 961529.
Pfarramt

Das Pfarramt ist vom 27. bis 30. Dezember und am 5. Januar 
geschlossen.
Weitere Hinweise siehe unter Gochsheim.

Kirchen Gochsheim

Evang. Kirchengemeinde

Heilig Abend

Sa. 24.12. 17:30 Christvesper (Pfarrer Thümmel) 
   mit musikalischem Krippenspiel
   Kollekte: Brot für die Welt
1. Christtag

So. 25.12. 10:15 gemeinsamer Festgottesdienst 
   (Pfarrer Thümmel) in Gochsheim
   Kollekte: Wertevermittlung 
   in Evang. Schulen in Baden

2. Christtag

Mo. 26.12. 10:15 gemeinsamer Gottesdienst 
   (Pfarrer Thümmel) in Bahnbrücken
   Kollekte: für die eigene Gemeinde
Altjahrsabend

Sa. 31.12. 17:00 Jahresschlussgottesdienst 
   (Pfarrer Thümmel) 
   mit integriertem Abendmahl 
   im Evang. Begegnungshaus
   Kollekte: für die eigene Gemeinde.
Neujahr

So. 01.01. 18:00 Gemeinsamer Gottesdienst 
   (Pfarrer Thümmel) 
   im Evang. Begegnungshaus 
   in Gochsheim
   Kollekte: Für die eigene Gemeinde.
Epiphanias

Fr. 06.01. 18:00 Gemeinsamer Gottesdienst 
   aller Evang. Kirchengemeinden 
   in Kraichtal 
   in der Evang. Kirche in Münzesheim
   Anschl. Empfang im Gemeindehaus
So. 08.01. 10:15 Gottesdienst (Pfarrer Thümmel) 
   im Evang. Begegnungshaus
   Kollekte: Aufgaben der Weltmission
Di. 10.01. 19:30 Allianzgebetswoche im Evang. Begeg-

nungshaus Gochsheim
   Freude als Frucht des Heiligen Geistes 

(Gal. 5,22), Impuls Knut Neumann
Mi. 11.01. 16:15 Konfirmandenunterricht
   im Evang. Begegnungshaus Gochsheim

Gemeinsamer Epiphaniasgottesdienst der Kraichtal AG 

in Münzesheim

Diesen Text entnehmen Sie bitte der Kirchengemeinde 
Bahnbrücken. Herzlichen Dank!
Herzliche Einladung zur Allianzgebetswoche (AGW) 

am 10. bis 15. Januar 2023 

Das Hauptthema der AGW 2023 heißt „Joy - Damit meine 
Freude sie ganz erfüllt“
Wir beginnen am Dienstag mit der ersten Veranstaltung und 
beschließen die AGW mit einem gemeinsamen Gottesdienst 
am Sonntag um 10 Uhr in der Evang. Kreuzkirche 
Unteröwisheim. Nähere Informationen sowie die einzelnen 
Termine entnehmen Sie bitte der Rubrik Kirchen Kraichtal. 
Herzlichen Dank!
Kasualvertretung

Pfarrer Thümmel hat Urlaub vom 27. bis 30. Dezember.  
Die Vertretung übernimmt Pfarrer Harde aus Unter-
öwisheim, Tel. 07251 961529.
Pfarramt

Das Pfarramt ist vom 27. bis 30. Dezember und am 5. Januar 
2023 geschlossen.
Internetadresse der Kirchengemeinden Gochsheim 
und Bahnbrücken: www.ekibago.de

Christliche Gemeinde Kraichgau-Stromberg

Sa. 24.12. 15:00 Heiligabend-Gottesdienst
   Speziell für Familien
Sa. 24.12. 17:00 Heiligabend-Gottesdienst für alle



MITTEILUNGSBLATT DER STADT KRAICHTAL • NR. 51/22.12.2022

Seite 42

Di. 27.12. 00:30 Minis -Krabbelgruppe-
Fr. 30.12. 19:00 Revive -Jugendabend-
Sa. 31.12. 18:00 Jahresendgottesdienst
Di. 03.01. 09:30 Minis -Krabbelgruppe-
Fr. 06.01. 19:00 Revive -Jugendabend-
So. 08.01. 10:30 Neujahrsgottesdienst

Heilig Abend-Gottesdienste

Speziell für Familien um 15 Uhr

Weihnachten ist das Fest der Familie. Und weil wir 
gemeinsam den Geburtstag von Jesus feiern wollen, 
wird der erste der beiden Gottesdienste an Heiligabend 
ein Gottesdienst mit Kindern für Kinder und für die 
ganze Familie gestaltet sein. Jeder, der ein wenig durch 
Kinderaugen sehen kann, wird seine Freude an dem 
Gottesdienst haben. Lasst Euch also mit hineinnehmen 
in Lieder, Bilder, Szenen und vielleicht auch etwas 
Weihnachtsduft.
Achtung! Keine Übertragung im Livestream!

Kontakt: ulli_neubert@t-online.de

Gottesdienst für Alle um 17 UHR 

Um 17 Uhr laden wir zum festlichen Heiligabend-
Gottesdienst ein. Besucher und Gäste sind herzlich 
willkommen, mit uns zu anzubeten und uns über das 
Weihnachtswunder zu freuen. Da der besondere Fokus auf 
Familien und Kinder im ersten Gottesdienst um 15 Uhr liegt, 
wird es um 17 Uhr parallel kein Kinderprogramm geben.
Achtung! Keine Übertragung im Livestream!

Kontakt: david.ackermann@cg-ks.de

Silvester

Silvester ist nicht mehr weit... Nachdem wir in diesem Jahr 
bereits sehr viel gefeiert haben, wird es keine Silvesterfeier 
in der HALLE08 geben können. Im Anschluss an den 
Jahresabschluss-Abendgottesdienst am 31. Dezember, der 
um 18 Uhr stattfindet, laden wir gerne zu einem Glas Sekt 
ein. Lasst uns dankbar auf ein ereignisreiches Jahr 2022 und 
auf ein hoffnungsvolles Jahr 2023 anstoßen.

Kirchen Menzingen

Evang. Kirchengemeinde

Heilig Abend

Sa. 24.12. 17:30 Christvesper mit Krippenspiel,
   mitgestaltet von den MeOLa Chören
   (Pfarrerin Stefanie Nuß)
   Kollekte für die Aktion Brot für die Welt
Sa. 24.12. 22:00 Christmette (Pfarrerin Esther Richter)
   mitgestaltet vom Posaunenchor
1. Christtag 

So. 25.12. 10:00 Gemeinsamer Festgottesdienst 
   mit der Feier des Heiligen Abendmahls, 
   mitgestaltet von den MenzSingers 
   und dem Posaunenchor 
   (Pfarrerin Stefanie Nuß)
   Kollekte für die Wertevermittlung 
   an Evang. Schulen in Baden

2. Christtag

Mo. 26.12. 10:00 Gemeinsamer Festgottesdienst 
   in der Andreaskirche in Oberacker 
   mit Feier des Heiligen Abendmahls, 
   mitgestaltet vom Chor Just for Fun 
   und dem Posaunenchor 
   (Pfarrerin Stefanie Nuß) 
Altjahrsabend

Sa. 31.12. 17:20 Gottesdienst (Pfarrerin Stefanie Nuß)
Neujahr

So. 01.01. 16:50 Gottesdienst (Pfarrerin Stefanie Nuß)
Epiphanias

Fr. 06.01. 18:00 Gemeinsamer Gottesdienst 
   in Münzesheim
So. 08.01. 08:50 Gottesdienst (Pfarrer .i.R. Horst Nasarek)
   Kollekte für Armutsbekämpfung 
   und Nothilfe in unseren Partnerkirchen
Mo. 09.01. 20:00 Probe der MenzSingers
Mi. 11.01. 16:30 Konfi-Treff 
Mi. 11.01. 18:30 Probe des Posaunenchors

An den Weihnachtstagen und am Altjahrsabend 

finden die Gottesdienste in der Kirche statt. 
Jungschar in Menzingen

Am Montag, 16. Januar 2023 wollen wir mit einer Jungschar 
Gruppe beginnen. Näheres im nächsten Mitteilungsblatt.
Abendliche Adventsmusik bei Kerzenschein

Am Samstag vor dem vierten Advent lud der Posaunenchor 
zum Weihnachtsliedersingen ein. In der stimmungs-
voll dekorierten Kirche lauschten die Besucher zum 
Eingang den Klängen von „Tochter Zion“. Im Wechsel mit 
dem Posaunenchor spielte Robin Ebert an der Orgel und 
Pfarrerin Nuss regte durch besinnliche Texte die Besucher/
Innen zum Nachdenken an. Frieder Gabriel dirigierte 
gekonnt den Posaunenchor durch die Stücke „Wie soll ich 
dich empfangen“, “Die Nacht ist vorgedrungen“ und „Wir 
sagen euch an den lieben Advent“. Zum Ausklang schallte 
es schwungvoll mit „Komm sag es allen weiter“ aus den 
Blechinstrumenten.Die Gäste wurden mit Glühwein, Punsch 
und Selbstgebackenem verwöhnt.

(© Ev. KG Menzingen)

Kurrendeblasen an Heiligabend

Auch dieses Jahr setzt der Posaunenchor seine langjährige 
Tradition fort und wird an Heiligabend an verschiedenen 
Plätzen Weihnachtslieder spielen. Wir freuen uns über viele 
Zuhörer und Mitsänger.
11:30 Uhr Landshausen Rosenstraße
  Fam. Zimmermann / Fam. Mayer
12:00 Uhr Nordring 8, Fam. Bahm
12:30 Uhr Im Kummetsbrüchle 13, Fam. Schmidt 
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Evang.-method. Kirche Elim

Sa. 24.12. 16:00 Christvesper
   in der EmK Menzingen
Sa. 24.12. 17:30 Christvesper
   in der EmK Münzesheim
So. 25.12. 10:15 Bezirksgottesdienst am
   1. Weihnachtstag
   in der EmK Münzesheim
Do. 29.12. 20:00 Sporttreff in der Mehrzweckhalle 
   Münzesheim
Sa. 31.12. 17:00 Kraichtal-Jahresschluss-Gottesdienst
   mit Abendmahl
   in der EmK Münzesheim
Mo. 02.01. 19:30 Posaunenchorprobe
   in der EmK Unteröwisheim
Do. 05.01. 20:00 Sporttreff in der Mehrzweckhalle 
   Münzesheim
So. 08.01. 09:30 Gottesdienst
   in der EmK Menzingen
So. 08.01. 10:15 Gottesdienst
   in der EmK Münzesheim
Mo. 09.01. 19:30 Posaunenchorprobe
   in der EmK Unteröwisheim
Mi. 11.01. 19:30 Allianzgebetsabend
   in der EmK Münzesheim
Do. 12.01. 09:30 Krabbelgruppe „Kinderkiste“
   in der EmK Münzesheim
   Für Kinder von 0-3 Jahren
   und deren Eltern/Großeltern
Do. 12.01. 20:00 Sporttreff in der Merhzweckhalle 
   Münzesheim

Herzliche Einladung zur Allianzgebetswoche (AGW) 

am 10. bis 15. Januar 2023 

Das Hauptthema der AGW 2023 heißt „Joy - Damit meine 
Freude sie ganz erfüllt“
Am Dienstag, 10. Januar beginnt die erste Veranstaltung 
und beschlossen wird die AGW mit einem gemeinsamen 
Gottesdienst am Sonntag, 15. Januar, 10 Uhr, in der Evang. 
Kreuzkirche Unteröwisheim. Nähere Informationen sowie 
die einzelnen Termine entnehmen Sie bitte der Rubrik 
Kirchen Kraichtal. Herzlichen Dank!

Kirchen Münzesheim

Evang. Kirchengemeinde

Heiligabend

Sa. 24.12. 15:30 Familiegottesdienst mit Krippenspiel 
   (Kigo-Team mit Pfarrer Mono)
   Kollekte: Brot für die Welt
Sa. 24.12. 18:00 Christvesper mit dem Kirchenchor 
   (Pfarrer i.R. Horst Nasarek)
   Kollekte: Brot für die Welt

1. Weihnachtstag

So. 25.12. 10:00 Gottesdienst mit Pfarrer Mono
   Kollekte: Wertevermittlung 
   in Evang. Schulen in Baden
2. Weihnachtstag

Mo. 26.12. 10:00 Gottesdienst mit Pfarrer Vogel
   Kollekte: für die eigene Gemeinde
Altjahresabend

Sa. 31.12. 18:00 Gottesdienst mit dem Gesangverein 
   (Pfarrer Vogel)
   Kollekte: für die eigene Gemeinde
Neujahrstag

So. 01.01. 18:00 Gottesdienst mit Pfarrer Mono
   Kollekte: für die eigene Gemeinde
Epiphanias

Fr. 06.01. 18:00 Zentraler Gottesdienst 
   aller Evang. Kirchengemeinden Kraichtals 
   in der Martinskirche (Pfarrer Vogel)
So. 08.01. 09:00 Gottesdienst mit Pfarrer Vogel
   Kollekte: Armutsbekämpfung 
   und Nothilfe in unseren Partnerkirchen
Mo. 09.01. 15:30 Kindertreff
Di. 10.01. 17:30 Flötenkreis
Mi. 11.01. 16:00 Konfirmandenunterricht
Do. 12.01. 20:00 Probe des Kirchenchores

Weihnachtsgottesdienste

Zu unseren Gottesdiensten an Weihnachten und zum 
Jahreswechsel laden wir herzlich ein! Wir wünschen Ihnen 
allen ein fröhliches Weihnachtsfest und ein gesundes und 
gesegnetes neues Jahr!
Epiphanias

Am 6. Januar wollen wir wieder einen zentralen Gottesdienst 
aller evangelischen Kirchengemeinden Kraichtals in unserer 
Martinskirche feiern. Den Gottesdienst feiert Pfarrer 
Vogel mit uns. Nach dem Gottesdienst laden wir zu einem 
kleinen Neujahrsempfang ins Gemeindehaus ein. Herzliche 
Einladung!

Evang.-method. Friedenskirche

Sa. 24.12. 16:00 Christvesper
   in der EmK Menzingen
Sa. 24.12. 17:30 Christvesper
   in der EmK Münzesheim
So. 25.12. 10:15 Bezirksgottesdienst am
   1. Weihnachtstag
   in der EmK Münzesheim
Do. 29.12. 20:00 Sporttreff in der Mehrzweckhalle 
   Münzesheim
Sa. 31.12. 17:00 Kraichtal-Jahresschluss-Gottesdienst 
   mit Abendmahl
   in der EmK Münzesheim
Mo. 02.01. 19:30 Posaunenchorprobe
   in der EmK Unteröwisheim
Do. 05.01. 20:00 Sporttreff in der Mehrzweckhalle 
   Münzesheim
So. 08.01. 09:30 Gottesdienst
   in der EmK Menzingen
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So. 08.01. 10:15 Gottesdienst
   in der EmK Münzesheim
Mo. 09.01. 19:30 Posaunenchorprobe 
   in der EmK Unteröwisheim
Mi. 11.01. 19:30 Allianzgebetsabend
   in der EmK Münzesheim
Do. 12.01. 09:30 Krabbelgruppe „Kinderkiste“
   in der EmK Münzesheim
   Für Kinder von 0 - 3 Jahren
   und deren Eltern/Großeltern
Do. 12.01. 20:00 Sporttreff in der Mehrzweckhalle 
   Münzesheim

Herzliche Einladung zur Allianzgebetswoche (AGW) 

am 10. bis 15. Januar 2023 

Das Hauptthema der AGW 2023 heißt „Joy - Damit meine 
Freude sie ganz erfüllt“
Am Dienstag, 10. Januar beginnt die erste Veranstaltung 
und beschlossen wird die AGW mit einem gemeinsamen 
Gottesdienst am Sonntag, 15. Januar, 10 Uhr, in der Evang. 
Kreuzkirche Unteröwisheim. Nähere Informationen sowie 
die einzelnen Termine entnehmen Sie bitte der Rubrik 
Kirchen Kraichtal. Herzlichen Dank!

Kirchen Oberacker

Evang. Kirchengemeinde

Heilig Abend

Sa. 24.12. 15:30 Christvesper mit Krippenspiel
   mitgestaltet vom Posaunenchor 
   (Pfarrerin Stefanie Nuß)
Sa. 24.12. 22:00 Christmette (Pfarrerin Stefanie Nuß)
   Kollekte für die Aktion Brot für die Welt
1. Christtag

So. 25.12. 10:00 Festgottesdienst mit der Feier 
   des Heiligen Abendmahls in Menzingen, 
   mitgestaltet wird der Gottesdienst 
   von den MenzSingers und dem 
   Posaunenchor (Pfarrerin Stefanie Nuß)
   Kollekte für Wertevermittlung 
   in evangelischen Schulen in Baden.
2. Christtag

Mo. 26.12. 10:00 Festgottesdienst mit der Feier 
   des Heiligen Abendmahls, 
   mitgestaltet vom Chor Just for Fun 
   (Pfarrerin Stefanie Nuß)
Altjahrsabend

Sa. 31.12. 18:30 Gottesdienst (Pfarrerin Stefanie Nuß)
Neujahr

So. 01.01. 18:00 Gottesdienst (Pfarrerin Stefanie Nuß)
Epiphanias

Fr. 06.01. 18:00 Gemeinsamer Gottesdienst 
   in Münzesheim
So. 08.01. 10:00 Gottesdienst (Pfarrer i.R. Horst Nasarek)
   Kollekte für Armutsbekämpfung 
   und Nothilfe in unseren Partnerkirchen

Mo. 09.01. 16:30 Jungschar
Mi. 11.01. 20:00 Probe des Posaunenchors

Gottesdienst an den Weihnachtsfeiertagen 

und am Altjahrsabend

Die Gottesdienste finden in der Kirche statt.

Kirchen Oberöwisheim

Evang. Kirchengemeinde

Heiliger Abend

Sa. 24.12. 15:00 „Die Weihnachtsnachtigall“ 
   Ökumenischer Minigottesdienst 
   mit Krippenspiel in der Evang. Kirche
Sa. 24.12. 17:00 „Close to Jesus“ (Nahe an Jesus) 
   Christvesper unter der Mitwirkung 
   des Posaunenchores (Pfarrer Vogel)
   Kollekte: Brot für die Welt
Sa. 24.12. 22:00 „Die kleine Rose“ 
   Christmette an Heiligabend 
   in der Kirche (Pfarrer Vogel)
1. Weihnachtsfeiertag

So. 25.12. 10:00 Festgottesdienst zu Weihnachten 
   mit Feier des Heiligen Abendmahls 
   und unter Mitwirkung des Kirchen- 
   und Posaunenchores (Pfarrer Vogel). 
   Kollekte: Wertevermittlung 
   in Evang. Schulen in Baden
2. Weihnachtsfeiertag

Mo. 26.12. 10:00 Gottesdienst (Pfarrer Mono)
   Kollekte: Für unser Patenkind
Altjahresabend

Sa. 31.12. 17:00 Gottesdienst am Altjahresabend 
   mit Feier des Heiligen Abendmahls 
   (Pfarrer Vogel)
   Kollekte: Für die eigene Gemeinde
Neujahrstag 

So. 01.01. 17:00 Neujahrsandacht (Pfarrer Mono) 
   Kollekte: für die eigene Gemeinde
Mo. 02.01. 20:00 Bibeltalk online
Epiphanias

Fr. 06.01. 18:00 Zentraler Gottesdienst 
   für alle Kraichtaler Kirchengemeinden 
   in Münzesheim (Pfarrer Vogel) 
   Mitwirkung des Kirchenchors 
   Münzesheim 
   und des Posaunenchors Oberöwisheim
   Anschl. Empfang im Gemeindehaus
So. 08.01. 10:00 Gottesdienst (Pfarrer Vogel)
   Kollekte: Aufgaben der Weltmission
Di. 10.01. 19:30 Posaunenchorprobe
Mi. 11.01. 16:00 Konfirmandenunterricht
Do. 12.01. 10:00 Krabbelgruppe 
   „Die kleinen Freunde“
Do. 12.01. 19:30 Kirchenchorprobe der Männer
Do. 12.01. 20:00 Kirchenchorprobe für alle
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Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten 

an Weihnachten und über den Jahreswechsel.

Wir empfehlen dringend, besonders zu den Gottesdiensten 
an Heiligabend, eine Maske zu tragen, um sich und andere 
zu schützen. Herzlichen Dank für Ihr Verständnis!
Kleider und Briefmarken für BETHEL

„... für die Kleider- und Briefmarkensammlung Ihrer 
Gemeindeglieder danken wir Ihnen sehr herzlich. Gerne 
bestätigen wir Ihnen den Eingang der ca. 800 kg Kleidung. 
Mit dem Erlös schenken Sie benachteiligten Menschen neue 
Zuversicht. „Nach Lieben ist Helfen das schönste Zeitwort 
der Welt“, sagte einmal Bertha von Suttner. Wir in Bethel 
freuen uns darüber, dass Sie in Ihrer Kirchengemeinde in 
diesem Sinn handeln und danken Ihnen von Herzen!“
Jahreslosung 2023

„Du bist ein Gott, der mich sieht“ (1. Mose 16,13)

Pfarramt

Das Pfarramt ist vom 27. Dezember 2022 bis 4. Januar 2023 
geschlossen.

Kirchen Unteröwisheim

Evang. Kirchengemeinde

Heiligabend

Sa. 24.12. 16:30 Christvesper mit Krippenspiel
   Kollekte: Brot für die Welt
Sa. 24.12. 22:30 Christmette mit den Chören
   Kollekte: für die eigene Gemeinde
1. Weihnachtstag

So. 25.12. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl 
   unter Mitwirkung der Chöre
   Kollekte: für Wertevermittlung 
   in Evang. Schulen in Baden
2. Weihnachtstag

Mo. 26.12. 10:00 Gottesdienst 
   mit Prädikant Christian Buhr
   Kollekte: für die eigene Gemeinde
Altjahresabend

Sa. 31.12. 18:00 Gottesdienst mit Abendmahl 
   unter Mitwirkung der Chöre
   Kollekte: für die eigene Gemeinde
Neujahrstag

So. 01.01. 18:00 Gottesdienst mit Pfarrer Harde
   Kollekte: für die eigene Gemeinde
Epiphanias

Fr. 06.01. 18:00 Zentraler Gottesdienst in der Evang. 
   Kirche in Münzesheim (Pfarrer Vogel)
So. 08.01. 10:00 Gottesdienst mit dem Gesangverein
   (Pfarrer Harde)
   Kollekte: für Armutsbekämpfung 
   und Nothilfe in unseren Partnerkirchen
Di. 10.01. 16:30 Mädelstreff
Mi. 11.01. 16:30 Konfirmandenunterricht
Do. 12.01. 09:30 Gemeindegebet
Do. 12.01. 10:00 Krabbelgruppe
Do. 12.01. 16:00 Kindertreff
Do. 12.01. 20:00 Posaunenchorprobe

Gottesdienste an Weihnachten und zum Jahreswechsel

Zu unseren Gottesdiensten am Heiligen Abend und 
an den Weihnachtstagen laden wir sehr herzlich ein. 
Am 24. Dezember feiern wir um 16:30 Uhr einen 
Familiengottesdienst mit Krippenspiel. Die Christmette 
um 22:30 Uhr werden die Chöre festlich mitgestalten.  
Am 1. Weihnachtstag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl unter Mitwirkung der Chöre. 
Am 2. Weihnachtstag feiert Prädikant Christian Buhr mit 
uns den Gottesdienst. Am 31. Dezember feiern wir am 
Altjahresabend um 18 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
unter Mitwirkung der Chöre. Am Neujahrstag feiern wir um 
18 Uhr Gottesdienst. Wir wünschen Ihnen allen ein fröh-
liches Weihnachtsfest und ein gesundes und gesegnetes 
neues Jahr!
Epiphanias

Am 6. Januar feiern wir wieder einen zentralen Gottesdienst 
aller evangelischen Kirchengemeinden Kraichtals in der 
Martinskirche in Münzesheim. Den Gottesdienst feiert Pfarrer 
Vogel uns. Im Anschluss findet ein kleiner Neujahrsempfang 
im Gemeindehaus statt. Hierzu herzliche Einladung!
Allianzgebetswoche

Zur Allianzgebetwoche laden wir herzlich ein! Die Termine 
finden Sie unter der Rubrik Kirchen Kraichtal! 

Evang.-method. Kirche Eben-Ezer

Sa. 24.12. 16:00 Christvesper
   in der EmK Menzingen
Sa. 24.12. 17:30 Christvesper
   in der EmK Münzesheim
So. 25.12. 10:15 Bezirksgottesdienst am
   1. Weihnachtstag
   in der EmK Münzesheim
Do. 29.12. 20:00 Sporttreff in der Mehrzweckhalle 
   Münzesheim
Sa. 31.12. 17:00 Kraichtal-Jahresschluss-Gottesdienst 
   mit Abendmahl
   in der EmK Münzesheim
Mo. 02.01. 19:30 Posaunenchorprobe
   in der EmK Unteröwisheim
Do. 05.01. 20:00 Sporttreff in der Mehrzweckhalle 
   Münzesheim
So. 08.01. 09:30 Gottesdienst
   in der EmK Menzingen
So. 08.01. 10:15 Gottesdienst
   in der EmK Münzesheim
Mo. 09.01. 19:30 Posaunenchorprobe
   in der EmK Unteröwisheim
Mi. 11.01. 19:30 Allianzgebetsabend
   in der EmK Münzesheim
Do. 12.01. 09:30 Krabbelgruppe „Kinderkiste“
   in der EmK Münzesheim
   Für Kinder von 0 - 3 Jahren
   und deren Eltern/Großeltern
Do. 12.01. 20:00 Sporttreff in der Mehrzweckhalle 
   Münzesheim
Herzliche Einladung zur Allianzgebetswoche (AGW) 

am 10. bis 15. Januar 2023 

Das Hauptthema der AGW 2023 heißt „Joy - Damit meine 
Freude sie ganz erfüllt“
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Am Dienstag, 10. Januar beginnt die erste Veranstaltung 
und beschlossen wird die AGW mit einem gemeinsamen 
Gottesdienst am Sonntag, 15. Januar, 10 Uhr, in der Evang. 
Kreuzkirche Unteröwisheim. Nähere Informationen sowie 
die einzelnen Termine entnehmen Sie bitte der Rubrik 
Kirchen Kraichtal. Herzlichen Dank!

Liebenzeller Gemeinschaft/EC-Jugendarbeit

Mi. 21.12. 19:30 Gebetsstunde
Do. 22.12. 19:30 EC-JuBu
Fr. 23.12. 19:30 EC-Hildatreff für Jugendliche
   ab der 7. Klasse
Sa. 24.12. 16:00 Gemeinschaftsgottesdienst 
   zum Heiligabend mit Silke Traub
Sa. 31.12. 16:00 Gemeinschaftsgottesdienst zu Silvester 

mit Thomas Vaßen
So. 01.01. 14:00 Gemeinschaftsgottesdienst zu Neujahr 

mit Matthias Lüdemann
So. 08.01. 14:00 Gemeinschaftsgottesdienst
   mit Hans Wurster
Di. 10.01. 15:30 Kinderstunde für Kinder
   von 3 - 6 Jahren
Di. 10.01. 15:30 Café Spielraum für Kinder
   von 0 - 2 Jahren und deren Eltern
Do. 12.01. 19:30 Allianz-Gebetsabend: Freude 
   im Miteinander 
   (mit Ulrich Thümmel, mit Abendmahl)

Herzliche Einladung zum Gottesdienst am Heiligabend

Am Heiligabend, 24. Dezember findet um 16 Uhr ein weih-
nachtlicher Gemeinschaftsgottesdienst statt, zu dem auch 
die Kinder herzlich eingeladen sind. Herzlich Willkommen!
Herzliche Einladung zur Allianzgebetswoche (AGW) 

in Kraichtal vom 10. bis 15. Januar 2023 

Das Hauptthema der AGW 2023 heißt „Joy - Damit meine 
Freude sie ganz erfüllt“
Am Dienstag, 10. Januar beginnt die erste Veranstaltung 
und beschlossen wird die AGW mit einem gemeinsamen 
Gottesdienst am Sonntag, 15. Januar, 10 Uhr, in der Evang. 
Kreuzkirche Unteröwisheim. Nähere Informationen sowie 
die einzelnen Termine entnehmen Sie bitte der Rubrik 
Kirchen Kraichtal. Herzlichen Dank!
Weitere Veranstaltungen

Herzliche Einladung auch zu unseren weiteren Gottes-
diensten und Gemeindeveranstaltungen! Aktuelle Infos zu 
den einzelnen Veranstaltungen findest Du unter 
https://lgv-kraichtal.de.
Fragen zur Liebenzeller Gemeinschaft beantwortet gerne 
unser Gemeinschaftsleiter Thomas Vaßen, Tel. 07251 
3667906 oder per E-Mail unter lgu@outlook.de.

Vereine Kraichtal

Hinweise zum Altstadtfest Gochsheim 2023

1. Gibt es nach der pandemiebedingten Pause besondere 
Herausforderungen bei der Organisation des Altstadtfestes 
in Gochsheim?

Da das Altstadtfest 2020 wegen Corona abgesagt werden 
musste, sollte in diesem Jahr das Fest stattfinden.
Da im Frühjahr 2022 die Situation hinsicht-
lich Einschränkungen noch unklar war, hat die 
Arbeitsgemeinschaft (ARGE) der Gochsheimer Vereine 
entschieden, das Fest um ein weiteres Jahr auf den 12. - 14. 
August 2023 zu verschieben.
Wenn auch Corona noch nicht überwunden ist, sind wir 
zuversichtlich, dass das Altstadtfest stattfinden kann. Ob es 
allerdings noch so sein wird, wie vor der Pandemie gilt es ab 
zu warten.
2. Gibt es beim Festablauf Veränderungen zu den 
Festinhalten vor der Pandemie?
Trotz der Ungewissheit bzgl. Corona wird es keine 
Veränderungen beim Festablauf und den Festinhalten 
geben. Am Mittelalterkonzept werden wir nichts ändern, 
dies passt einfach zum Ambiente von Gochsheim.  
Die Festmeile wird sich auch weiterhin auf den 
Bereich zwischen Schloss, Schule, Kirche, Hauptstraße, 
Zuckerbäcker- und Bäckereimuseum erstecken.
3. Auf welche Programmpunkte können sich die Besucher 
freuen?
- Mittelalterliches Treiben in historischen Gewändern,
- Schmiedevorführungen,
- Musikalische Darbietungen,
- Vorführungen alter historischer Handwerke,
- Zauberer,
- Kulinarische Stände,
- Blumentombola,
An dieser Stelle herzlichen Dank - schon heute - bei allen 
beteiligten Vereinen, sowie deren Mitglieder für das ehren-
amtliche Engagement.
Ebenso auch heute schon ein besonderer Dank an die 
Anwohnerinnen und Anwohner für das Bereitstellen von 
Flächen und Plätzen, sowie das Verständnis für manche 
Unannehmlichkeiten während des Festablaufes.
Die Arbeitsgemeinschaft der Gochsheimer Vereine wünscht 
allen eine besinnliche Weihnachtszeit, sowie alles Gute für 
das Jahr 2023.

Deutscher Amateur Radio Club

12 Jahre Jugendfrühförderung

Am Wochenende vor Weihnachten wurde bei den 
Kraichgauer Funkamateuren erneut gebastelt, gelötet und 
programmiert. Die Jugendlichen erfreuten sich diesmal 
über einen Spaßbausatz einer TV Universal Fernbedienung, 
die es ermöglicht alle gängigen Fernsehgeräte per 
Knopfdruck auszuschalten. Prädikat: Pädagogisch wertvoll. 
Vermutlich werden in der Praxis nicht nur die Kids ihren 
Spaß damit haben, sondern der eine oder andere Elternteil 
ebenfalls wieder das Kind in sich entdecken.
Seit nun mehr als 12 Jahren unterstützen die Spezialisten 
des Amateurfunk Ortsverbandes Kraichgauer Kinder 
und Jugendliche im ersten Kontakt mit elektronischen 
Bauelementen, Steigerung der motorischen Fähigkeiten 
durch die Nutzung eines Lötkolbens sowie Arduino 
Programmierung. Teilnehmer der ersten Bastelvormittage 
stehen mittlerweile nach Ausbildung / Studium im 
Berufsleben bei regionalen Konzernen und Unternehmen.
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Die Frühförderung ist gerade im Hinblick auf die zukünf-
tigen Herausforderungen des demographischen 
Wandels, sowie den daraus resultierenden zunehmenden 
Fachkräftemangel erlernen die Kinder hier frühzeitig die 
elektro- und programmiertechnischen Grundlagen für 
Schule, Ausbildung und evtl. den späteren Beruf.
Im neuen Jahr startet das „Elektronikbasteln für 
Jugendliche“ / „Arduino programmieren“ am 25. Februar 
2023 (vormittags in Kraichtal Menzingen). Einfach mal 
reinschnuppern! Informationen / rechtzeitige Vorab-
Anmeldung (da Plätze begrenzt): info@a22-kraichgau.de 
(AP: Jürgen Leitenberger).

Früh übt sich... (© Jens Bratzel)

Fischerverein Kraichtal

Verein für Gewässer und Naturschutz

Weihnachts- und Neujahrsgruß

Hallo liebe Angelkameradeninnen und -kameraden,
die Vorstandschaft möchte sich ganz herzlich bei allen 
Vereinsmitgliedern für das Engagement im Jahr 2022 
bedanken.
Der Fischerverein Kraichtal wünscht Euch allen, Frohe 
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023!
Petri Heil

Heimat- und Museumsverein Kraichtal

Winterfeier am 20. Januar 2023 in Menzingen

Am Freitag, 20. Januar, ab 16 Uhr, veranstalten wir unsere 
Winterfeier in der Sportgaststätte "Blau-Weiß" beim 
Sportplatz Menzingen. Alle Mitglieder sind zu Kaffee und 
Kuchen herzlich eingeladen.
Adelheid Kimmich wird uns ihre humorvoll-hintersinnigen 
(Mundart-) Geschichten aus dem Unteröwisheimer und 
Kraichtaler Alltag vortragen. Wir danken für ihre spontane 
Zusage. Karl-Heinz Glaser präsentiert einige Anekdoten aus 
dem Buch zur Kraichtaler Geschichte. Weitere Beiträge sind 
willkommen.
Nach den Programmpunkten besteht ab ca. 18 Uhr die 
Gelegenheit zum Abendessen. Zur Anreise empfiehlt sich 
aufgrund der Nähe zum Bahnhof Menzingen die Stadtbahn, 
ansonsten bitten wir um Bildung von Fahrgemeinschaften. 

Durch Voranmeldungen per E-Mail an glaser@hmv-

kraichtal.de oder bei den Leiter/innen der örtlichen 
Gruppen werden unsere Planungen erleichtert. Wir freuen 
uns auf viele Mitglieder und anregende Gespräche.
Weihnachts- und Neujahrsgrüße

Wir danken allen Mitgliedern, Freunden und Partnern unseres 
Vereins ebenso wie der Stadt Kraichtal für die erneute 
Unterstützung und gute Zusammenarbeit im zurücklie-
genden Jahr. Der Heimat- und Museumsverein Kraichtal 
wünscht der gesamten Bevölkerung frohe Weihnachten und 
ein gutes, hoffentlich friedvolles Jahr 2023!

MSC Kraichtal

Generalversammlung und Winterfeier

Am Samstag, 7. Januar 2023 findet unsere diesjährige 
Generalversammlung mit anschließender Winterfeier im 
"Züchterheim" - Im Steinbrunnen, in Gochsheim statt. 
Beginn 18.00 Uhr. Hierzu laden wir alle Mitglieder recht 
herzlich ein. Um pünktliches und vollzähliges Erscheinen 
wird gebeten.
Tagesordnung: u.a. Punkt 10 Neuwahlen: Gewählt werden 
turnusgemäß 1. Vorsitzender, Schatzmeister, Sportleiter, 
Beisitzer für Trialsport und Wirtschaftsausschuss, 
Rechnungsprüfer und Delegierter sowie Stellvertreter für 
die ADAC Jahreshauptversammlung. Punkt 12 Anträge mit 
Inhaltsangabe: Anträge können von jedem Mitglied gestellt 
werden. Sie müssen jedoch mindestens 8 Tage vor der 
Generalversammlung schriftlich beim 1.Vorsitzenden einge-
reicht werden.
Um Rückantwort für die Teilnahme an der Winterfeier wird 
gebeten bis spätestens zum 2. Januar 2023 bei Gerhard 
Ernst, Tel. 07258 5624 oder Sabine Sitzler-Kindsvogel,  
Tel. 07250 92376.
All unseren Mitgliedern, Freunden und Gönnern des Vereins 
wünschen wir ein schönes Weihnachtsfest und einen guten 
Start ins neue Jahr 2023.

NABU Gruppe Kraichtal

Lebensraum Kirchturm

Kirchtürme bieten Lebensraum für eine Vielzahl seltener 
Tiere. So wird auch der Turm, der evangelischen Kirche in 
Oberöwisheim seit vielen Jahren von Dohlen, Schleiereulen 
und mehreren, zum Teil seltenen, Fledermausarten als 
Lebensraum und Kinderstube genutzt.
Seit dem Jahr 2011 kümmert sich der NABU Kraichtal um 
diesen wertvollen Lebensraum. Einmal jährlich wird der 
Kirchturm von allerlei Unrat befreit, den insbesondere 
die Dohlen im Laufe eines Jahres eingebracht haben. Am 
Samstag, 10. Dezember war es wieder soweit. Sechs frei-
willige und unerschrockene Helfer haben sich zur jährli-
chen Reinigungsaktion eingefunden. Der Unrat wurde in 
der Turmspitze in Säcke gefüllt und dann, zum Teil mittels 
Seilen, über Leitern und Treppen aus der Kirche geschafft. 
Nach drei Stunden Arbeit war der Turm gesäubert und der 
Unrat konnte zur Kompostierung abtransportiert werden. 
Herzlichen Dank allen Helfern für ihren Einsatz bei dieser 
Aktion.
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Reinigung der Kirchturmspitze (© Walter Batzler)

TC „Rot-Weiß“ Kraichtal

Glühweinparty - BACK TO THE ROOTS

Nach drei Jahren Pause heißt es wieder - Der 
Weihnachtseinkauf ist abgeschlossen, die Geschenke sind 
eingepackt, der Christbaum steht. Alle Vorbereitungen 
sind getroffen und das Weihnachtsfest am nächsten Tag 
kann kommen - Dann könnte man sich doch mit Freunden 
treffen und sich gemeinsam auf die Festtage einstimmen. 
Geht es Euch ähnlich? Dann schnappt Euch Eure Freunde 
und kommt am 23. Dezember ab 16:30 Uhr auf den 
Tennisplatz nach Unteröwisheim. Mit Glühwein, Punsch, 
Heißen Würsten und Waffeln werden wir dann gemeinsam 
die Vorweihnachtszeit ausklingen lassen. Der Erlös der 
Veranstaltung ist zugunsten der Jugend des TC RW.

Windradfreies Kraichtal

Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr

Die Vorstände des Vereins Windradfreies Kraichtal n.e.V. 
wünschen allen Mitgliedern, Unterstützern, Freunden und 
Spendern eine gesegnete Weihnachtszeit sowie einen 
guten Start in ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 
2023. Wir danken Allen für ihr bisheriges Engagement und 
die Unterstützung. Im nächsten Jahr bleiben wir natür-
lich weiterhin und mit demselben Elan "am Ball". Wer sich 
für eine kostenfreie Mitgliedschaft interessiert findet die 
entsprechenden Infos im Internet unter www.windrad-

freies-kraichtal.de (Reiter "Kontakt/Downloads/Spenden").

Vereine Gochsheim

Gesangverein „Konkordia“

Jahresrückblick

Ein bewegtes Vereinsjahr geht zu Ende. Gedanken schweifen 
hin und her. Was hat der Verein, haben die Sängerinnen 
und Sänger alles geleistet! Christbaumsammeln, 
Papiersammlungen, Schlosscafé, Weihnachtsmarkt, das 
Konzert „Sound of Silence“ im April in der Gärtnerei 

Jenner, das zweitägige Vereinsfest um den 160. Geburtstag 
im Oktober, Familienchorprojekt, Luthers Hochzeit in 
Wittenberg, Probenwochenende, ein Chorausflug nach 
Tripsdrill, verschiedene Geburtstagsfeiern sowie Auftritte 
beim Weingut Brüssel Sulzfeld, beim Adventsfenster in 
Flehingen oder bei der Gartenschau in Eppingen.
Auch schmerzhafte Anlässe brachten die Chormitglieder 
zusammen, sei es die Beerdigung von Sänger Friedhelm 
Bratzel oder das Singen am Ewigkeitssonntag auf dem 
Friedhof. Der Verein musste in diesem Jahr von sehr vielen 
langjährigen Aktiven Abschied nehmen.
Und doch ist der Blick nach vorne gerichtet. Mit der 
Auflösung des gemischten Chores hört man oft die Frage: 
Gibt es die Konkordia überhaupt noch? Ja, der Verein heißt 
Konkordia und hat in seiner 160-jährigen Geschichte viele 
Chöre kommen und gehen sehen. Hatte der Gesangverein 
Konkordia Gochsheim die letzten Jahre zwei Chöre, den 
gemischten Chor und FLASH, so hat er jetzt nur noch FLASH. 
FLASH hat in der Chorlandschaft sein ureigenes Profil entwi-
ckelt. Bunt und anders will man sein. Choreografie, Outfit, 
musikalische Begleitung und modernes Liedgut gehören 
genauso zum Programm wie der Gesang selbst. Auch wenn 
sich durch FLASH das ein oder andere im Verein ändern 
wird, neue Ideen geboren und andere Prioritäten gesetzt 
werden, der Verein und die Liebe zum Gesang bleiben.
Der Verein bedankt sich bei allen Gönnern und 
Unterstützern. Bleiben Sie uns treu und vor allem gesund.

Wir freuen uns auf ein musikalischen Jahr 2023 (© FLASH)

Christbaumsammeln

Bitte bereits jetzt schon den Termin Samstag, 14. Januar 
vormerken!

SV 1948

Grün-Weiße Weihnachtsgrüße

Der SV Gochsheim bedankt sich bei allen Helfern, die sich 
für die gelungene Teilnahme bei der Schlossweihnacht 
eingesetzt haben und auch herzlich bei allen Mitgliedern 
und Freunden für die Unterstützung im vergangenen Jahr. 
Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden des Vereins 
eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit, eine gute 
Zeit bis zum Jahreswechsel und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr 2023 und wünschen allen viel Gesundheit, Glück 
und Erfolg im neuen Jahr.
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TV 07

Weinachts- und Neujahrsgrüße

Die Vorstandschaft wünscht allen Mitgliedern und Freunden 
des Vereins eine Frohe Weihnacht und einen guten Start ins 

Neue Jahr. Besonders bedanken möchten wir uns bei allen, 
die unser Vereinsleben gestalten und mit Leben erfüllen.
gez. die Vorstandschaft des TV Gochsheim

Vereine Landshausen

DRK

Erfolgreiche Blutspendeaktion

Am Montag, 12. Dezember veranstaltete das DRK 
Landshausen eine weitere Blutspendeaktion in der örtli-
chen Mehrzweckhalle. 94 Spendenwillige folgten dem 
Aufruf, darunter vier Erstspenderinnen bzw. -spender. Ein 
tolles Ergebnis. Das DRK Landshausen bedankt sich bei allen 
Spenderinnen und Spendern sowie bei allen Helferinnen und 
Helfern, die zum Gelingen der Blutspendeaktion beigetragen 
haben. 
Weihnachts- und Neujahrsgrüße

Das DRK Landshausen wünscht allen Leserinnen und Lesern  
wunderschöne Weihnachtstage und ein neues Jahr voller  
Gesundheit und Zufriedenheit! Für die vielfältige Unter-
stützung auch in diesem Kalenderjahr bedanken wir uns 
recht herzlich. Ein besonderes Dankeschön geht an alle, die 
sich aktiv in die Vereinsarbeit mit eingebracht haben sowie 
an die Mitglieder unseres Notfallhilfeteams für ihren uner-
müdlichen Einsatz zum Wohle der Landshäuser Bevölkerung.

TTC

Spielergebnisse

TTC Ersingen - TTC Mädchen  5:0

Beim letzten Spiel der Mädchen in der Verbandsklasse 
Süd ging es gegen einen starken Gegner. Unsere  
3 Mädchen Jule Imhof, Hanna Imhof und Amélie Emmerich 
kämpften mit viel Motivation und Elan und stellten sich der 
Herausforderung. Leider hat es trotz vieler schöner Bälle 
und spannenden Sätzen nicht für einen Sieg gereicht. Nun 
sind unsere Mädchen in der reinen Mädchenspielklasse 
nach der Rückrunde auf Platz 7.
Vereinsmeisterschaften 2022

Bei unseren diesjährigen Vereinsmeisterschaften 
gab es folgende Ergebnisse:
Damen Einzel:  1. Platz Laura Dengel
   2. Platz: Iris Dutzi
   3. Platz: Ute Dengel.
Damen Doppel: 1. Platz Renate Schuch/Laura Dengel
   2. Platz: Lena Schäfer/Iris Dutzi
   3. Platz: Ute Dengel/Valerie Kilian
Herren Einzel:  1. Platz Theo Mildenberger
   2. Platz: Markus Kilian
   3. Platz: Jonathan Bleier

Herren Doppel: 1. Platz Theo Mildenberger/
   Wolfgang Banscher
   2. Platz: Gerhard Hering/
   Jonathan Bleier
   3. Platz: Markus Kilian/Reiner Imhof
Mix:    1. Platz: Laura Dengel/Jonathan Bleier
   2. Platz: Valerie Imhof/
   Theo Mildenberger
   3. Platz: Iris Dutzi/Lena Schäfer
Dabei trugen wir zum ersten Mal unsere neuen 
Trainingsanzüge, die sich in unserem Verein großer 
Beliebtheit erfreuen. Auf diesem Wege möchten wir uns 
recht herzlich beim Spargelhof Hering GbR für die großzü-
gige Spende bedanken.

Der TTC Landshausen wünscht allen Spielerninnen und 

Spielern, Mitgliedern, Freunden und ihren Familien 

ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes und gesundes 

neues Jahr 2023.

(© TTC Landshausen)

Vereine Menzingen

Gesangverein „Konkordia“/Salto Vocale

Rückblick Weihnachtskonzert 

Auf dem schneebedeckten Kirchplatz, von Kerzenschein 
umringt, konnte der Salto Vocale am vergangenen Freitag ein 
kleines Weihnachtskonzert aufführen. Gemeinsam mit dem 
Projektchor wurden weihnachtliche Lieder und Gedichte 
vorgetragen. Glühwein, Punsch und reichlich Applaus 
sorgten danach für einen perfekten Jahresabschluss.
Der Salto Vocale bedankt sich bei allen Mitwirkenden und 
Helfern und wünscht allen eine frohes Weihnachtsfest sowie 
Glück und Gesundheit für das neue Jahr. 

Musikverein 1930

Weihnachts- und Neujahrsgrüße

Der Musikverein Menzingen wünscht seinen Mitgliedern 
und Freunden sowie allen Angehörigen ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gesundes, erfolgreiches Neues 
Jahr 2023. Für Ihre Treue und Unterstützung in diesem Jahr 
bedanken wir uns recht herzlich.
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Schützenverein

Bericht zur außerordentliche Hauptversammlung 

vom 2. Dezember

Diesjährig konnten unsere Schützenkönige erst im Juli 
statt wie üblich am Dreikönigstag ermittelt werden. 
Sie auszuzeichnen war Anlass der außerordentlichen 
Hauptversammlung. Im Kleinkaliber wurden Christian Thomas 
als 2. Ritter, Andriy Poltavtsev als 1. Ritter und Otto Siegel als 
neuer König geehrt. Im Großkaliber wurden Michael Lang als 
2. Ritter, Michele Mancone als 1. Ritter und Olaf Hoffmann 
(zum wiederholten Mal) als neuer König geehrt.
Im Laufe dieses Jahres verstarben leider 3 Mitglieder, 
4 verlor der Verein durch Austritt, jedoch konnten  
6 Neumitglieder gewonnen werden. 
Die Jahreseinnahmen entwickelten sich erfreulich stabil.  
Zu den regelmäßigen Ausgaben kam diesmal auch eine 
kostenpflichtige amtliche Standabnahme. Dabei wurde die 
Erweiterung unseres Luftdruckstandes beantragt; mit der 
Freigabe wird täglich gerechnet. Unerwartet hoch fielen 
die Ausgaben der Wasseranalyse aus. Zur Instandsetzung 
der Wasserversorgung ist nun die Installation einer Wasser-
aufbereitungsanlage geplant. Dennoch waren uns Investitionen 
in die Küchenausstattung und Grundausstattung für den 
Bogensport möglich. Darüber hinaus wird der SSV Menzingen 
Ende nächsten Jahres erfreulicherweise schuldenfrei sein.
Die im April verabschiedete neue Satzung wurde vom 
Amtsgericht Mannheim anerkannt und bestätigt. Damit 
ist der Verein in „Sport-Schützenverein“ umbenannt (inkl. 
neuem Logo u. Vereinsstempel).
Alte Leuchten im Vereinsheim wurden teils bereits durch 
LED-Technik ersetzt. Zur Stromkostenersparnis werden auch 
die alten Kühl- und Gefrierschränke durch stromsparende 
Neugeräte ersetzt. Um den Mitgliedern die beschwerlichen 
Mäharbeiten am 50m-Stand künftig zu ersparen, soll ein 
Mähroboter angeschafft werden.
Zukünftig soll möglichst jeder aktive Schütze auch die 
Unterweisung zur Standaufsicht absolviert haben. Für 
Mitglieder ohne Befugnis möchte der Verein im neuen 
Jahr hierfür eine Schulung anbieten, ebenso wie zum 
Thema Waffenreinigung und möglichst auch erneut einen 
Ersthelferkurs.
Der 1. Vorsitzende Joachim Cäsar bedankte sich bei allen 
Helfern, die während des Jahres bei Veranstaltungen und 
Arbeitseinsätzen geholfen haben. 
gez. Otto Siegel, Schriftführer

SV „Blau-Weiß“

Mi. 28.12. 19:00 Generalversammlung 

   in der Sportgaststätte Menzingen

   Anträge können bis 27. Dezember 
schriftlich oder mündlich beim 1. Vor-
stand Willi Bürkle eingereicht werden

   Die Tagesordnung wurde bereits in der 
KW 48 veröffentlicht.

   Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen
   Anm. d. Red.: Im letzten Mitteilungsblatt 
   wurde versehentlich die falsche Uhrzeit 

abgedruckt

Endlich wieder Juniorenwinterfeier

Nach zweijähriger Corona bedingter Pause, veranstaltet 
die Juniorenabteilung des SV „Blau Weiß“ Menzingen am 
Samstag, 14. Januar wieder ihre jährliche Winterfeier. 
Beginn ist um 14 Uhr in der Mehrzweckhalle in Menzingen. 
Die Gruppen der Breitensportabteilung und die einzelnen 
Fußballjuniorengruppen des Sportvereins haben wieder ein 
abwechslungsreiches Programm zur Unterhaltung unserer 
Gäste auf die Füße gestellt. Ein fester Bestandteil der Feier 
ist auch wieder der Losverkauf mit der Ziehung attraktiven 
Hauptpreisen im Rahmen einer Tombola. Mit einem reich-
haltigen Kuchenbuffet, Waffelverkauf, sowie Speisen und 
Getränke aus unserer Küche werden wir Sie verwöhnen. 
Die Juniorenabteilung des SV „Blau Weiß“ Menzingen lädt 
hierzu alle Eltern, Großeltern, Geschwister und Interessierte 
der „Blau Weiß Familie“ ganz herzlich ein.
Wir wünschen allen frohe Weihnachten und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2023.

Vereine Münzesheim

DRK

Weihnachtsgruß und Ausblick

Der DRK Ortsverein Münzesheim wünscht all seinen 
Mitgliedern sowie Freunden und Unterstützern ein 
frohes und gesundes Weihnachtsfest sowie entspannte 
Feiertage. Die Coronapandemie hat die Rotkreuzler im 
vergangenen Jahr unter anderem durch den Betrieb des 
Testzentrums stark gefordert, aber auch die Kameradschaft 
mit den anderen Kraichtaler Ortsvereinen gestärkt. Nun 
arbeiten die Ehrenamtlichen im Hintergrund bereits 
an einem neuen Großprojekt: Im kommenden Jahr soll 
der Bevölkerungsschutz im Fokus stehen, denn es wird 
ein Spezialfahrzeug - ein so genannter „Gerätewagen 
Erstversorgung“ - angeschafft, dessen Einsatz ganz Kraichtal 
und Umgebung zugutekommen soll. Die Finanzierung 
kann der DRK Ortsverein Münzesheim jedoch nicht alleine 
stemmen und wird hierzu bei der Bevölkerung um Spenden 
bitten. Näheres dazu geben die Rotkreuzler im neuen 
Jahr bekannt. Interessierte können sich aber bereits auf  
www.ov-muenzesheim-drk.de informieren.

Die Bereitschaft des DRK-Ortsvereins Münzesheim.
(© C. Krüger)



MITTEILUNGSBLATT DER STADT KRAICHTAL • NR. 51/22.12.2022

Seite  51

FzG

Weihnachtsgruß 

Die FzG Münzesheim wünscht allen Mitgliedern, Spieler, 
Trainer, Betreuer und Werbepartner ein frohes und besinn-
liches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr! Erholt Euch gut und sammelt neue Kraft für 2023.  
Die Rückrunde der Seniorenmannschaften startet am  
5. März 2023.
Neujahrsempfang am 6. Januar 2023, 11 Uhr

Wir laden alle Mitglieder, Spieler, Betreuer und Werbe-
partner zum traditionellen Neujahrsempfang der FZG 
Münzesheim ein. Nutzt die Gelegenheit und bestaunt unser 
frisch renoviertes Klubhaus. In lockerer Atmosphäre, bei 
kleinen Speisen und Getränken lassen, wir das abgelau-
fene Jahr Revue passieren und halten gleichzeitig Ausblick  
auf 2023.

Musikverein „Harmonie“

Weihnachts- und Neujahrsgruß sowie Ausblick 

auf das 100jährige Vereinsjubiläum im Jahr 2023

Das nun zu Ende gehende Jahr 2022 hat uns allen abermals 
sehr viel abverlangt, sei es privat, beruflich und auch im 
Rahmen unserer blasmusikalischen Vereinsarbeit. Sinnlose 
und menschenverachtende Kriege mit all ihren furchtbaren 
Ausprägungen haben neben der Corona-Pandemie die Welt 
in Aufruhr versetzt und tun es immer noch. Wir alle müssen 
uns Themen widmen, die wir in diesem Ausmaß nicht 
ansatzweise gekannt haben. Hoffnung und Musik haben 
viel miteinander gleich. Ein neues Jahr heißt neue Hoffnung, 
neue Gedanken und neue Wege zum Ziel. Wir Musikerinnen 
und Musiker vom Musikverein möchten uns bei allen 
Mitgliedern, Freunden und Gönnern für ihre wohlwollende 
Unterstützung im ablaufenden 99jährigen Münzesheimer 
Musikerjahr 2022 bedanken. Wir wünschen Ihnen Erholung 
vom Alltag, ein frohes, besinnliches, hoffnungsvolles und 
friedvolles Weihnachtsfest, einen guten Start ins neue Jahr 
2023, in der Hauptsache Gesundheit, Glück, persönliches 
Wohlergehen sowie Zufriedenheit.
Unser Weihnachtsspielen auf Münzesheimer Straßen und 
Plätzen an Heilig Abend ist, nachdem dies pandemiebedingt 
wieder möglich ist, ein fester Bestandteil unserer musi-
kalischen Arbeit. So möchten wir Sie auch in diesem Jahr 
wieder mit weihnachtlichen Weisen blasmusikalisch auf das 
Christfest einstimmen. Das neue Jahr 2023 ist gleichzusetzen 
mit einem großen und denkwürdigen Meilenstein in der 
musikalischen Geschichte unseres Musikvereins. Unseren 
Gründervätern des Jahres 1923 ist es zu verdanken, dass 
wir im neuen Jahr 2023 unser 100jähriges musikalisches 
Vereinsjubiläum stolz und dankbar feiern dürfen. Wir freuen 
uns auf Sie, liebe Freunde und Gönner unseres Musikvereins 
und werden mit dem gebotenen gebührenden respektvollen 
Rückblick auf die musikalische Vereinsarbeit zurückblicken, 
welche im Lauf der geschichtsträchtigen Zeit von unzäh-
ligen Musikerinnen- und Musikern begründet, geprägt, 
gefestigt und weitergegeben wurde. Das musikalische 
Jubiläumsjahr möchten wir im Rahmen von gesellig-musi-
kalischen Jubiläumsfesten wiederkehrend, in feierlichem 
Rahmen, in würdevoller Dankbarkeit und in der Hauptsache 

in guter Laune begehen. Und so laden wir bereits heute alle 
Schneehasen, Ski-, und Snowboarder, Rodler, Pistenflitzer, ja 
einfach alle, die Lust auf Musik und Party haben und gerne ein 
paar Stunden in guter Laune mit Freunden erleben möchten, 
am Freitag, 20. Januar zu unserer bereits legendären Après-
Ski-Party auf unseren Musikerplatz am Markgrafenring ein.

Vereine Neuenbürg

DRK

Weihnachtsgruß   
Das DRK Neuenbürg wünscht allen 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern, 
allen Mitgliedern, sowie Freunden 
und Förderern ein frohes und besinn-
liches Weihnachtsfest.
Wir möchten uns bei allen bedanken, 
die uns auch in diesem Jahr unter-
stützt haben und wünschen allen ein 
gesundes 2023.

(© DRK Neuenbürg)

Gesangverein

Einladung zum Minikonzert

Einen kleinen besinnlichen Ausklang in der St. Lukas 
Kirche Neuenbürg bietet der Gesangverein am Samstag,  
7. Januar 2023, 17 Uhr an. Zum Kraft schöpfen, genießen 
und vielleicht auch mit einstimmen. Da die Kirche recht 
frisch ist bitte warm anziehen und bei der anschließenden 
kleinen Bewirtung auch wieder aufwärmen. 
Wir freuen uns Sie.

Musikverein 1931

Weihnachtsgruß 2022

Der Musikverein wünscht all' seinen Mitgliedern und 
Freunden sowie der gesamten Bevölkerung ein friedvolles 
Weihnachtsfest & einen guten Start ins Neue Jahr 2023!
Die Tradition geht weiter...

Die Musikerinnen und Musiker freuen sich auf zahlreiche 
Zuhörer beim traditionellen Weihnachtslieder Spielen auf 
dem Dorfplatz an Hl. Abend um 17:30 Uhr. Für (wärmende) 
Getränke ist gesorgt. Wer mag, bringt gerne seine eigene 
Tasse mit.
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Vereine Oberöwisheim

DRK

Weihnachtsgrüße

Ihr DRK Ortsverein Oberöwisheim wünscht allen geseg-
nete Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 
verbunden mit viel Erfolg, Glück und vor allem Gesundheit. 
Genießen Sie die besinnlichen Tage.

DRK Blutspendenaktion

Herzliche Einladung zu unserer Blutspendenaktion 
im neuen Jahr. Auch während der Corona-Pandemie 
sind die Krankenhäuser auf Ihre Blutspende ange-
wiesen. Unter Einhaltung strenger Hygieneregeln 
führen wir am Donnerstag den 5. Januar 2023 unsere 
Blutspendenaktion von 14:30 bis 19:30 Uhr in der Turnhalle 
der Burggartenschule Oberöwisheim durch. 

Für die Spende ist zwingend 
eine online Terminvergabe unter 
https://terminreservierung.

blutspende.de/m/

kraichtal-burggartenschule 

erforderlich. 

Als Dankeschön erhält jeder Blutspender eine exklusive 
DRK-Trinkflasche aus Glas. Blutspendentermine werden 
beim DRK unter Kontrolle und in Absprache mit den 
Aufsichtsbehörden unter den höchsten Hygiene- und 
Sicherheitsstandards durchgeführt.
Gehen Sie nur zur Blutspende, wenn Sie sich gesund und 
fit fühlen. Zusätzliche Informationen finden Sie auch unter: 
www.blutspende.de/corona.
Bringen Sie zur Spende Ihren Personalausweis und Ihren 
Blutspendeausweis mit.

KKS 1925

Wenn der letzte Schuss entscheidet

Am vierten Advent fand in Reihen der dritte Oberligatag 
statt. Es waren die Wettkämpfe der Tabellenletzten und 
die Entscheidung für die Relegation oder den Abstieg. Im 
ersten Duell ließ Leon Stephan mit einer hervorragenden 
Leistung von 391 Ringen und einer 100er Serie dem Gegner 
aus Eberbach keine Chance. Mit drei Ringen Vorsprung 
gewann er und erhielt für seine 100er Serie eine Flasche 
Sekt obendrein. Auf Position vier kam Monik Bauer gut in 
den Wettkampf, blieb konstant und ließ sich nicht aus der 
Ruhe bringen. Mit einem großartigen Ergebnis von 369 
zu 365 Ringen holte Sie den Punkt. Nach wechselhafter 
Führung stand es vorm drittletzten Schuss auf Position zwei 
ringgleich. Um in das Stechschießen zu kommen, musste 
Fabienne Götzl noch dreimal die 10 treffen, was Ihr leider 
nicht gelang. Mit den letzten Schuss ging der Punkt an 
Eberbach, die mit 2:3 gewannen. Nach der Mittagspause 
stand der zweite Wettkampf gegen den TSV Marbach an. 

Für den KKS musste dringend ein Mannschaftssieg her, 
um den vorzeitigen Abstieg zu verhindern. Die Schützen 
gaben nochmal Ihr Bestes und kämpften um jeden Ring. 
Auf der Spitzenposition leisteten sich die Schützen kaum 
Fehler. Am Ende unterlag Leon Stephan knapp mit einem 
super Ergebnis von 387 zu 388 Ringen. Eindeutiger war 
es im zweiten Duell. Mit einem klaren Vorsprung holte 
Fabienne Götzl mit 384 Ringen einen wichtigen Punkt. 
Yannick Kooss, der im zweiten Wettkampf auf Position fünf 
startete, sicherte der Mannschaft mit seinen 359 Ringen 
den nächsten wichtigen Punkt. Somit stand es kurz vor 
Ende wieder 2:2. Monik Bauer, die auf Position drei vorge-
rückt war, legte mit herausragenden 375 Ringen und 
einer 97 Serie vor. Ihr Gegner hatte mit der verbleibenden 
Zeit zu kämpfen. Die KKS Schützen und alle mitgereisten 
Unterstützer schauten gespannt zu und fieberten bis 
zum letzten Schuss des Gegners mit. Nach einer acht des 
Gegners war der Bann gebrochen. Der KKS freute sich über 
die ersten Mannschaftspunkte und gratulierten Monik 
Bauer zu Ihrem Sieg von 375 zu 374 Ringen.

Die Luftgewehrschützen nach Ihrem ersten Mannschaftssieg 
in der Oberliga. (von links: Monik Bauer, Yannick Kooss,  
Friso Fesenbeck, Leon Stephan, Fabienne Götzl) (© KKS)

Luftgewehr (Oberliga):

KKS Oberöwisheim – SSV Eberbach:  2:3

TSV Marbach – KKS Oberöwisheim:  2:3

Punkte: Leon Stephan, Fabienne Götzl, Monik Bauer
Bester Schütze: Leon Stephan mit 391 Ringen

TSV 1920

Jugendabteilung

A-Junioren JSG Ubstadt-Weiher/Oberöwisheim

Jahresrückblick 2022 und Ausblick 2023

Mit 18 Punkten aus acht Spielen konnten man Punktgleich 
mit der JSG Ober-/Untergrombach die Runde der besten 
sechs aus 18 Mannschaften im Fußballkreis Bruchsal errei-
chen und spielt damit, wie im Jahr zuvor, um den Aufstieg 
in die Landesliga Nordbaden. Dass dieser Erfolg gelingen 
konnte, ist angesichts der jungen Mannschaft durchaus 
überraschend. In der Rückrunde der Saison 2022/23 wird 
man sich nun mit den Mannschaften aus Philippsburg, 
Karlsdorf-Neuthard, Büchig, Bretten und eben Ober-/
Untergrombach messen.
Für unsere A-Jugendlichen bleibt es also auch im Jahr 2023 
spannend.
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Vereine Unteröwisheim

DRK

Weihnachtsgrüße des DRK Unteröwisheim

Das erste Jahr mit nachlassenden Einflüssen der Corona 
Auswirkungen neigt sich dem Ende zu und wir können auf 
ein mit vielen Ereignissen, Höhen und Tiefen erfülltes Jahr 
2022 blicken. Neben der diesjährigen Blutspenden in der 
Sporthalle Unteröwisheim mit zahlreichen Spendern und 
Erstspendern waren sanitätsdienstliche Unterstützungen 
bei Vereinen und diverse Einsätze führten ein Stück zurück 
zum Gewohnten Vereinsleben. Auch können wir seit diesem 
Jahr wieder die Kinder des Jugendrotkreuz unter der 
Leitung von Yvonne Mächtel begrüßen.
Wo Licht ist, ist aber auch Schatten. In Gedenken an unserer 
unsere Ehemaligen, wir behalten sie stets in unserer Mitte 
und in guter Erinnerung.
Das DRK Unteröwisheim wünscht allen Mitgliedern, deren 
Familien sowie allen Lesern frohe und besinnliche Festtage 
und ein guter Rutsch in ein gesundes und glückliches Jahr 
2023.

Kleintierzuchtverein C194

Weihnachts- und Neujahrsgrüße

Der Kleintierzuchtverein Unteröwisheim wünscht allen 
Zuchtfreunden, Mitgliedern und Freunden des Vereins 
sowie allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein glückliches und vor allem gesundes 
Neues Jahr 2023.

Sportschützenverein 1953

Weihnachts -und Neujahrsgrüße

Der Sportschützenverein Unteröwisheim 1953 e.V. wünscht 
allen Mitgliedern, Freunden und Gönnern des Vereins ein 
besinnliches Weihnachtsfest und vor allem ein gutes neues 
Jahr 2023.
Königsfrühstück

Traditionell lädt der amtierende Schützenkönig Helge 
Kennel alle Schützenschwestern und Schützenbrüder 
zum Königsfrühstück am Freitag, 6. Januar 2023 in das 
Schützenhaus Unteröwisheim ein. Beginn: 9:30 Uhr.  
Wir bitten alle Interessierten sich diesen Termin vorzumerken.

TV 1900

Weihnachtsgrüße

In wenigen Tagen geht wieder ein Jahr zu Ende, das von 
vielen Krisen und Veränderungen geprägt war. Dennoch 
möchten wir vor allem auf das Positive zurückblicken.
Der Sportbetrieb läuft seit Mitte des Jahres in den meisten 
Abteilungen wieder ohne Unterbrechung und auch 
Wettkämpfe konnten wieder stattfinden. 

Im August fand rund um unser Turnerheim das 
Schleppertreffen statt. Im Oktober richteten wir den 
Gauwandertag aus und führten eine Papiersammlung 
durch. Der, für den Verein, ereignisreiche Herbst fand seinen 
Abschluss mit der Bewirtung des Schlosscafés in Gochsheim 
am 6. November.
Unser Dank gilt allen Helferinnen und Helfern, die uns 
tatkräftig und unermüdlich unterstützt haben. Ohne sie 
wären diese Veranstaltungen nicht möglich gewesen. 
Ebenso möchten wir uns bei allen Übungsleiterinnen und 
Übungsleitern für ihr Engagement und ihre Kreativität bei 
den Sportangeboten und darüber hinaus bedanken, sowie 
bei allen Mitgliedern für die Treue zum Verein. 
Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und für 
das neue Jahr alles Gute und viel Gesundheit.
Die Vorstandschaft des TVU
Neuer Yogakurs

Am Freitag, 13. Januar 2023 startet um 19 Uhr ein neuer 
Yogakurs. Der Kurs findet im Turnerheim statt.  Der 10er-
Kurs kostet 40 € für Mitglieder bzw. 65 € für Nichtmitglieder. 
Weitere Infos und Anmeldung unter verwaltung@tvu1900.de

Wir freuen uns auf eure Teilnahme!

Parteien Kraichtal

CDU Stadtverband Kraichtal

Weihnachts- und Neujahrsgruß

Wir wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes und erfolgrei-
ches Jahr 2023.
CDU Kraichtal und CDU Gemeinderatsfraktion

Freie Wählervereinigung Kraichtal

Herzlichen Dank an alle Mitglieder, Freunde und Gönner 

für die in 2022 geleistete Unterstützung

Wir wünschen Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest & für 
das neue Jahr in dieser herausfordernden Zeit vor allem 
Gesundheit verbunden mit den besten Wünschen für Glück 
und Erfolg.

(© GollyGforce CC BY2.0)

Freie Wählervereinigung Kraichtal e.V
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Reh-Saltimbocca und feine 
Weine aus Rheinhessen
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Foto: djd-k/Rheinhessenwein/Foodistas-Tanja Farwick
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Bauen - Garten - Wohnen

Strunk Haustechnik GmbH
Thorsten Strunk
Klaushecke 7
76703 Kraichtal

Telefon 07250 . 8261
Telefax 07250 . 1862
E-Mail info@strunk-haustechnik.de
Internet www.strunk-haustechnik.de

Gartenservice
 Ihr Garten in guten Händen      

 � Neuanlage von Rasen und Pflanzfläche 
 ��Pflege von Rabatten 
 ��Baum- und Heckenschnitt 
 ��Pflaster- und andere Gartenarbeiten

Roland Hotz Gartenservice
76703 Kraichtal-Mü., Tel. 0160-1882280 / Tel. 07250-236

Gerüstbau Adler & Maier
Hauptstraße 238
75059 Zaisenhausen

Tel.: 0 72 58 / 9 59 13 36 
Email: info@gerüstbau-am.de

Mobil: 0179 / 8 11 89 61 
 0176 / 84 71 55 00

www.heilig-gmbh.de
Telefon 07258 1411

75038 Oberderdingen

ZUHAUSE. WÄRME. SPÜREN.
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Bauen - Garten - Wohnen

Kein Heizöl mehr ?

eberhardt-bruchsal.de

Rufen Sie uns an 
bevor es zu spät ist.

Telefon 07251 95700
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der letzten Ausgabe
Sudoku

Bitte beachten Sie 
bei der Planung Ihrer Anzeigenschaltung, 
dass aufgrund unseres Betriebsurlaubs 

in der KW 52 + 01 kein 
Mitteilungsblatt erscheint.
Das erste Mitteilungsblatt im neuen 
Jahr erscheint am 12.01.2023 
Wir bitten um Kenntnisnahme und Ihr Verständnis 
Ihr Thema-Druck Team

In dankbarer Erinnerung: 
Martina, Silvia und Uwe 
mit Familien 

Neuenbürg, im Dezember 2022 

- Herrn Dr. Ehret und Team 
- Herrn Pastoralreferent Becker 
- Knöller Blumen für den schönen  
  Blumenschmuck 
- der Agaplesion Diakoniestation für die 
  liebevolle Unterstützung in früheren Zeiten 
- dem Bestattungsdienst Last 

D 
 

A 
 

N 
 

K 
 

E 

Herzlichen Dank 
 

sagen wir allen, die unsere liebe Theres und unsere 
Familie, all die vielen Jahre begleitet haben.  
Durch Eure Freundschaft, �uer Mitgefühl und  
Verständnis, sowie durch viele Gespräche, konnten  
wir oft neue Kräfte sammeln.  
Eure Wertschätzung hat uns tief bewegt. 

��������	
����	

���������		�
��
�����
���
��� Menzingen, im Dezember 2022 

�������
��������
- Herrn Pfarrer Thümmel für die tröstenden Worte 
- �������	����
��	����������������������� 
- ������������	������������� 
- dem Musikverein Menzingen 
- dem Blau–�Weiß Menzingen 
- dem DRK Menzingen 
- der Gärtnerei Dennochweiler für die schönen Blumen 
- dem Bestattungsdienst Last für die gute Unterstützung, 
sowie allen Verwandten, Freunden und Nachbarn. 

��
�������������
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbun-
den fühlten, ihre Anteilnahme zum Ausdruck brachten 
und gemeinsam mit uns Abschied nahmen von unserem 
lieben 

��
����
���
���� �!�"��#���

Weiß Menzingen 

- LOSUNG -
. .

der letzten Ausgabe
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Danksagung

Für die liebevolle Anteilnahme, die wir beim
Heimgang unseres lieben Verstorbenen

Helmut Hoffmann
in so vielfältiger Weise erfahren durften,

sagen wir auf diesem Wege herzlichen Dank.

Im Namen aller Angehörigen:
Elke Schuhmann

Menzingen, im Dezember 2022

�|}~���������~|��
Herzlichen Dank sagen wir allen, die sich in 
stiller Trauer mit uns verbunden fühlten und 
ihre Anteilnahme auf liebevolle Art zum Aus-
druck brachten. 

Menzingen, im Dezember 2022 

�������~����������
Frau Pfarrerin Nuß für die tröstenden Worte, 
Frau Knöller für die schönen Blumen und  
dem Bestattungsdienst Last für die hilfreiche 
Unterstützung. 

Im Namen aller Angehörigen: 
��~���������~|��
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Ein Teil von Dir wird in uns weiterleben
und ein Teil von uns wird immer bei Dir sein.

Danke
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden 
fühlten und uns ihre Anteilnahme auf so vielfältige Weise 
zum Ausdruck brachten.

Werner Dieterle
09.05.1950 - 03.12.2022

Außerdem bedanken wir uns bei:
� dem Hospiz Agape in Wiesloch
� der Palliativstation der Rechbergklinik Bretten
������������	�
���
��	�
� Frau Elsässer
� dem Praxisteam Freitag
� dem Bestattungsunternehmen Wilfried Last
� der Trauerrednerin Chantal Schreiner für die 

einfühlsamen Worte

Im Namen aller Angehörigen
Ute Dieterle

Seine letzte Ruhestätte fand er in einem Baumgrab auf 
dem Friedhof in Unteröwisheim.

Danksagung
Der Tod eines Ehemannes und Vaters ist der erste 
Kummer, den man ohne ihn beweint.

Wir danken herzlich für die vielfältigen Zeichen der 
Anteilnahme und Verbundenheit, sowie allen, die 
mit unserem lieben Verstorbenen

Hans-Peter John
in gesunden und kranken Tagen verbunden waren und all 
denen, die ihn auf seinem letzten Weg begleitet haben.

Besonderen Dank:
- Station 2B der Rechberg Klinik Bretten für die liebevolle 
 Betreuung
- der Diakoniestation Agaplesion in Kraichtal
- dem Bestattungsdienst Last
- Herrn Pfarrer Nasarek für seine tröstenden Worte
- der Praxis Neumann-Cosel und Team
- unseren Freunden und Verwandten

 Im Namen aller Angehörigen:
 Ingrid John
 Alexandra Steibli

Bruchsal, im Dezember 2022 

"Und immer sind da Spuren deines Lebens,
Gedanken, Bilder und Augenblicke.
Sie werden uns an dich erinnern,
uns glücklich und traurig machen
und dich nie vergessen lassen."

Herzlichen Dank
allen, die unsere liebe Verstorbene

Hildegard Schmidt
geb. Schlaier

auf ihrem letzten Weg begleitet haben, die sich mit uns in 
unserer Trauer verbunden fühlten und ihre Anteilnahme 

auf vielfältige Weise zum Ausdruck gebracht haben.

Unser besonderer Dank gilt
��������������	
������
	����������	���������	��
��	
���
�

schweren Stunden des Abschieds und die tröstenden 
Worte bei der Trauerfeier

���������
�����������������	�����!
�����	"��	�����
Umrahmung

��#���
�$�%����%�&��	�
����	
���
����	
������'	����������
die jahrelange gute ärztliche Betreuung

������*+��
���	�<�

���������
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�
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��������������
���
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����
�$��"������	���	���+��	���

Unterstützung

Andrea und Walter Neidinger
Clarissa und Christian Heilemann mit Eliah
Christina Neidinger und Patrik Schramek

Kraichtal, im Dezember 2022
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für das Amtliche Mitteilungsblatt Kraichtal in 

Menzingen 
(Teilgebiet, ab Februar 2023)

Du hast Mittwochnachmittags Zeit
und möchtest Dein Taschengeld aufbessern?

Dann bewirb Dich als

Austräger/in

Bitte melde dich per Email 
an info@themadruck.de
oder unter Tel. 0 72 51 / 96 52 11
bei Frau Spiegelhalter

Wir bilden aus!
PARETO® PLANER  
Dein neuer Begleiter.

Perfekt organisiert�
� Ziele erreichen   

� Produktivität steigern  
� Gute Gewohnheiten entwickeln 

STARTE JETZT: www.mypareto.de

z.B. Flyer, Plakate, Vereinsbroschüren, Banner, Rollup-Displays, 
Briefpapier, Visitenkarten, Kirchen- und Gemeindebriefe uvm.Produkteüber 1.000

...Sie sprudeln vor Ideen?
Wir machen‘s fertig :)

15% Rabatt mit dem Gutscheincode HERBST23
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Wir empfehlen Ihnen zum Weihnachtsfest neben unseren 
bekannten Sortiment an Fleisch, Wurst und Käse.

Rind, Schwein und Kalb 
aus EIGENER Schlachtung

saftige und zarte Braten
vom Rind, Schwein und Kalb gefüllt und ungefüllt

gefüllte Kalbsbrust/Kalbs-
nierenbraten
gefüllte Schweinelende
Sauerbraten saftig und mager

Besonders zu empfehlen:
Markklößchen, Eierstich 
und Semmelknödel aus eigener Herstellung

Geschenk-Ideen  
Schinken- und Dosengeschenke in verschiedenen 
Preislagen sowie Einkaufsgutscheine

Ein friedvolles WeihnachtsFest und 
einen guten Rutsch wünscht
Familie Deckinger mit Belegschaft

N Durch eigene Schlachtung Qualität und Frische
N Grill- und Partyservice

Ihre Fachmetzgerei in Kraichtal

Urlaub von Sa. 31.12.22 bis Mi. 18.01.23
Ab Donnerstag, 19.01.2023 sind wir in Oberöwisheim 

und in Münzesheim wieder für Sie da!

76703 Kraichtal-Oberöwisheim 
Bachstr. 13 � Tel. 0 72 �����6 08 56 ����	�
��������

metzgerei.deckinger@web.de � www.metzgerei-deckinger.de
Filiale: 76703 Kraichtal-Münzesheim 

Rathausstr. 1a ��������������

Öffnungszeiten Oberöwisheim:
Mo.-Fr. 7.30-13.00, 15.00-18.00 Uhr, Sa. 7.00-12.30 Uhr

Mittwochnachmittag geschlossen, 
am Mi. 21.12. + Mi. 28.12. haben wir 

zusätzlich von 15:00 - 18:00 Uhr geöffnet
Öffnungszeiten Münzesheim:

Mo.-Fr. 7.30-18.00 Uhr durchgehend, Sa. 7.00-12.30 Uhr

                           FÜR 
EINEN GUTEN KAFFEE

Alles

Hier bin ich richtig!

7 5 0 31  E P P I N G E N
F R A U E N B RU N N E R S T R .  15
T E L E F O N  07 2 6 2  /  5 5 2 3
w w w . H e r r m a n n E C . d e

KüchenStudio · HausGeräte
KaffeeAutomaten

Maschinen · Kaffee · Zubehör · Service

Wir wünschen genußvolle
    Weihnachten
und ein gesegnetes
         Neues Jahr

Sie möchten eine Anzeige aufgeben?

Wenn Sie im Mitteilungsblatt Kraichtal eine  
Anzeige aufgeben möchten, können Sie dies gerne 
auf verschiedene Weise tun!

1: Online gestalten auf www.druck-portal.de

2: Mail an info@themadruck.de mit dem
 Text oder falls Sie eine fertige PDF-Datei
 haben, diese im Anhang mitschicken.

3: Anrufen unter Tel.: 07251/965211 und
 Text durchgeben.
 
4: Per Fax unter 07251/965290 den Text schicken.
 
5: Per Post an Thema-Druck GmbH,  
 76703 Kraichtal-Oberöwisheim,  
 Albert-Schweitzer-Str. 42 schicken.

Annahmeschluss Montags, 16.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihre Anzeige!
Ihr Thema-Druck Team.
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Weihnachtsurlaub vom 
24.12.22 bis einschl. 31.12.22  

Urlaub 
vom 

27.12.2022
bis 

06.01.2023
Ab Montag, 09.01.2023 

sind wir wieder für Sie da!

Das nächste 
Mitteilungsblatt 

erscheint am 

Donnerstag, 
12.01.2023

Sie sind interessiert an
aktuellen Kraichtaler Informationen aus
� der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat
� den Kindergärten und Schulen
� den Ämtern und Behörden
� den Kirchen- und Religionsgemeinschaften
� dem Vereins- und Parteileben

Angeboten und Neuem von
� Kraichtaler Firmen
� auswärtigen Anbietern
� Privatpersonen
� Familienanzeigen

Dann abonnieren Sie doch einfach das Amtliche 
Mitteilungsblatt Kraichtal, das Sie genau darüber 
wöchentlich informiert.

Unter dem Link

abo-kraichtal.themadruck.de
finden Sie die verschiedenen Abo-Angebote mit 
den jeweiligen Preisen und können es nach Ihren 
Wünschen ganz einfach bestellen.

Wir freuen uns sehr, Sie als neuer 
Leser begrüßen zu dürfen.

Ihr THEMA-Druck-Team

TAXI
WEISSeit 

1970
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Unterdorfstraße 15, 76703 Kraichtal-Mü.
Telefon: 07250/8643

Mo, Di, Do, Fr 8.30 - 13.00 Uhr
 14.00 - 18.00 Uhr

Mittwoch 8.30 - 13.00 Uhr

Samstag 8.30 - 12.30 Uhr

Öffnungszeiten 
für Weihnachten

Mo. 19.12.           geschlossen
Di. 20.12.    08:00 - 12:30 Uhr 

15:00 - 18:00 Uhr
Mi. 21.12.    08:00 - 12:30 Uhr 
Do. 22.12.    08:00 - 12:30 Uhr 

15:00 - 18:00 Uhr
Fr. 23.12.    08:00 - 12:30 Uhr

15:00 - 18:00 Uhr 
Sa. 24.12.    08:00 - 12:30 Uhr

Öffnungszeiten 
für Silvester

Mo. 26.12.           geschlossen
Di. 27.12.    08:00 - 12:30 Uhr 

15:00 - 18:00 Uhr 
Mi. 28.12.           geschlossen 
Do. 29.12.    08:00 - 12:30 Uhr 

15:00 - 18:00 Uhr 
Fr. 30.12.    08:00 - 12:30 Uhr 

15:00 - 18:00 Uhr 
Sa. 31.12.    08:00 - 12:30 Uhr 

Weihnachtsangebot
22.12. bis 24.12.22

- Hirschbraten
- Hirschedelgulasch
- Rehkeule
- Rehbraten
- Rehrücken
- Wildschweinbraten
- Wildschweinedelgulasch
- Dry Age

- Kalbsschnitzel
- Kalbsbraten
- Rumpsteak
- Rinderlende
- Lammbraten
- Lammkeule

Frische Wildsalami 100 g 3,99 €
aus eigener Herstellung

Hirschkrakauer 100 g 1,99 €
aus eigener Herstellung

Frische Kalbsbratwürste 100 g 1,30 €
aus eigener Herstellung

Frischer Feldsalat vorgeputzt 100 g 1,59 €
ZU WEIHNACHTEN EMPFEHLEN WIR

AUS EIGENER SCHLACHTUNG

PROBIEREN SIE UNSER Salamisortiment
AUS EIGENER HERSTELLUNG - NATURGEREIFT

Haussalami, Rindersalami, Chillisalami, Pfeffersalami, 
luftgetrocknete Salami, Wildsalami

Beim Kauf von 5 Dosen 1 Dose gratis
���������	
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Allen unseren Kunden wünschen wir 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 

frohes und gesundes Neues Jahr

$�%=&�����=>�	�?����%�OQX�Y[Y\Q�]��	�����=*�% 
Tel. 07258/924116, Fax 07258/924117 

info@martin-partyservice.de

�������	
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Fischverkauf bei Metzgerei Martin 

Tel.: 07258/924116
Vorbestellung für Weihnachten 

Kraichtaler Edelforelle geräuchert oder natur

Stellenausschreibung
Unsere langjährige Kirchendienerin, Hausmeisterin und 
Reinigungskraft geht in Ruhestand.

Die ev. Kirchengemeinde sucht deshalb zum 01.03.2023 
eine/n oder mehrere Nachfolger*innen: 
1. Für den Dienst als Kirchendiener*in werden 
 4 Stunden/Woche angesetzt. Hierzu ist zudem die 
 Mitgliedschaft in der ev. Kirche Voraussetzung.
2. Für die�	�������~�
������|��������
 die Hausmeisterdienste von Kirche und 
 Gemeindehaus werden 4 Stunden/Woche 
 angesetzt.
3. Für die Reinigung von Kirche, Gemeinde-
 haus und Pfarramt werden 10 Stunden/Woche 
 benötigt.
4. Ebenso suchen wir für unseren Martinskindergarten 
 eine Reinigungskraft. Die Stelle ist mit 
 21 Stunden/Woche ausgeschrieben.

Die Stellen können jeweils einzeln vergeben werden, bei 
Interesse und entsprechender Eignung können mehrere 
Stellenanteile auch zusammen vergeben werden.

Bewerbungen bitte bis 15.01.2023 schriftlich an:
Ev. Pfarramt Münzesheim, Rathausstr. 21, 76703 Kraichtal.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Pfarramt, oder an 
ein Mitglied des Kirchengemeinderates.
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Blumen Knöller
Oberöwish

eim
Inh. Manuela Leibersperger

wünscht all seinen Kunden 

frohe Weihnachten

und ein schönes neue
s Jahr.

Albert-Schweitzer Str. 1+3
76703 Kraichtal-Oö.
Service und Beratungs-Telefon:
07251/63310

Öffnungszeiten:  
Mo.-Fr. 9.00 - 18.00 Uhr durchgehend
Mittwoch ab 12.30 geschlossen
Samstag: 9.00 - 12.30 Uhr

Am Samstag, 24.12.22 von 08:00-12:00 Uhr geöffnet!
*��
��
����
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X�������
�
ganz persönlichen Wunsch zu erfüllen!

Wir haben Urlaub vom 27. - 31.12.2022
Ab 2.1.2023 sind wir wieder für Sie da!
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2023

ein gutes neues Jahr wünscht Ihnen
Marina Whitney 
und Team 
Untere Schlossstr.11                
76703 Kraichtal

Tel: 07250-3311836                  
Mobil: 0174-9108980                      
info@happy-care.info

Ambulanter Pflegedienst 
Gesegnetes Weihnachten und 
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Fischverkauf 
sowie Vorbestellungen

für Weihnachten 
Haupt-Verkaufstag am Fr. 23.12.

Verkauf bei 
Metzgerei Martin 

Dr.-Alfred-Leitz Str. 43, Y[Y\Q�]��	�����=*�%X�
Tel. 07258/924116  Mobil: 0151 62802799

Forellen frisch und geräuchert
Karpfen frisch und geschuppt

Wir wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest 
und alles Gute für das neue Jahr!

Wir wünschen Ihnen
ein frohes und
gesegnetes 
Weihnachtsfest und
ein glückliches, gesundes 
und erfolgreiches Jahr 2023

CDU Kraichtal
CDU GemeinderatsfraktionKraichtal

Unsere Praxis bleibt vom 24.12.2022 bis 
einschließlich 01.01.2023 geschlossen. 

Susanne Hartmann, Peter Krätzel, Birgit Michaelsen, Antje Mildenberger,
Daniela Pfeiffer und Katja Wiesemann-Sälzler.

gesucht?  �  gefunden!

Geschäfte und Unternehmen in Kraichtal
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 Frohe 
Weihnachten

und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr!

www.scheck-raumgestaltung.de

Fabrikstraße 5 · 76703 Kraichtal-Uö. 
Fon: 07251 960 821 

E-Mail: scheck.kraichtal@t-online.de 

Bella Italia
Eiscafé   Pizzeria   Ristorante
Rathausstr. 7, Münzesheim, Telefon 07250-6161

Allen unseren Gästen, Freunden und Bekannten
danken wir für ihre Treue in dieser schwierigen Zeit 

und wünschen 

Frohe Weihnachten
und ein glückliches 
Jahr 2023

Unsere Öffnungszeiten während den Feiertagen:
Am 24.12.2022 geschlossen,

am 25.12.2022 von 11:30 Uhr-14:30 Uhr nur Mittagstisch,
am 26.12.2022 ab 11:30 Uhr-22:00 Uhr durchgehend,

am 31.12.2022 ab 18:00 Uhr Silvester-Menü (Vorbestellung),
am 01.01.2023 haben wir geschlossen.
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Weihnachten steht vor der Türe und 

ein schwieriges, aufregendes Jahr geht zu Ende.

Wir wünschen Ihnen allen 

ein schönes Weihnachtsfest, 

sowie genügend Zeit für die Menschen, 

die Ihnen nahestehen, 

ein paar Tage Gemütlichkeit mit Zeit zum Ausruhen,

 Genießen und Kräfte sammeln für das neue Jahr.

Mit diesem Weihnachtsgruß 

verbinden wir unseren Dank 

für die angenehme Zusammenarbeit 

in diesem Jahr und 

das entgegengebrachte Vertrauen 

in uns und unsere Arbeit.

Kraichtal-Oberöwisheim

� FROHE �

Weihnachten
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Michael Mäckel Mäckel Bau und Zimmerei GmbH
Maurer und Zimmerermeister Am Eckweg 8
 76703 Kraichtal-Landshausen

Kraichgau Bauträger & Mäckel Bauträger & Immobilien 
Immobilien GmbH Dienstleistungen GmbH
Am Eckweg 8 Am Eckweg 8
76703 Kraichtal-Landshausen 76703 Kraichtal-Landshausen

Kontakt:
Tel.: 07250 8639 (Büro)
Mobil: 01520 1569 324

Fax: 07250 921782 
Email: info@maeckel-bau-zimmerei.de www.maeckel-bau-zimmerei.de

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und 
wünschen ein frohes, friedvolles und 
gesegnetes Weihnachtsfest, 
alles Gute im Neuen Jahr,
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit.

Frohe 
Weihnachten!

Unsere nächsten Projekte für Sie:
In Forst MFH mit 12 Wohneinheiten: 
Baustart Februar 2023

In Eppingen MFH mit ca. 28 Wohn- und Gewerbeeinheiten:
Baustart Mai 2023


